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Rechtspflege.

II Civilproceß.
i. Gerichtsstand für Vaterschaftsklagen. Subsidiarrecht.

Ein Minderjähriger, angeklagt der Vaterschaft von N. Grübler
einer Angehörigen seines Heimatkantons Zürich, befand sich seit dem

October l8â9 im Canton Neucnburg. Die Verlobte klagte vor
Bezirksgericht Winterthur auf Zusprechung des Ernährungsbeitrages.
Dieses erklärte sich auch competent, „indem hier eine Ausnahme von
der in den §§ 288 und 299 d. pr. G. ausgestellten Regel vorliege, da

es sich nicht blos um Sustentation und Entschädigung handle, sondern
auch darum, ob der Klage ein Eheversprechen zu Grunde liege."

Die Civilabtheilung des Obergerichts, von dem Vater deà

Beklagten angegangen, wies aber (39. Juni lMiy die Klage ab, in
Erwägung :

t. daß, da nach §290 d. pr. G. die Weisungen der Pfarrämter,
betreffend nichtanerkannte Vaterschaflsklagen, je an dasjenige
Bezirksgericht gerichtet werden sollen, in dessen Kreise der Beklagte
wohnt, im vorliegenden Falle aber der Beklagte schon vor
Einleitung der Klage nicht mehr im Bezirke Winterthur gewohnt,
sondern sich im Canton Neucnburg niedergelassen hat, die
Beschwerde desselben über den Beschluß, womit sich das Bezirksgericht
W. für competent zur Beurtheilung der Vaterschaftsklage der Re-
cursin erklärt hat, (also) begründet erklärt werden muß, sofern
nicht Ausnahmen von der Regel des § 299 zulässig erscheinen; —

2) daß nun vorerst davon, daß, wie der Anwalt der Klägerin meint,
zur Ergänzung einer im privatrcchtlichen Gesetzbuche enthaltenen
Lücke auf das vor Einführung dieses Gesetzbuchs in Kraft gewe-

v sene Recht zurück zu gehen und dasselbe als subsidiäres Recht an¬

zuwenden sei, keine Rede sein kann, weil durch § t litt. e. und ä
des Gesetzes betreffend die Einführung der §§ t bis 473 d. pr. G.
diejenigen gesetzlichen Bestimmungen, auf denen die in dieserHin-
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ficht geltenden Rechtssätze bis zu jenem Zeitpunkte beruht hatten,
ausdrücklich aufgehoben worden find; —

S) daß, was den von dem Bezirksgerichte hervorgehobenen Umstand

betrifft, daß hier nicht blos über die Verpflichtung des Beklagten
zu persönlichen Leistungen, Alimentation des Kindes u. s. s.,
sondern, weil es sich um Schwängerung unter Eheversprechen handle,
auch über den Status des Kindes zu entscheiden sei, so viel
zugegeben werden muß, daß, während rein obligatorische Ansprüche
auf Alimentation u. dergl., schon uach Art so der Bundesverfassung

vor den Richter des Wohnorts des Beklagten zu bringen
find und daher eine hiemit in Widerspruch stehende Bestimmung
eines kantonalen Gesetzes nicht aufrecht erhalten werden könnte,
nicht das Gleiche mit Bezug auf Klagen betreffend den bürgerlichen

Status gilt, vielmehr jeder Canton als befugt zu betrachten
ist, solche Statusfragen hinsichtlich seiner Angehörigen, auch wenn
sie auswärts wohnen, seinen eigenen Gerichten vorzubehalten,
und daß wenigstens in Frage kommen kann, ob, wo es sich

zunächst um den bürgerlichen Status eines unehelichen Kindes
handelt, nicht auch die damit gleichzeitig eingeklagten persönlichen
Ansprüche gegen den angeblichen Vater gültig von den heimathlichen

Gerichten desselben beurtheilt werden könnten (vergl. Bundesblatt

von t8SS, Bd. I, S. Z79; ferner Jahrgang I8K0, Bd. II,
S.t8); -

4) daß es aber natürlich nicht darauf ankommt, ob der zürcherische

Gesetzgeber derartige, eine Statusfrage in sich schließenden
Vaterschaftsklagen den Gerichten des Heimatsortes des Beklagten hätte
zuweisen können, sondern ob er dieses wirklich gethan habe,

nun aber weder eine ausdrückliche Bestimmung hierüber, noch

auch nur eine Andeutung, daß bei Vaterschaftsklagen, bei denen
ein Eheversprechen behauptet werde, hinsichtlich des Gerichtsstandes

eine Ausnahme von der Regel zulässig sei, in dem Gesetze

sich befindet; —
5)daß eben so wenig daraus, daß es sich hier um die Klage einer

Zürcherin gegen einen nur vorübergehend außerhalb des Kantons
niedergelassenen zürcherischen Cantonsbürger handelt, ein Recht
der zürcherischen Gerichte zur Anhandnayme der vorliegenden Klage
sich herleiten läßt, da auch in dieser Richtung sich im Gesetze nicht
die mindeste Hinweisung darauf findet, daß Ausnahmen von der

Regel des § 2S0 zulässig seien, und an ein bloßes Uebersehen des

Gesetzgebers (welches übrigens für sich allein den Nichter noch nicht
berechtigen würde, sich in einem vom Gesetze mit Stillschweigen
übergangenen Falle für zuständig zu erklären) um so weniger zu
denken ist, als der von der ersten vorberathenden Commission
ausgearbeitete, t847 gedruckte, Geseyesentwurf gerade die Bestimmung
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enthielt, daß ein außerhalb des Cantons Zürich wohnhafter Zürcher

bei dem Bezirksgerichte seines Heimatsortcs mit einerVater-
schaftsklage belangt werden könne, diese Bestimmung aber mit
Absteht von der zweiten Commission weggelassen und der so

abgeänderte Entwurf vom Großen Rathe genehmigt worden ist; —
l>) daß endlich auch der ^Umstand, daß nach dem Rechte des jetzigen

Wohnortes des Beklagten Vaterschaftsklagen daselbst überall nicht
zugelassen werden, den hiesigen Gerichten kein Recht giebt, eine

Klage, für welche sie nach dem Gesetze nicht zuständig sind, zu

beurtheilen, gesetzt auch, es entstehen im einzelnen Falle Härten
aus dem unbedingten Festhalten an dem Gesetze.

(Gwalter Zeitschrift IX. 30 f.)

2. Gerichtsstand in Vormundschaftssachen. Einwirkung
der Klageform auf den materiellen Entscheid.

Am tg. Mai 1855 starb zu Irgenhauftn bei Pfäffikon (C. Zürich)

I. Martin Schellenberg mit Hinterlassung von Fr. 10830. 03 Nv.,
welche dessen Großkinder erbten. Es wurden ihnen zu deren

Verwaltung von dem heimatlichen Gemeinderathe Vormünder bestellt,
sie selbst aber befanden sich im C. Waadt, zu Cossvnay, wohin ihr
Vater ausgewandert und wo er am 6. Jan. 1846 gestorben war. Die
Hinterlassenen, Witwe und Kinder, hatten das Geschäft des Verstorbenen

übernommen, die Bestellung der erforderlichen Vormundschaften
war von den waadtländischen Behörden (ziemlich leichthin) ohne alle
Concurrenz mit den heimatlichen vorgenommen worden, und als nun
allmälig die Schulden zu tilgen waren, zeigte sich das Vermögen,
soweit es im Waadtland lag, unzureichend. Für eine bedeutende Forderung

von Fr. 11308. 73 wurden sie am 12. Mai 1850 vom Districtgerichte
Cossvnay zu Gunsten der Töchter eines Hrn.Guer Perrey contumacirt.
Es war darum sehr natürlich, daß bei der Kunde von dem Erbfall in
der Heimat die Vormünderin der Creditorinnen mit ihrer Forderung
sich an die heimatlichen Vormünder wandte und, als diese jede
Bezahlung weigerten, ihre Forderung dem Bezirksgerichte Pfäffikon und
als dies abwies (15. Mai 1860) dem Obergericht vorlegte, welches

(durch Stichentscheid des Präsidenten) ebenfalls abwies (10. Juli 1860),
— in Betracht,

tz daß, da nach Inhalt der von dem erstinstanzlichen Anwälte der

klägerischen Partei dem Bezirksgerichte Pfäffikon eingereichten
Weisung die Rechtsfrage dahin formulirt wurde: „ob nicht
Beklagter als Vormund der Schellenbergischen Kinder die Verpflichtung,

der Klägerin als Vormünderin ihrer Kinder, die Summe

„von 11,308 Frkn. 73Rp., welche ihr Ehemann Franz Guer-
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„Perrey als Bürge und Selbstzahler für Herrn Heinrich Schel-
„lenberg, beziehungsweise die Schellenbergischen Kinder laut
„Quittung vom t7. Januar l3S4 an Herrn Ludwig Damel bezahlt

„hat, anzuerkennen und (diese Summe) samt Zinsen zu 5 Pro-
„cent davon vom Datum der Quittung an, aus dem in semer

„Verwaltung befindlichen Vermögen der Schellenbergischen Kinder,
„soweit dasselbe reicht, zu restituiren habe," womit dann auch dem

Sinne nach die von dem zweitinstanzlichen Anwälte bei diesseitiger
Behörde aufgestellte Rechtsfrage: „ob Klägerin (als Vormündcrin
„ihrer Kinder) nicht berechtigt sei, auch das unter der vormund-

„ schaftlichen Verwaltung des Beklagten befindliche Vermögen der

„Schellenbergischen Kinder in Pfäffikon für die Bezahlung ihrer
„(in der Weisung bezeichneten) Forderung in Anspruch zu neh-

„men," übereinstimmt, — es fich nicht etwa um ein Gesuch um
Anerkennung und Vollziehung des von dem waadtländischen Di-
strictsgerichte Cossonay unterm 12. Mai v. I. in Sachen der Witwe
Perrey als Vormünderin ihrer Kinder gegen Herrn Gaulis
als angeblichen Vormund der Hch. Schellenbergischen Kinder
ausgefällten Cvntumacial-Urtheils <zu welchem Zweck übrigens ein
unrichtiger Weg eingeschlagen worden wäre), sondern um eine

selbstständig bei den Hiessgen Gerichten angebrachte und sonach

deren eigenen Erörterung und Entscheide unterliegende Klage
handelt; daher denn auch der § 4st der Bundesverfassung im
vorliegenden Falle überall nicht zur Anwendung kömmt und mithin
auch nicht untersucht zu werden braucht, ob nach der beklagtischen
Behauptung das Urtheil des Districtgerichtes Cossonay wegen
Jncompetenz der erkennenden Gerichtsstelle oder aus andern Gründen

an Nichtigkeit leide oder nicht; —
Z) daß nun, die Sache selbst anbelangend, — der Entscheid der

jetzt streitigen Frage, ob Beklagte ihm, dem gewesenen Bürgen,
nunmehr seinen Erben, zum Ersatze dieses Betrages nebst Zinsen
davon seit dem l7. Heumonal 1354 verpflichtet seien, lediglich
davon abhängt, ob fie, die Beklagten, Erben ihres Vaters, des

ursprünglichen Schuldners, geworden seien oder nicht; —
4) daß nun für die Bejahung dieser Frage die klägerische Partei fich

darauf beruft, daß die Mutter der Beklagten als von den com-
petenten waadtländischen Vormundschaftsbehörden bestellte
Vormünderin ihrer zur Zeit des Ablebens noch minderjähriger Kinder
unter Ermächtigung der genannten Behörden Namens und für
die Letztern die Erbschaft ihres Vaters und zwar unbedingt und
ohne Erhebung eines gerichtlichen Inventars angetreten habe, —
dieses jedoch, wenigstens so weit die Klage bei den zürcherischen
Gerichten erhoben und unter vormundschaftlicher Verwaltung zür-
cherischer Behörden, deren Kompetenz auch durch bundeSräthlichen
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Beschluß vom 26. Mai «8Z7 anerkannt ist, liegendes Vermögen in
Anspruch genommen wird, als entscheidend darum nicht angesehen
werden kann, weil der Erblasser mit seiner Haushaltung, obgleich
im Canton Waadt niedergelassen, doch, und zwar ausschließlich,
sein Bürger- und Heimalsrecht im Canton Zürich besessen und
beibehalten hat, nach dem in hiesigem Cantvne stets festgehaltenen
Rechte aber (vergl. von Wyß, über die Collision verschiedener

Privatrechte nach Schweizerischen Rechtsanstchten, in der Zeitschrift
für Schweiz. Recht Bd. V, S. ZS ff., insbesondere S. 60 ff.) — welches

dann auch wieder in das zürcherische privatrechtliche Gesetzbuch

§3 übergegangen ist, für erbrechtllche und Familienverhältnisse,

unter welche letztere namentlich auch die väterliche und
obrigkeitliche Vormundschaft gehört, die Gesetze des Heimatsortes
zur Anwendung kommen und maßgebend sind, — eine Ansicht,
die auch dem zwischen einer Anzahl schweizerischer Cantone unterm
15. Heumonat l822 abgeschlossenen Concordats (Off. Samml. der
das schweiz. Staatsrecht betreffenden Actenstücke Bd. II, S. 34 ff.)
zum Grunde liegt,

und nun nach §31 des zur Zeit des Todes des Vaters der

Beklagten in Kraft bestandenen zürcherischen Vormundschaftsgesetzes
vom 2l. Brachmonat t84l, womit auch §353 des jetzt geltenden
privatrechtlichen Gesetzbuches übereinstimmt, die Ernennung eines

Vogtes über zürcherische Angehörige nur den heimatlichen
Vormundschaftsbehörden (Gemeind- und Bezirksrath) zusteht, während

nicht behauptet und noch weniger nachgewiesen worden ist,
daß dieselben von der durch die waadtländischen Behörden erfolgten

Bestellung der Mutter der väterlicher Seils Verwaisten Kenntniß

erhalten oder dabei mitgewirkt haben, und wenn zwar auch

§ 32 des citirten Gesetzes vom Jahr 1841 und § 354 d. pr. G. es für
statthaft erklären, daß, wo besondere Gründe es ausnahmsweise

nothwendig machen, die Vormundschaftsbehörden des

Wohnorts statt derjenigen des Heimatsortes der Bevogteten zu

Besorgung der vormundschaftlichen Aufsicht angegangen werden

> können, doch davon, daß im vorliegenden Falle eine solche Ueber-

tragung der vbervormundschaftlichen Verrichtungen von Seite der

zürcherischen Behörden an die waadtländischen stattgefunden habe,
was übrigens nach den citirten Gesetzesstellen nicht ausgeschlossen

haben würde, daß dennoch die Inventarien und Rechnungen zur
Kenntniß der heimatlichen Vormundschaftsbehörden zu bringen
gewesen wären, sich keine Spur zeigt; —

5) daß hienach und da von alle dem, was die hiesigen Gesetze M 2l,
33, 38, 33, 4t, 42, 43, 48—56, 63—63, 7t, 75 ff. des citirten
Gesetzes vom Jahr 1841 und die entsprechenden §§ d. pr. G.) auf
Sicherheit und Wahrung der Rechte der Bevogteten und zu Er-
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möglichung einer gehörigen oberwaiienamtlichen Aufsicht und
Obsorge anordnen, Nichts geschehen ist, die Wittwe Schellenberg
hierorts als berechtigte Vertreterin ihrer Kinder, und somit als

befugt, rechtsgültig für sie zu handeln, nicht angesehen, und
namentlich die von ihr für dieselben erfolgte Erbantrittserklärung
als auch im hiesigen Canton wirksam und die hiesigen Vormund-
schaftsbchörden zur Anerkennung verpflichtend um so weniger
bekrachtet werden kann, als nach §50 litt.I. des Gesetzes vom Jahr l84t
<§374 litt, m d. pr. G.) der Vormund allein zu Erklärung über
Antritt oder Ausschlagung einer Erbschaft nicht befugt ist und
dazu nicht einmal die Zustimmung der erstinstanzlichen
Vormundschaftsbehörde (des Gemeindrathes des Heimatsortes) genügt,
sondern auch diejenige der zweiten Instanz (des Bezirksrathes)
erforderlich ist, eine Zustimmung, welche die vorgängige Ziehung eines

genauen Inventars über die Activen und Passiven §§38, 39 des

Gesetzes vom Jahr l34t (§362, 363 d. pr. G.) und die daraus
gewonnene Ueberzeugung, dasi die Passiven durch die Activen
gehörig gedeckt seien, § 4t des Gesetzes vom Jahr l84l (§365
d. pr. G.), vorausgesetzt hätte, während der Auszug aus dem
Protokoll des Friebensrichteramtes des Kreises Cossonay zeigt, daß ein
gehöriges Inventar überall nicht erhoben worden, vielmehr die

Witwe Schellenberg für ihre Kinder den Erbschaftsantritt unter
Genehmigung des Friedensrichteramtes lediglich auf ihre eigene
Kenntnis der Angelegenheiten ihres verstorbenen Mannes und auf
eingezogene Erkundigungen hin „à'sprès ce qu'elle connsit elle-
même äes sklsires de son mari ainsi que li'après les renseigne-
ments qu'elle a pris") zu erklären gewagt hat; — >--<

K) daß nun freilich die klägerische Partei alles dieses für unerheblich
ansieht, weil der Canton Waadtsdem obenerwähnten Concordate
nicht beigelreten sei, nach waadtländischen Gesetzen aber die
Vormundschaft der waadtländischen Behörden sich auch auf im Canton
niedergelassene Nichtcantonsbürger erstrecke und diesen Gesetzen

gegenüber den Kindern Schellenberg ein völliges Genüge
geschehen, namentlich auch die von ihrer Mutter als Vormünderin
abgegebene Antrittserklärung völlig gültig sei, so daß den
Gläubigern ihres Baters gegen die Kinder als dessen Erben wohlerworbene

Rechte auf ihr ganzes Vermögen, wo es sich auch finde,
zukommen und sie, die Kinder, wenn sie etwa durch fehlerhaftes
Thun oder Lassen der Vormünderin oder der Vormundschasts-
behörden geschädigt wären, nur der Regreß aus die Fehlbaren
zustehe,

diesseitige Stelle jedoch > indem sie übrigens ganz auf sich

beruhen läßt, ob den waadtländischen Gesetzen ein Genüge geschehen
sei oder nicht, dieser Ansicht nicht beizulreten vermag, weil gerade
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bei Collision der Gesetze in Familien- und erbrechtlichen Sachen
unser Recht, dem oben Bemerkten gemäs, die hiesigen Gesetze

angewendet wissen will und daher eine allfällig nach waadtländi-
schem, aber nicht nach hiesigem Rechte begründete Ansprache oder

Forderung sich, in Ermangelung eines diesfälligen, zwischen beiden

Cantonen abgeschlossenen Staatsvertrages, bei unsern
Gerichten und gegen Angehörige unsers Cantons so wenig zur
Geltung bringen läßt, als im umgekehrten Falle verlangt werden
könnte, daß die waadtländischen Gerichte zürcherisches Recht zur
Anwendung bringen; —

7) daß dann klägerischer Seits sich noch darauf berufen wird, daß

die heimatlichen Vormundschaftsbehörden der Beklagten „sich Jahre
lang um letztere nicht bekümmert haben" und daß die Beklagten
auch nach hiesigem Rechte Erben ihres Vaters geworden seien

und mithin für seine Schuld haften, weil den hiesigen Gesetzen

gemäs es bei einer Erbschaft sb intestà einer Antretung nicht
bedürfe, vielmehr die nächsten Erbberechtigten von Rechtswegen
Erben werden, sofern sie nicht binnen gesetzlicher Frist die
Erbschaft ausschlagen, was von den heimatlichen Vormundschaftsbehörden

der Beklagten Namens derselben nicht geschehen sei,
ungeachtet sie von dem Tode des Erblassers Kenntnis gehabt haben,
— jedoch mit Unrecht, indem einerseits die Unrichtigkeit der

Behauptung, es haben die heimatlichen Behörden sich um die
Beklagten nicht gekümmert, sich ans dem sub Rr. 2l bei den Acten,
freilich nur abschriftlich und in einer Uebersetzung liegenden
Berichte der sich als Vormünder der Schellenbergischen Kinder
bezeichnenden, Herrn R. Cuschod und F. Delessert an das Justiz-
und Policeidepartement des Kantons Waadt «t. â. Cossonay tll.Mai
t84S ergibt, wonach auf eine Anfrage des Policeirathes
des Cantons Zürich zu Handen derselben die Auskunft ertheilt
ward, „daß sie, die benannten Berichterstatter, bis jetzt ungeachtet

wiederholter Mahnungen weder von der Frau Te-
star (Mutter und frühere angebliche Vormünderin der Beklagten)
noch von dem Friedensrichter in Cossonay die wirkliche Uebergabe
der Verlassenschaft erlangen konnten und daß es

überflüssig sei, das Inventar einzusenden, weil es nur die Activen

enthalte" (!!);
sodann dafür, daß die zürcherischen Behörden so rechtzeitig von

dem Eintritts des Vormundschaftfalles Kenntnis gehabt haben,
daß es ihnen noch möglich gewesen wäre, die Rechte der Bevog-
teten gehörig zu wahren, namentlich etwa um die Rechtswohlthat
des gerichtlichen Inventars nachzusuchen oder binnen Frist die

Erbschaft auszuschlagen, nicht nur nichts beigebracht worden ist,
sondern das Gegentheil sich aus dem oben erwähnten Auszuge
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aus dem Protoeolle des Friedensrichteramtes Cossonay entnehmen
läßt, indem nach Inhalt desselben der ausdrückliche Antritt der

Berlassenschaft von der dortseits als Vormünderin bestellten Mutter

der Beklagten, Anna Schellenberg geb, Guer, später

wiederverehelichten Testar, bereits am 13. Jenner I84K, also schon

am siebenten Tage nach dem am K. gl, M, erfolgten Tode des

Erblassers erklärt und hiewit den heimatlichen Behörden die Möglichkeit,

sichernde Maßnahmen für die Beklagten auf Grundlage
eines genügenden Status zu treffen, von vorneherein abgeschnitten
worden ist.

(Gwalter Zeitschrift ;c. IX, S. 4S f.)

3. Gerichtsstand in Arrestsachen.
E, R. von Goltwil, C. Aargau, Besitzer einer Wirthschaft inSem-

pach (C. Lucern) wurde am 18. Jan. 1859 wegen Betrugs zu ö jähriger
Zuchthaus- und t2jähriger Verweisungsstrafe verurtheill und gerieth
dann am 3. Sept. gl. I. in Concurs. Unter seineu Activen befand
sich ein Auskaufbrief auf seineu Bruder I. G. R. in Hohenrain (C.
Lucern) im nominellen Betrag von Fr. 7Ü00. — Auf dieses Guthaben
legte die Cvncursverwaltung Arrest. Diesen bestritt der heimatliche
Beistand des Falliten, weil dieser geboren am lS. Aug. >835, nach

aargauischem, heimatlichem Gesetz zu beurtheilen und nach diesem

minderjährig, nach gleichem Recht auch sein Wohnsitz der seines

Vormundes, Goltwil, sei und folglich competent zu der Entscheidung
über die Zulässigkeit dieses Arrestes nur das Bezirksgericht Muri, wie
dieses auch durch Erklärung vom 2l. Rov. 1859 selbst erkläre. Dieser
Auffassung gegenüber hielten aber die lucernischen Gerichte ihre
Zuständigkeit fest, die zweite Instanz durch Spruch vom 24. Mai t8K0,

t) indem sowohl nach gemeinem Recht, als nach dem lucern'schen
Gesetz insbesondere, der Gerichtsstand des Arrestes sich da

befindet, wo das verarrestirte Gut liegt und der Arrest gelegt
wurde;

2) daß das Guthaben, um welches es sich handelt, im Ct. Lucern
liegt, da eS in einer Forderung des E. R. an seinem Bruder,
welcher im Ct. Lucern wohnt, besteht, für welche Forderung ein
einfacher Auskaufsbrief und kein gültenmäßig ausgefertigtes
Instrument eristirt;

3) daß die schweiz, Bundesverfassung- (Art. 30) allerdings verbietet,
auf das Vermögen eines aufrecht stehenden schweiz. Schuldners
außer demjenigen Canton, in welchem er wohnt, einen
Arrest zu legen;

4) daß aber E. R. bis zu seiner Verweisung im Ct. Lucern, wo das

verarrestirte Gut liegt, wohnte, indem er daselbst geboren wurde,
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stets sich daselbst aufhielt, einen Heimatschein einlegte und den
3. Sept. des letzt verflossenen Jahres an den Geltstag gericth;

d)daß, wenn der Bormund des E. R. sich gegenüber dieser Thatsache

darauf stützt: gemäs dem aargauischen Gesetze haben
Bevormundete den Wohnsitz ihrer Vormünder, dagegen das lucer-
ner'sche Gesetz umgekehrt verfügt, daß, wenn der Bevormundete
nicht am gleichen Orte mit seinem Vormund sich aufhält, der
Vormund an demjenigen Orte für seinen Mündel stehen muß, wo
Letzterer seinen Wohnsitz hat (§tö d. Schuldbetrbgs. Ges.) im
vorwaltenden Falle aber die lncernische Gesetzgebung für den lu-
cernischen Richter maßgebend ist;

K) daß, wenn geltend gemacht wird, es sei E. R. zur Zeit der

eingegangenen Verpflichtungen nach dem aargauischen Gesetze minderjährig

gewesen, und laut einem eidgen. Concordat richte sich die

Volljährigkeit nach den Gesetzen des Heimatcantons, dieses ein
Punct ist, welcher auf die Bestimmung des Gerichtsstandes
keinen Einfluß hat, und welcher danuzumal, wenn einläßlich über
die Ansprache, wegen welcher der Arrest gelegt worden, verhandelt

werden wird, was gegenwärtig noch nicht der Fall ist, —
geltend gemacht und aus dem Grunde mangelnder Ansprache die

Aufhebung des Arrestes verlangt werden mag;
7) daß, wenn die VvrmundschaftSbehörde von Gvltwil glaubte, es

könne ein Geldtstag über E. R., im Ct. Lucern verführt, nicht zu

Recht bestehen, sie die Aufhebung desselben bei zuständiger Behörde
hätte bewirken sollen; daß hingegen, so lange der Geltstag nicht
aufgehoben wird, derselbe als zu Recht bestehend betrachtet werden

muß;
8) daß das Vermögen eines VergeltStagten unzweifelhaft von den

Creditoren desselben mit Arrest oder Verbot belegt werden kann,
und wenn der Vergeltstagte oder ein Vertreter desselben die

Ansprachen, wegen welcher der Arrest gelegt wurde, bestreitet, er sich

in den Streit einzulassen hat; —
Diese Auffassung ist denn auch durch den Bundesrath, bei dem

Aargau Beschwerde erhob, getheilt worden.
(Directe Mittheilung.)

i. Zuständigkeit des Rechnungsrichters nach Neuen-
burgischem Recht.

A. Braunschweig in Locle beklagte vor dem Gericht vonLaChaur-
defonds (Ct. Neuenburg) den Sal. Bloch für eine in mehreren Posten
bestehende Rechnung von Fr. 733.40. Dieser setzte der Klage eine lln
ào non prooe'àer entgegen, nemlich den Antrag, es möge die Klage
an den ssiAs äs compte gewiesen werden. Das Gesetz vom 7. Jul. >848
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über die Gerichtsorganisation verordnet nämlich bei den Bestimmungen
über die Zuständigkeit des Friedensrichters (§ t8.): il remplit les tone-
lions de juge de compte, inventaires, relief et partages quand le

tribunal rie (listrict ou les parties les lui deferent. Gestützt darauf
behauptete der Beklagte: qu'il est de règle et de pratique que, lors-
que des parties sont en compte, elles sqient renvoyées, à la <!e-

mande <is l'une ou <ie l'autre, clevsnt un juge spécialement ckargê
du règlement àe leur compte;

qu'un juge àe compte n'est point un juge exceptionnel, puisque
les contestations qui peuvent s'vlevsr àevsnt lui sont toujours sou-
mises, par voie à'appel, s'il x s lieu, au Iribunsl compétent pour
en connaître;

que i'srt. 18 àe la hoi d'organisation judiciaire a formellement
réserve cette juridiction;

que, pour qu'il ^ ait lieu à renvoyer àes plsiàeurs àevsnt elle,
il suklit qu'il ^ ait compte entre eux, et que le compte propose soit
incomplet et qu'il renferme un certain nombre d'articles ou àe postes
contestes;

que, àans l'espeee, kraunscbwsig et Salomon LIorb sont
tous àeux àes vommerqants, v'est-à-àire, àes gens à comptes et

parties; que la àemsnàe est bssêe sur la proàuetion à'un compte,
et que les pièces prvàuites par le àèkenàeur sont àe nature à faire
comprendre que le compte àu demandeur est inconn let et devrait
contenir un certain nombre d'articles qui ne s'z^ trouvent point.

Der Kläger wollte aber diese Gründe nicht gelten lassen, sondern

behauptete: que cette juridiction (du tribunal de district) est de droit
commun et qu'aucune cause ne peut lui être soustraite sans un motif
d'urgente nécessite, que l'institution de gages de compte i'orme un
tribunal exceptionnel, qu'elle n'est autorisée par la coutume, que
dans les cas oà le procès s'engage sur une série considerable de

postes divers qui pourraient devenir l'objet de demandes reconven-
tionnelles de la part des parties, et pour lesquelles les formes or-
dinaires de notre procedure ne pourraient pas se plier suffisamment
aux exigences de ces diverses demandes;

qu'il s'agit dans l'espàse d'une simple demande en reconnais-
sanee de dette, et que le défendeur n'a point prouve qu'il ait ete
kait entre parties des opérations commerciales sssex compliquées
pour qu'il ait lieu d'apporter une dérogation aux formes ordinaires
de Is procédure en renvoyant les parties devant un àuge de compte.

Auch der Spruch des Gerichts (vom 21. Febr. 1854.) beschick den

Beklagten abweisend,
Oonsidersnt qu'un juge de compte est un tribunal exceptionnel

dont la üoi sur l'Orgsnisatian judiciaire ni la Constitution n'attri-
busnt Is nomination su Iribunsl de première instance; que si l'sr-
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tiele 18 ds Is loi sur l'OrAsnisation judiciaire attribue su du^e de

paix les konctions de duKs äs compte, c'est en vertu äe son es-
raetsre qui doit être essentiellement conciliateur,

Considérant qu'en renvoyant les parties äevsnt le juxe qu'elles
n'sursient pas ellss-menies oboisi, es sersit soustraire l'une d'elles
à son ju^s naturel, le Iribunsl vivil.

Considérant que si la eoûlume tolérait qu'un tribunal civil con-
damnât des plaideurs à paraître devant un dux« de compte, ce
n'êtsit que quand les parties avaient des comptes composes d'une
nombreuse série d'articles que l'instruetion d'une procedure n'au-
rait que diklicilement pu mettre à jour, ce qui n'est pas le cas ici.

Ebenso das Appcllationsgcricht (3. April gl. Z.).
Considérant en droit,
que le dupe de compte est un "tribunal devant lequel des parties

en cause peuvent être lêZalement renvoyées, dans les cas et en la
tonne prévus par la loi et la Coutume en matière de procedure;

que es renvoi et les sklets qu'il peut produire constituent une
exception aux formes juridiques que les lois de procédure ont lixêes

pour l'ouverture et la poursuite des actions ordinaires en reconnais-
sauce de dettes;

que la partis qui réclame le bénéfice d'être renvoyée devant un
duxe de compte doit justifier que le renvoi est nécessaire pour sts-
tuer sur uns ssrie d'articles de comptes réciproques azant un ca-
raetère de connexité evidente;

Considérant dans l'espèce:
que Salomon Rloeb n'a pas justilìê que les opérations commerciales

qui ont pu avoir lieu entre lui et .Ibram Rraunscbrveix soient
de nature à lui permettre d'exixer l'intervention d'un duxe de compte.

(Recueil des arrêts de la cour d'appel de kieuebâtel III. 123 ss.)

s. Possefforium und Petitorium.
Die gemeinrechtliche Praxis hinsichtlich der Cumulirung von

Possefforium und Petitorium hat in Neuenburg ebenfalls ihre Anwendung,

wie die folgenden Entscheidungen zeigen.

August Heinrich Guye von Verrières stieß mit seinem Grundstück
an Brouillet hinter Brevine an eine Liegenschaft der Erben von weil.
Carl Franz Barbezat, und ließ s20. Zun, 1854) den letztern untersagen,
irgend einen Eigenthumsact auf einer kleinen Parcelle vorzunehmen,
die nordwärts an letztere Liegenschaft grenzt. Diese nahmen (20. Juli
gl. I.) den Streit auf (produisirent leurs raisons de cautionnement)
und führten für ihre Ansprüche an genannte Parcelle einen Besitz von
Jahr und Tag und überdieß von mehr als 30 Jahren an, als woran
ein Besitzact des Guye von 1853 nichts ändern könne.
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Beide Instanzen wiesen den Guye mit seinen Ansprüchen ab, das
Appellationsgericht (t. Oct. 1855)

Considérant que mslArè lg forme de Is demande, les parties se
prévalant de Is faculté que la pratique en matière «le procédure leur
donnait, ont l'une et l'autre instruit cette procédure aussi bien su
pètitoire qu'au possessoire;

que l'boirie Larbesst a bien réellement kondè ses raisons de
cautionnement, et sur uns possession annale et sur une possession
trentensire;

que le citoyen Kuxe a excipè contre la traite de I boirie Larbe-
?st, en x introduisant, sans opposition de la part de sa contre-partie,
des éléments qui se rattsebsot aussi bien au pètitoire qu'au pros-
sessoire;

qu'ainsi le juZ-e est appels à apprécier les raisons de cautionne-
ment dans Is sens dans lequel elles ont vte proposées d'une part et
combattues d'autre part;

qu'il est résulte de cette appréciation;
Ln ce qui toucke la possession de l'an et jours:
que le citoxen kbarlss-branqois karbe^at, alors vivant, a souk-

kert qu'en juin 1853, le fermier du citoxen Kuxe lit acte de propriété
sur le terrain en litige, en ksucbant et en serrant la récolte;

qu'il a bien tente d'empêcber cet acte de propriété, mais qu'il
est justifie en procedure, qu'à la suite de l'intervention directe du

citoxen Kuxe, il a renoncé à kaire opposition;
que si, en 1854, l'un des membres de l'boirie Larbeast a ksuebè

la récolte du terrain en litige, cet acte, qui s ètè suivi de la défense

signifiée le 23 juin, n'a pas pu donner à l'boirie Lsrbe?st le posses-
soirs qu'elle invoque, ni enlever au citoxen Kuxe celui qu'il s'ètait
acquis en ksucbant, en 1853, sans opposition de la part de la contre-
partie;

Rt en ce qui toucbe la possession trentensire.-
Considérant que les actes de possession que l'boirie lZsrbe?at in-

voque pour justifier d'une prescription par voie de possession tren-
tenaire ou immémoriale, ont etè virtuellement interrompus par un

passement donne par Cbarles-lranqois Lsrbe^at, le 2V septembre 1833,
dans le procès qui s'instruisait alors s la Lrèvine, entre lui et les

prèpossesseurs du citoxen .4uAusîe-IIenri Kuxe, et qui avait pour
objet la propriété contestée du même terrain;

(Recueil des arrêts de la cour d'appel de èieuckâtel. III. 395 ss.)

k. Einreden — negative und positive.
Johann Luginbühl in Bern forderte gegen Christian Müller zu

Kandersteg eine Summe, die letzterer theilweise abgezahlt zu haben be-
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hauptere. Für eine Abschlagszahlung legte der Beklagte eine Post-

quitlung zum Beweis ein, deren Aechtheit vom Kläger aber verneint
wurde. Der Beklagte wollte aber die Verneinung nicht als Einrede
gelten lassen, ans Grund welcher ihm der Beweis der Aechtheit
überbunden werden dürfe, da Verneinung der Aechtheit nicht Einrede
der Unächtheit sei.

Der erstinstanzliche Richter erkannte, diesem Antrag zuwider
auf Beweis der Aechtheit; der Appellations- und CassationShof von
Bern (23. Aug. 1860) trat dagegen dem Kläger bei.

(sBernerl Zeitschrift für vaterländisches Recht.
Neue Folge I. 240 f.)

7. 3. Einwendungen, Mention, exception et Lns äe

non recevoir.")
Louis Rosselet stellte einer Klage des David Louis Barbezat zucrst

unbedingteNegation entgegen, hinterher gegenüber seinem Beweissatz'"')
(traite) eine Reihe Einwendungen, die Kläger aber allesamt als un-
zuläßig beseitigt wissen wollte, weil alle passages designes — ren-
ferment des allègues nouveaux et des moyens peremptoires introduits
dans des exceptions et gui ne peuvent ligurer dans une procedure
que pur Is forme de lins de non recevoir contre lesquels un
demandeur su tond doit être admis à exciper à son tour. Der Beklagte
dagegen erachtete die Mehrzahl dieser Einwendungen als zuläßig,
weil „ces passages ne renferment pas des kaits nouveaux et qu'ils ont
èts restreints dans les limites propres à l'apprêcistion et à la dis-
cussion des moxens que le demandeur s lait valoir dans la traite.

Der erstinstanzliche Richterspruch des Districtgerichts des Traversthals

(vom 23. Juli lSà3) unterschied, wie der Beklagte, nur unter
etwas weiter gehender Ausscheidung einzelner Einreden; das
Appellationsgericht aber trat den Argumenten des Klägers bei (t. Aug. I8Z3)

Anna Margaretha Reymond, geb. Roulet, hatte ein Testament
hinterlassen, das von den Zntestaterben, ihren Brüdern, angefochten
und von den Testamenterben verantwortet wurde. Unter den

Anfechtungsgründen waren die Thatsachen angeführt, die Testatorin sei

nicht im Besitz ihrer gesunden Sinne gewesen, und sei sie es auch
gewesen, so habe sie ganz wissentlich ihr Testament so abgefaßt, daß es

Vgl. die verwandte Erörterung in der Ztschr. III. (Rechtspfl.)
S. t38f.

Irsite est unc tacüe que Ic fuge accords à prouver savanes
ds Is demande. On appelle autrement cette Iraite un Appointement
en preuve, koxve Lxamen etc. 37.



It) km (le non recevoir. sProceß. Einrede.

habe fallen müssen. Diesen Sätzen gegenüber hatten die Testamentserben

auch eine Reihe Erceptionen resp. Anträge entgegengestellt, unter
andern aus Ergänzung bezw. Modification des Testaments durch Zeugen-
abhvrung. Gegen letztere Abhörung trugen die Jntestaterben auf
Beseitigung dieser Anträge an.

DaS DistrictSgericht von Neuenburg trat aber hierauf in seinem
Zwischenurtheil vom 12. Mai 1854 nicht ein,

Considérant que s'il est vrai qu'on ne peut pas compléter un
testament par des preuves testimoniales, on a le droit cependant
de ksire entendre des témoins pour détruire le» sllêxuês avances
dans les moyens d'opposition;

Considérant que dans leurs moyens d'opposition, les demau-
deurs en retraneliement ont kait entendre que la testatrice a voulu

kaire sciemment un testament caduc et quelle no fouissait pas de la

plénitude de ses faculté» intellectuelles;
Lonside'rsnt que si les exceptions ne doivent pas contenir des

ksits nouveaux, on s toujours admis dans notre procédure qu'il
êtsit permis de discuter et combattre des kait» mentionnes comme
dans l'espèco dans les moyens d'opposition;

Lonsidêrsnt que dans leurs moyens d'opposition, les krêres
lìoulet ont les premiers mis en avant des ksits qui ont donne lieu
à la discussion renfermes dans los passaZss des exceptions dont
on demande le retraneliement.

Lonsiderant su surplus que rien dans nos lois et coutumes
n'interdit l'allêxnê et la preuve de» kaits qui appuient la validité
d'un acte;

Die zweite Instanz bestätigte diese Auffassung durch Spruch vom
9. Juni 1854.

Considérant qu'en introduisant dans leur opposition de pareils
moyens, le» demandeurs en retranckement autorisaient les bêritiers
testamentaires s en discuter la valeur dans leurs exceptions;

que tous les passades dont le retranebement est demande se

rapportent directement à ceux des moyens d'opposition qu ils sont
destines à combattre;

qu'ainsi ces passages ne tendent ni à compléter le testament, ni
à modifier les clauses et les dispositions d'un acte au moyen d'une

preuve testimioniale, ni à introduire dans la cause des kaits nouveaux.
(Ileeueil des arrêts de la cour d'appel du canton

de bieuckatel. III. 61 ss. 167 ss.)

s. Widerklage.
DaS Haus André Bertheraud in Straßburg hatte mit dem

Holzhändler R. Stufst in Basel einen Lieferungsvertrag abgeschlossen über
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3000 Telegraphenstangen, aus dem Schwarzwald zu beziehen. Da
zwischen den beiden Contrahenten Anstünde eintraten, hörten die

Lieferungen auf und der beklagte Stufst ward von dem Richter seines

Wohnorts zur Fortsetzung derselben aufgefordert. Er erklärte den

Handel als durch Schuld des Klägers aufgehoben und stellte der Klage
eine Widerklage auf Entschädigung dafür entgegen. Das klägerische

Haus bestritt sowohl Aufhebung als Schuld daran und damit auch

jede Entschädigungspfllcht, verlangte demnach auch Abweisung der

Widerklage.
Das Civilgericht von Basel (durch Spruch vom 19. Juli 1859)

erkannte in der Klagsache gegen den Beklagten und die Widerklage auf
Verrechnung geschehener Lieferungen als noch nicht begründet, indem
Beklagter selbst durch Brief vom 24. Merz 1859 für jetzt eine Verrechnung

nicht vorbehalten habe, trat aber dem Abweisungsbegehren
immerhin doch nicht bei, sondern hielt den Widerbeklagten an, in dieser

Sache behufs später erforderlicher Entscheidung Domicil in Basel zu
»erzeigen.

(Directe Mittheilung.)

lv. Beweis. Grundbuch.
Der Grundbesitzer Sprüngli-Escher in Kilchberg (C.Zürich)

gewährte unter friedensrichterlicher Mitwirkung dem Z. Bindfchädler einen
Fußweg längs dem Rand seines Ackers. Dieser Vertrag vom 17. Oct. 1851

wurde am 16. Dec. 1852 an das Notariatsprotocoll gegeben und dort
wörtlich gleichlautend gebucht, einzig mit der Verschreibung von
Fußwegrecht in Fahrwegrecht. Eine andere (unbedeutende) Abweichung

ward vor dem Notar abgeredet und unter dem Vertrag
separat eingetragen und von beiden Parteien so wie der Haupteintrag,
unterzeichnet. Nur der Berechtigte ließ sich Abschrift geben, der
Belastete nicht. Erst im Sommer des Jahres 1860 bemerkte der letztere,
daß Bindfchädler den Weg zum Fahren benütze und widersprach.
Dieser berief sich aber auf den Wortlaut des Eintrags und einen
besondern Vertrag mit Sprüngli, auf den hin mit beider Wissen und
Willen die Abweichung im Eintrag erfolgt sei. Der Belastete wollte
von einem solchen Vertrag nichts wissen und berief sich auf das
friedensrichterliche Protocoll, dem auch der Eintrag im Notariatsprotocoll
als seiner Quelle rufe.

Die erste Instanz, das Bezirksgericht Hvrgen, entschied am 3. Sept.
1860 zu Gunsten des Berechtigten, die zweite Instanz zu Gunsten
des Belasteten durch Svruch vom 30. Oct. gl. I. Zwar anerkannte es

die Beweislast für Versehen des Notars auf des Belasteten Seite,
aber es fand diesen Beweis in dem Zusammenhalt: a. des

friedensrichterlichen Vertrags und dessen Anrufung als Quelle mit b. völligem
Zeitschrift f. schweiz. Recht X. (Z) 2
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Mangel jedes Nachweises für nachträglichen Gegenvertrag und eines
Grundes zu einer solchen Abweichung auf Seite des Belasteten, o. der

Fassung des Notariatsprotocvlls als bloßer Abschrift des Vertrags
ohne irgend welche Vormerkuug von Abweichung, ei. der Thatsache,
daß eine andere geringere Abweichung ausdrücklich vorgemerkt sei,

«. dem Vorkommen anderer kleiner Versehen in dem Eintrag z. B. t.
Brunnenwiese für Brunnmooswiese, — 2. in der untern Ecke für: in
der hintern untern Ecke, und 3. in der Abschrift des Eintrags bei

Angabe des Jahres, k. dem Widerspruch, in den sich der Beklagte mit sich

selbst »ersetze, da er die Abweichung als für ihn sehr wichtig erkläre,
während er doch selbst zugebe, bisher den Weg nicht als Fahrweg
benützt zu haben.

Den Einwendungen des Beklagten gegen die Zuläßigkeit einer
weitern amtlichen Erkundigung bei dem Notar zog die zweite Instanz
ferner in Betracht,

daß schon im Allgemeinen ein Gegenbeweis dafür, daß eine im
Notariatsprotecolle enthaltene Bestimmung nicht dem wahren Willen
der Contrahenten entspreche, nicht absolut ausgeschlossen werden darf,
daß dann aber im vorliegenden Falle es sich nicht um Widerlegung
und Entkräftung eines klaren und in sich übereinstimmenden Protocoll-
eintrags, sondern um die Erklärung der Entstehung eines jedenfalls
unrichtigen Eintrags handelt, indem an der fraglichen Stelle des

Journals gesagt ist, die Contrahenten haben unter Mitwirkung des

Friedensrichters am t7. October t85l denjenigen Vergleich abgeschlossen,

welcher dann unmittelbar folgt und ein Fahrwegrecht durch den

Engelacker des Klägers festsetzt, während Beklagter selbst anerkennt,
daß diese Angabe unrichtig sei, und es sich somit nur darum handelt,
zu ermitteln, ob, wie Beklagter behauptet, der Inhalt des protocol-
lirten Vergleichs betreffend jenes Wegrecht der Uebereinkunfe der

Contrahenten entspreche, dagegen der auf die Zeit des Abschlusses bezügliche

Eingang unrichtig sei, oder ob gemäs der Angabe des Klägers
der.Eingang völlig mit dem wahren Willen der Contrahenten
übereinstimme, d. h. der vor Friedensrichter abgeschlossene Vergleich
unverändert hätte ins Protocols eingetragen werden sollen, dagegen in
Art. 5 sich ein Schreibfehler eingeschlichen habe;

Auf Grund dieser Anschauung wurde nun das Urtheil des

Bezirksgerichtes aufgehoben und wurden die Acten an dasselbe zurückgewiesen
mit dem Austrage, theils von Herrn Notar Surber einen Bericht
darüber einzuziehen, wie es sich mit Bezug auf die Behauptung des

Klägers, daß der notarialische Eintrag lediglich eine Abschrift des

friedensrichterlichen Vergleiches habe enthalten sollen und daß die in
Frage kommende Abweichung auf einem bloßen Schreibfehler beruhe,
verhalte, theils dem Kläger den von ihm anerbotenen Beweis dafür
abzunehmen, daß der Beklagte sowohl früher, als auch seit der nota-
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rialischen Fertigung vom Jahr 1832 bis in die letzte Zeit das fragliche

Fahrwegrecht niemals ausgeübt habe, sowie dafür, daß das

Fahrwegrecht eine für das klägerische Land sehr beträchtliche Last bilden
würde, — in beiden Beziehungen vorbehaltlich des Gegenbeweises des

Beklagten.
(Gwalter Zeitschrift IX. lSl f.)

i l. Beweis. Eid. Neutäufer.
Johann Marthaler, Bannwart zu Bümplitz bei Bern, wurde vom

Amtsgericht von Bern auf Antrag einer Partei zu Bekräftigung
seiner Aussage durch einen Eid angehalten. Derselbe anerbot sich zum
Handgelübde, verweigerte aber den Eid, weil er den Grundsätzen der
Gemeinde der Taufgestnnten widerspreche, der er angehöre. Er unterstützte

sein Begehren durch Berufung auf die Thatsache, daß die

Angehörigen der Gemeine bei Eheverkündungen jeweilen von Vorlegung
der Tauf- und Admisstons-Scheine dispensirt werden und daß bei
solchen Duldungszeichen die Gemeinschaft wohl unter den 8 80 der

Staatsverfassung und §243 der PO. falle.
Der Appellations- und Cassationshvf verwarf aber durch Spruch

vom 24. Aug. l86l diese Berufung, in Betracht
t) daß die Verfassung des Kantons Bern (§80) nur die Rechte der

evangelisch-reformirten und der römisch-catholischen Klrche in den

zu ihnen sich bekennenden Gemeinden gewährleistet, dagegen, was
andere Religionsgemeinschaften anbetrifft, denselben zwar die

Ausübung ihres Cultus gestattet, jedoch nur insofern dieselben innerhalb

der Schranken der Sittlichkeit und öffentlichen Ordnung
bleiben;

2) daß nun aber die Pflicht .die Zeugenaussagen eidlich zu erhärten,
eine von der öffentlichen Ordnung gebotene allgemeine Bürgerpflicht

ist, daher ein Cultus, welcher dieser Pflicht entgegentreten
würde, nach §80 der Staatsverfassung selbst keinen Anspruch auf
Duldung durch die Staatsbehörden hätte;

3) daß die in § 243 P. vorgesehene Ausnahme nur auf solche Zeugen

zu beziehen ist, die einer öffentlich geduldeten
Religionsgemeinschaft angehören und deren Glaubenslehren die Ableistung
des Eides verbieten;

4) daß aber nicht nachgewiesen ist, daß die Secte der Taufgesinntcn
oder der Reutäufer, zu welcher sich der Beschwerdeführer bekennt,
eine öffentlich geduldete Religionsgenossenschaft, noch daß durch
ihre Glaubenslehren die Ableistung des Eides verboten sei.

sBeruerj Zeitschrift für vaterländisches Recht.
Neue Folge. II. 42 f.)
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IS. Urtheil. Anfang der Rechtskraft.
Nordmann Weil in Bern hatte gegen den Seidenfärber Müller-

Hauser in Basel am 4. Sept. 1860 ein Urtheil erwirkt, das den Letztern

ermächtigte, binnen einer gewissen Frist einezum Färben
übersendete Waare Ersterm in Natura zurückzusenden, alternativ aber für den

Fall, daß dieß nicht geschehe, anhielt, deren auf Fr. 1200. — (einige
Abzüge vorbehalten) angesetzten Werth in baar zu ersetzen. Der
Beklagte hatte gegen dieses Urtheil rechtzeitig Appellation eingelegt und
der Kläger that hierauf das Gleiche. Im Lauf des Septembers zu

zwei Malen bot hierauf Beklagter dem Kläger die Waare an und noch

am IS. October gl. I. Der Beklagte aber weigerte jede Annahme vor
Rückzug der Appellation auf Seite des Anfragenden. (Brief Rord-
manns vom 23. Oct.) Nach nochmaligem vergeblichem Versuch zog

am 2. Nov. 1860 Müller die Appellation zurück. Eine besondere

Anzeige darüber richtete er aber nicht an den Kläger, sondern schrieb

ihm am 23. gl. M. gleiches Anerbieten, unter Verwahrung gegen alle
Verantwortlichkeit. Nvrdmann klagte aber jetzt auf Baarzahlung und
wies die Rücksendung durchaus ab, welche seinerseits Müller mit
Berufung auf seine Anerbielungen vom September und October zu effe-

ctuiren verlangte. Das Civilgericht Basel, durch Spruch vom 12.

Februar 1861 trat aber auf die Seite des Klägers, „da das vorliegende
Urtheil, um dessen Vollziehung es sich handelt, mit 2. Nov. 1860 in Rechtskraft

erwuchs und die darin vorgeschriebene Frist von l-t Tagen zur
Rückgabe der streitigen Waaren, abgelaufen mit 16. gl. Monats,
anerkannter Maaßen zu keinerlei Rückgabe oder auch nur Anerbietung
derselben von dem Beklagten benützt worden, frühere Verhandlungen
während schwebender Appellation aber von dem Kläger gegründeter
Weise zurückgewiesen werden konnten und auch zurückgewiesen wurden,
folglich bei der Frage, wiefern sie in der Frist eingeleitet worden,
außer Betracht fallen." «Directe Mittheilung.)

13. Schiedverfahren. Einwirkung der Richter
auf Vergleich.

Durch Spruch vom 14. Aug. l8S6 erklärte ein Schiedsgericht einen

zwischen den Streitparteien, den Brüdern I. P. Roy und F. O. Roy

getroffenen Vergleich als deren Willen gemäs und auf Grund desselben

den F. O. Noy als Schuldner seines genannten Bruders I. P. Roy

im Betrag von Fr. 1000. Als dieser nun gegen jenen die Erecution

dieses Spruches zu betreiben anfing, bestritt der Betriebene die Zu-
läßigkeit der Betreibung, einmal da der ihm zu Grund gelegte Spruch

weder als Schuldschein gelten könne, indem er bei Bezeichnung der

Summe vor der Unterschrift des Schuldners nicht die zur Betreibbar-
keit erforderliche Clause! : » Gut für die Summe von —" ent-
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halte, als Schiedsspruch aber nicht, weil er nicht ein Urtheil im Sinne
des Gesetzes (Proceßgesetz vom 5. Febr. 1847. U ZlS und 316), sondern
nur einen Vergleich zwischen den Parteien enthalte, bewirkt vom
Nichter.

Das Cafsationsgericht in Bestätigung des erstinstanzlichen Spruches

des Districtsgerichtes Orbe vom 3. März 1858 fand aber (15. Apr.
gl-J-),

qu'il results clairement <tu procès-verbal de I'srbitrsge que les
arbitres ont engage les parties à s'entendre sur le point principal de
leurs dikiicultês et à arrêter elles-mêmes la somme gui serait reclus

par l'une d'elles s l'autre, ainsi que les conditions du règlement de
leurs intérêts respectifs;

que les arbitres, en agissant ainsi, se sont conformes à la mis-
sioii de médiation st de conciliation que la loi a su en vue en con-
stitusnt et en rêgulairisant les tribunaux d'arbitres;

que vouloir leur enlever la faculté d eng ager les parties de s'en-
tendre aimablement par leur intermédiaire, et ne pas admettre comme
ksisant partie de leur arbitrage les transactions qu'ils ont provoquées,
serait neutraliser les bons effets que l'arbitrsge peut produire;

Considérant que, dans le cas actuel, la transaction volontaire-
ment consentis par les parties kîo^ a pu et a dû faire partie de la

sentence arbitrale, puisque les intéresses l'ont presentee aux arbitres

pour qu'ils l'cnrcgistrasscnt dans leur procès-verbal; qu'ils ant re-
connu que cet acte leur tiendra lieu de sucement et de titre exccu-
toire, et qu'ils ont ratifie le tout par leur signature; que Is question
des frais êtant seuls demeures en dekors de la transaction, a êts
résolue par Is tribunal arbitral, lequel a ainsi exécute et accompil
le compromis;

Considérant que c'est vainement que le recourant prétend que
les arbitres n'ont pas osrsctère public pour recevoir et valider une
transaction, puisque l'arbitre s, su contraire, la mission de l'oflìcier
public à l'cgard des parties pour l'objet du compromis, sauk les
restrictions prévues par la loi, et que dans le cas actuel les arbitres
sont demeures dans les limites de leurs attributions.

sdourna! des tribunaux et de jurisprudence
sàu c. de Vaudj VI. 249 ss.)

14- Wechftlexecution. Ort. „Rechtsöffnung."
Gegen den Grafen W. aus München wurde in Zürich die schnelle

Execution verlangt für einen eigenen Wechsel von Fr.80l>l), zahlbar
in München am 5. October 1859. Der Belangte hemmte aber diese

Execution durch Rechtsvorschlag mittelst der Einrede der einjährigen
Wechselverjährung, aus Grund des zürcherischen Gesetzes. Die gegen-
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über dieser Einrede vom Inhaber nachgesuchte „Rechtsöffnung" (Erecu-
tionSbewilligung) wurde aber in erster Instanz verweigert, weil, wenn
auch die Einrede der Verjährung, wie jede andere, das Wesen der

eingegangenen Verbindlichkeit Betreffende nach dem ortlichen Rechte der
Kontrahirung der Schuld zu beurtheilen sei (§5 d. pr. Ges. und Sa-
vigny, System Bd.VIII, S.274), und angenommen ferner, gegen
den Schuldner sei, weil er an seinem regelmäßigen Domicil nicht
belangt werden könne, nicht nur eine außerordentliche Sicherheits-
maßnahme, wie ein Arrest, sondern auch die regelmäßige Execution
hier zulässig, — doch die weitere Frage, ob einem Wechsel, der nach

unserm Rechte verjährt wäre, deßhalb, weil dieß nach dem Rechte
seines Ausstellungsortes noch nicht der Fall sei, die Wechselerecution

hier gleichwohl gewährt werden dürfe, sich zur Erledigung im summarischen

Wege nicht eigne.
Die zweite Instanz ging auf diese Formfrage jedoch nicht ein,

sondern wies (2». Dec. 1860) den Kläger ab, in Betracht
1)daß, da der Recurrent selbst nicht behauptet, daß der Betriebene

im hiesigen Canton einen festen Wohnsitz habe, oder daß sein

Aufenthalt in einem hiesigen Gasthofe ein bleibender sei, ferner
auch der Vertrag, auf den sich die Wechselordnung stützt, weder
in hier abgeschlossen noch hier zu erfüllen ist, die Zuständigkeit
der hiesigen Gerichte für eine auf den Wechsel gegründete Klage
im ordentlichen Verfahren offenbar nicht begründet wäre, und
es sich daher nur frägt, ob sie berechtigt seien, den Betriebenen
im summarischen Verfahren zur Zahlung anzuhalten; —

2) daß aber dieses verneint werden muß, da es sich bei der
Schuldbetreibung nicht wie bei Arrestbegehren u. dgl. blos um
provisorische sichernde Maßnahmen handelt, durch welche dem

Entscheide der competenten Stelle über die Hauptsache nicht
vorgegriffen wird, vielmehr die Bewilligung einer Rechlsöffnung
einen Entscheid über die streitige Schuldfrage selbst und zwar einen

sofort vvllziehbaren enthält, hiezu aber nur die Gerichte eines
Ortes competent sind, wo, sei eS durch das Domicil des Beklagten

oder durch ein anderes hiezu geeignetes Verhältnis ein

Gerichtsstand für den Beklagten begründet ist, weßhalb denn auch

in z 12 des SchuldbetreivungsgesetzeS der Schuldenschreiber des

Wohnorts des Schuldners als competent bezeichnet ist; —
3) daß zwar schon wiederholt von dem Obergerichte erklärt worden

ist, eS sei die Betreibung eines Schuldners ausnahmsweise unter
besondern Verhältnissen auch an einem Orte zulässig, wo derselbe

nicht seinen bleibenden Wohnsitz habe, sondern sich nur sonst

aufhalte, so z. B. wenn ein fester Wohnsitz des Betriebenen gar
nicht bekannt oder der Betriebene als Verhafteter gezwungen sei,

sich an einem andern als seinem Wohnorte während eines län-
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gern Zeitraums dauernd aufzuhalten (vergl. Schaubergs
Beiträge Bd. I, S. 314; Bd. XIV, S. 107; Bd. XV S. 43,
Nr. 21, solche Ausnahmsverhältnisse aber hier gar nicht
vorliegen; —

cGwalter Zeitschrift IX. 216 f.)

IS. Schuldverhaft. „Wortzeichen".
Das Zürchcr-Gesetz über Schuldbetreibungen vom 1. April 1851

verfügt (§84), der Schuldverhaft wegen nicht geleisteter Zahlung sei

gegen solche Personen zuläßig, welche entweder fallit sind oder bis

zum Auffalle betrieben wurden, diesem jedoch blos darum nicht
unterliegen, weil der betreibende Gläubiger den Betrag der Auffallskosten
nicht deponiren wollte, oder endlich gegen solche, die keinen festen

Wohnsitz haben, sofern ein leerer Pfandschein auf sie herauskam. Das
gleiche Gesetz fügt aber bei, dieses „Wortzeichen" sei dem freien Ermessen

des Gerichtes anheimgestellt und soll nur erfolgen, wo aus Gründen,

die im Schuldverhältnis selbst oder in der besondern Lage des

Schuldners oder in eigenthümlichen wechselseitigen Beziehungen der

im Schuldverband befindlichen Personen liegen, dieser Verhaft unbillige

Härten mit sich führen würde.
Ein Bürge, der in Ergänzung der Antheile seines falliten

Mitbürger» eine Schuld hatte bezahlen müssen, belangte diesen Mitbürgen
für die bezahlte Quote und verlangte und erlangte in erster Instanz
gegen denselben das „Wortzeichen". Die durch RecurS angegangene
zweite Znstanz hob aber dasselbe (14. Aug. 1860) auf, mit Rücksicht

darauf,
daß im vorliegenden Falle ganz dahin gestellt bleiben kann, ob

in der Gestattung des Wortzeichens für eine ans Bürgschaft
entstandene Schuld wegen des Entstehungsgrundes derselben an sich

eine unbillige Härte zu finden sei, wenn dieses ErecutionSmittel
nicht von dem Gläubiger der verbürgten Forderung gegen den

Bürgen, sondern von dem Mitbürgen des Angesprochenen
verlangt wird, nachdem derselbe gezwungenerwcise die Quote des

Letztern an die verbürgte Schuld dem Gläubiger bezahlt hat und
nun seinen Mitverpflichteten lediglich um Ersatz dessen belangt,
was er in Folge seiner eigenen Verpflichtung für ihn ausgelegt
hat, weil

(ferner) die Ertheilung des „Wortzeichens" gegen den Recur-
renten mit Rücksicht darauf, daß derselbe nach seiner vom
Rekursen nicht bestrittenen Angabe bereits 67 Jahre alt ist und kein

eigenes Hauswesen führt, sondern mit seiner Frau bei seiner ver-
heiratheten Tochter lebt, auch gar nicht behauptet wird, daß er

irgend einen Verdienst oder sonstige Mittel habe, woraus er die
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fragliche Schuld auch nur theilweise bezahlen könnte, — sich in
Hinsicht auf §84 des SchuldbetreibungSgesetzeS nicht rechtfertigt,
da dasselbe nur als äußerstes Erecutivmittel in den Fällen
zugelassen werden soll, wo Gründe vorhanden sind, anzunehmen,
es dürfte einem Schuldner bei gutem Willen wohl möglich sein,
die Schuld ganz oder theilweise abzutragen, während dagegen die

etwa bei dem Gläubiger obwaltende Absicht, durch Bedrohung des

Schuldners mit dem „Wortzeichen" Anverwandte oder Freunde
desselben zu einer Intercession für ihn zu gewinnen, als Etwas dem

Zwecke dieser Erecutivnsart Fremdes keine Begünstigung verdient.
(Gwalter Zeitschrift. IX. 430 f.)

i«. Exeeutionsabschluß.
Der Käsehändler S. Weber in Basel hatte mit dem Gutsbesitzer

Meyer in Mauensee (C. Lucern) einen Vertrag abgeschlossen, nach

welchem zu gewissen Fristen auf Rechnung Webers in Sursee Partieen
Käse abzuliefern und alsdann von ihm, dem Käufer, dort abgenommen
bezw. geprüft werden sollten. Für die Zahlungen waren ebenfalls
Fristen abgeredet. Bezng und Zahlungen unterließ aber der Käufer
schon nach der zweiten Lieferung. Er wurde vom Civilgericht Basel
auf Klage des Verkäufers hin zu beidem angehalten und, da er auch

ferner säumte, bis zur Beschließung (Concurs) betrieben. Jetzt, bei

der Vorladung zu Anhörung des Begehrens um ConcurSeröffnung
erwiderte er, das Gericht habe durch sein Urtheil vom 28. Mai l. I.
verfügt, er habe die Waare „vertragsgemäS" zu beziehen. Dies sei aber

nicht mehr möglich, da die Waare nicht „vertragsgemäs", sondern seit
jenem Urtheil in dem Maße verschlechtert sei, daß sie an Werth um
wohl die Hälfte abgenommen habe. Die Execution erfolge also unter
veränderten Umständen und also unstatthaft. Das Gericht trat aber
auf diese Einwendung nicht ein, sondern beschloß (t2. Nov. gl. I.):

„Da dem BeschließungSbegehren als dem Schlußpunkt einer Be-
reibung, welche die materielle Durchführung eines ergangenen

Urtheils zum Zwecke hat, nur solche Thalsachen als statthafte Einwendungen

entgegenstehen können, welche in diesem Urtheil vorausgesetzt
oder vorausgesehen sind; die im vorliegenden Fall ihm entgegengestellte
Thatsache aber, nämlich Verschlechterung der Waare, seit dem Erlaß
des Urtheils, in diesem Urtheil nicht vorausgesehen ist, so wird Kläger
ermächtigt, die deponierte Restsumme von Fr. 804. tt mit Zinsen à Sssg

resp. Fr. 125. 50 und ordinäre und extraordinäre Kosten zu erheben
und soll, falls das Depositum nach der sofort vorzunehmenden
Verification durch die Gerichtsschreiberei nicht vollständig genügen sollte,
gegen den Beklagten S. Weber heute noch auf Anzeige verfahren
werden, wie Rechtens."

(Directe Mittheilung.)



Proceß. Arrest.) Arrest. Specialität. 25

17. Arrest. Specialität.
Die Erben von TH. von Gonmoöns hatten bedeutende Pachtrestanz-

forderungen von 1852, 18Z4 und 1855 gegen L. Bissat unter Bürgschaft

von Benj. Favre. Zur Sicherung derselben waren am Z. und
4. Zanuar 1856 hintereinander von den Gläubigern drei Arreste auf
das Mobiliar des Schuldners gelegt worden, der dann am 19. Jan.
gl. I. starb und sein Vermögen seinen Gläubigern überschuldet hinterließ.

Von der Forderung der Erben waren am 5. Januar 1856 Fr. 1096

durch Louis Favre getilgt und er dafür in die Rechte der Bezahlten
eingesetzb worden.

Nun hatte aber Bissat am 7. Jan. 1856 an diesen Zahler noch zu
dessen Deckung Vieh, Futter und mancherlei Mobiliar im Anschlag
von Fr. 1046 abgetreten; eine spätere sachverständige Würdigung hatte
den Werth von Fr. 1989.80. und ein Zwangsverkauf einen Erlös von
Fr. 1760. V2. ergeben. Eine Uebergabe war bei dem Todesfall des Bissat
noch nicht erfolgt.

Gegen die Gültigkeit dieser Abtretung als einer in krsudem ore-
ditorum geschehenen trat nun die Erbschaft Goumosns in die Schranken,

gestützt überdieß auf die zuvor gelegten und anerkanntermaßen
dem L. Favre im Augenblick der Abtretung bekannten Arreste.

Der Canton Waadt besitzt ein besonderes Gesetz über Rechtstrieb,
vom 12. März 1846, welches («et. 1Z) sagt:

— b'exploit de saisie contient la sommation au dèbituer d'acquit-
ter la dette

ki le débiteur n'a pas satisfait à Is sommation, I'buissier se trans-
porte à son domicile aide d'un expert — et dresse immédiatement
inventaire et taxe de tous les objet» qu il met sou» le poids de la
saisie.

be débiteur conserve jusqu'à la vente l'ussKe des objets saisis —
à cbsrxe de les représenter dans leur intégrité.

II est puni conformément su code pénal s'il détourné ou dénature
des objets mi» sous le poids de la saisie.

Die Gerichte beider Instanzen, zuerst dasjenige von Echallens,
durch Spruch vom 18. März 1857, nachher der Cassationshof am 6. Mai
gl. I. wiesen die Erben Goumoènà ab, ersteres in Betracht

— que Is vents du 7 .lanvier est sincère et non simules, vu que
la tradition des objet» vendus a êtê etfectuêe ') et que cette vente avait

pour dut l'acquittement d'une dette que le vendeur IZissst considérait
comme sacrée pour lui,

que cette vents n'ètsit pas kaite en fraude des créanciers et

surtout pas de l'boirie de Koumoëns qui en connaissait la réalité par

°') Factisch unrichtig.
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suite à paiement ksit en ses mains par I., l'avre deux jours aupar-
avant,

que les saisies des 3 et 4 Janvier, par lenr designation gênêrsle,
ont beaucoup d'analogie avse la saisie generals de la loi ancienne
sur la poursuite et n'ôtait pas su débiteur la kseults de disposer des

objets saisis dans eetts korms et qui n'ont pas ête réellement mis
sous le poids de la saisis.

que l'srt. 13 de la loi de 1846 sur la poursuite no statue des

peines que contre celui qui distrait ou dénature des objets mis par
I buissier sous le poids de la saisie ou d'un séquestre,

der Cassationshof:
Considérant que le code de procédure civile, remplace actuelle-

ment, en ce qui concerne les saisies, par la loi du 12 mars 1846,
statuait que, depuis Is notification de la saisis, le débiteur ne pou-
vsit en règle generals disposer d'aucun des objets saisis,

Considérant que la loi du 12 mars 1846, sur la poursuite pour
dette, ne renferme aucuns prokibition semblable; qu'elle se borne
s dire à l'srt. 13 que le débiteur conserve jusqu'à là vente l'ussge des

objets saisis, à eksrge de les représenter dans leur intégrité, et qu'il
est puni conformément su code pénal s'il détourne ou dénature des

objets mis sous le poids de la saisie,
Considérant que du rapproebement de ces diverses dispositions

il results que le législateur n'a pas entendu interdire absolument su
débiteur la vente d'objets saisis depuis la notilication de la saisis,

Considérant que la saisie du 3 janvier I8Z6, instse par l'boirie
de lloumoèns, n'a pas porte sur des objets spécialement designes,
mais qu'elle ports en gênerai sur les biens meubles du débiteur,

Considérant que par la notilication d'un tel mandat de saisie,
designant d'une manière generals les biens meubles du débiteur, ces
biens ne sont pas encore slkectês spécialement au paiement de la

dette,
Considérant que les biens du débiteur us sont reellsment mis

sous le poids de Is saisie que du moment oà l'buissier s pris in-
ventsirv des objels saisis ou du moment oà le créancier a détermine
spécialement les objets qu'il entend saisir,

tlunsidêrant que l'art. Z de la loi du 12 mars 1346, F 3, donne
au créancier la faculté de designer spécialement l'odjet qu'il saisit;
que ce n'est que des lors que le créancier peut prétendre avoir un
droit sur les objets saisis, pour l'acquittsment de sa dette,

Attendu, de plus, qu'il n'a pas ête stabil su procès que la vente
du 7 janvier 18S6, legalises le 9 dit, ait ête kaite dolosivement, et

que la bonne koi se presume toujours, jusqu'à preuve contraire.
(dournsl des tribunaux et de jurisprudence

M canton de Vaudj. V. 233 ss.)



Proceß, Concurs,Z Beziehung der NiederlassungScaution zum Concurs. 27

18. Concurs. Stellung der Niederlassungseaution zu den
Activen der Masse.

H. hatte für S. bei den Behörden von Lucern eine NiederlassungScaution

von tlS0 Fr. deponirt. Als S. in Concurs gerathen war,
vindicirte H. die deponirte Werthschrift von t2S0 Fr. und gab die

Summe von llso Fr., um welche er dieselbe einlösen müsse, in die
Classe der gemeinen Gelder ein.

Die Einreihung in diese Classe mit gleichen Rechten, wie die

übrigen Creditoren derselben Classe, wurde dem H. bestritten, und das

Bezirksgericht fand diese Bestreitung gerechtfertigt. Das Obergericht
bestätigte dessen Entscheid (24. Mai t86l), wie folgt:

Erw. daß aus einer Bescheinigung des PoliceidepartementS hervorgeht,

daß H. selbst die fragliche Caution für S. deponirte und
diesem nicht etwa bloß darlieh, mithin das daherige Rechtsverhältnis
des Klägers H. zum Concursiten nicht als dasjenige eines Dar-
lehnSgläubigers zum Darlehnsschuldner, sondern als dasjenige
eines Bürgen zum Hauptschuldner erscheint;

Erw. daß, wenn zwar ein zahlender Bürge zur Folge seines Regreßrechtes

immerhin eine Forderung am Hauptschuldner erhält, es

eine juristische Unmöglichkeit ist, daß ein Bürge durch eine „ den

Gläubigern" eines Dritten gegenüber geleistete Bürgschaft auch

sich selbst für seine aus dieser Bürgschaft entstehende Regreßforderung

sicher stelle;
Erw. daß mithin, wenn H. für S. die fragliche, nunmehr in die

Konkursmasse gefallene NiederlassungScaution mit der im Gesetze

selbst ausgesprochenen Bestimmung: für den Staat, die Gemeinde,
dann die widerrechtlich Beschädigten und endlich allfälligen übrigen

Gläubigern des Niedergelassenen zu haften, leistete, er immerhin

ein Forderungsrecht an S. hat; daß es aber offenbar dem

rechtlichen Zweck dieser Caution widerspräche und juristisch unzu-
läßig wäre, wenn dieselbe auch dem Cautionirenden selbst für
seine aus dieser Caution entspringenden Regreßrechte haftete,
weßhalb Kläger H. mit seinen daherigen Ansprüchen auf allfällig
anderes Massaguthaben außer der Caution, oder auf das

zukünftige Guthaben des Concursiten gleich den übrigen nach der

für diese geschehene Verwendung der Caution nicht bezahlten
Creditoren der 5. Classe und im Verhältnis der Größe der
Forderung, zu verweisen ist;

zu Recht erkennt:
Kläger H. sei mit der Vindication der t2S0 Fr. haltenden Ver-

schreibung gegen Bezahlung der Kautionssumme von lt50 Fr. ;

ferner mit der Forderung von tläil Fr. in Classe 5, jedoch für letztere

Forderung in dem Sinne beschützt, daß, so lange noch andere Con-
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cursansprecher, die nicht vollständig befriedigt werden, vorhanden
sind er für diese Forderung keinen Anspruch auf dieses Massaguthaben
von 1150 Fr. hat, sondern erst auf allfällig ferneres Massaguthaben
(mit Ausschluß der Caution von 1150 Fr.) gleich den übrigen Credito-
ren der 5. Classe und im Verhältnis der Größe der Forderung.

(Directe Mittheilung.)

is. Concurs. Generalpfandrecht.
Unterm 9. Nov. 1859 stellte Alexander Boutenot seinem Gläubiger

folgende Verschreibung auè: „Vor Abraham Ludwig Apothelot, Notar

des Districts Grandson, wohnhaft in Onenz, (C.Waadt) erschien

Alexander, Sohn des Claude Boulenot aus Condö (Marne), wohnhaft in
Concise, Unternehmer von Eisenbahnbauten, welcher anerkennt, daß er
vermöge Verschreibung dem Hrn. Grafen Louis August von PvurtalêS
von Neuenburtz, dort ansäßig, jetzt gegenwärtig — Fr. 18000 schuldig

sei, welche Summe am 4. Nov. l. I. nach der Erklärung der
Parteien geliefert ward. Der Schuldner verspricht, diese Summe auf
Verlangen zu entrichten und die Zinsen zu s°/y jährlich vom besagten
4. Nov. an zurückzubezahlen, zu welchem Zwecke er seine sämtlichen
Güter verpfändete und dem Hrn. Gläubiger als Sicherheit sein Arbeits-
material übergab, bestehend aus tt Pferden mit ihrem Kummet, 6

Karren, ll Waggons, 1 Schmiede, 3 kleine Wagen mit ihrer Zubehör;
der Hr. Gläubiger gewährt dem Schuldner die Befugnis, sich dieses

Materials zu bedienen, vorausgesetzt, daß er dasselbe in gutem Stand
erhalte.

Der Schuldner siedelte später in den Canton Zug über, wo er

an den dortigen Eisenbahnbauten ebenfalls Loose übernahm, aber (am
5. Mai 1860) in Concurs gerieth. Der Gläubiger meldete rechtzeitig
(am 15. gl. M.) seine Forderung mit Anspruch auf Vorzugsrechte.

Nun sagt § 26 der in Zug geltenden Fallimentsordnung vom
18. Mai 1818, bestätigt am 2. October 1820:

Nachdem Capital und Zinsen am Fallimentsprotocvll angeschrieben

sind, werden s. die canzleiischen Fahrhabverschreibungen,
b. die durch vorschriftmäßiges Pfandstellen gesicherten Forderungen,

o. die Forderungen, wofür der Gläubiger Faustpfande hat,
angeschrieben.
Das Concordat über Concursrecht — vom 6. Juni 1804, bestätigt

am 8. Juli 1818, ist bekannt.")
Es fragte sich, ob diese Verschreibung unter diese Kategorie oder

unter die laufenden Schulden falle?

") Off. Samml. 1.204. Suell Staatsrecht. 1.242 f. Bluntschli
Bundesrccht II. 347 f.
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Das Cantonsgericht Zug bejahte (13. Oct. 1860) Ersteres, das

Obergericht, durch Spruch vom 28. Dec. 1860, Letzleres.
Die erste Znstanz
— begründet, daß nach allgemeinen Rechtszrundsâtzen bezüglich

Form und Inhalt eines Rechtsgeschäftes und deren Beurtheilung, die
Gesetze desjenigen Ortes, wo das Geschäft entstanden, zur Anwendung
kommen (Concordat (Art. 2) vom 7. April t8lv und vom 8. Juli t8t8),
Beklagtschafl die Kanntlichkeit der Forderung sowie die Gültigkeit der

nach waadtländischen Gesetzen notarialisch gefertigten Pfandverschreibung
nicht bestreitet, Kläger somit für den Betrag seiner Forderung an
bebenannten Gegenständen sich ein Pfandrecht — gleichviel welcher Natur
— erworben hat, bei welchem derselbe auch auswärts (soweit nicht
gesetzliche Bestimmungen eine Ausnahme bedingen) zu schützen ist;

begründet, daß wenn nach Art. l u. 2 des Concordâtes vom IS. Juni
1804 und 8. Juli 1818 die Collocation der Forderungen nach den
Gesetzen desjenigen Orts, wo der Concurs verhandelt wird, vor sich

geht, dies an der Ratur der Forderung und dem Character des

dafür einmal gesetzlich erworbenen Pfandrechts nichts ändert, zumal nach

§ 26 des Fallimentsgesetzes pfandversicherte Forderungen auch hierorts
vor den laufenden Schulden zur Geltung kommen, eine Gefährde für
ein gesetzlich auswärts erworbenes Pfandrecht nur dann entstehen
könnte, wenn die verpfändeten Gegenstände an den Ort des Concurses
gebracht und ohne Vormerkung des darauf haftenden ältern Pfandrechtes

neuerdings verpfändet würden, ein solcher Collisionsfall
verschiedener auf demselben Gegenstand haftender Pfandrechte hier nicht
in Frage liegt;

begründet, daß, wenn auch die vom Kläger producirtc Schuld-
und Pfandschreibung sich ihrer Natur nach zum Theil als ein
generelles Pfandrecht qualificirt, die hier zu Land geltende Publicität und
Specialität demselben nur in so weit Eintrag zu thun vermöchte, als
nach hiesigen Gesetzen specielle Pfande an denselben Vermögensgegenständen

bestellt worden wären;
begründet, daß weitere Vorrechte auf die in fraglicher Verschrei-

bung enthaltenen Gegenstände von Boutenot an Niemanden andern
als an den Kläger sind eingeräumt worden, auch keine weitere
Pfandgläubiger darauf irgend welchen Anspruch machen —

Die zweite Instanz
— begründet, daß nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen anderwärts

erworbene Pfandrechte, um in Concursfällen zugelassen zu werden, dem

Wesen nach von einer Art sein müssen, die das Gesetz des Cantons,
wo der Concurs zur Behandlung kömmt, zuläßt, daß aber die Pfand-
verschreibuug des Vorklägers nach unserm Rechtstriebgesetz von 2S. Oct.
I8ls, §§23—34, und derFallimentsverordnung von 18.Mai 1818 §26
nicht zuläßig ist und keinerlei Vorrechte begründen kann, da die an-
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geführten gesetzlichen Bestimmungen nur folgende Arten von
bevorzugten Pfandrechten kennen: (folgt hier die oben aufgenommene Gc-
setzesstelle)

begründet, daß die vorklägerische Pfandverstcherung aber zu
keinen der obangeführten Pfandversicherungsarten gehört, indem:

a. sie nicht durch den Rechtstrieb zu Pfand gestellt ist, was übrigens

auch nie behauptet worden;
b. ein Faustpfand es nicht sein kann, da solches nur dann

vorhanden ist, wenn der Gläubiger im Besitze dieser Gegenstände ist und
so lange er Besitzer bleibt; Vorkläger aber sich in demselben (nicht)
befand, indem er die verpfändeten Gegenstände dem Debitor anvertraut
und ihm übergeben hatte,

e. sie speciell als canzleiische Fahrhabverschreibung beim Falliment
nicht eingegeben wurde und auch keines der materiellen Erfordernisse
für dieselbe (§23 des Rechtstriebgesetzes) vorhanden ist; und ebensowenig

die der §§30—34, namentlich die Eingabe beim treffenden Wei-
bel, der in seinem Pfandbuche davon Vormerkung zu nehmen hat,
mangelt, was bei Verlurst der Gültigkeit der Verschreibung geschehen

muß;
ä. von einer käuflichen Abtretung mit Bezugnahme auf den Wortlaut

des Verpfändungsactes: il s oblige la Zenêralitè sie ses biens et
remis à titre äs msntissement s Dir. le ersanvier tout son matériel ete.
nicht die Rede sein kann,

begründet, daß übrigens nach Einsichtnahme der gesetzlichen

Bestimmungen des Cantons Waadt — „über das Unterpfand oder die

Sicherheit —" sich ergeben, daß die fragliche Verschreibung des

Vorklägers selbst dort nicht zu Recht bestünde oder daraus Vorrechte
hergeleitet werden könnten, da Tit.XV. § tSöl dahin lautet: „In allen

Fällen besteht ein Vorrecht nur so lange, als daà Pfand dem Gläubiger

übergeben und in dessen Besitz ist, oder im Besitz eines Dritten,
über welchen die Parteien übereingekommen sind."

(Directe Mittheilung.)

20. Gerichtsferien.
Das Civilproceßgesetz des C. Waadt sagt:
K 18. Sont fours lories. Ibe premier four äe l'annss. — I.e

four gui preeväe et eelui gui suit — le premier four äe l'snoêe.
§ lg. llenàsnt los fours leries los tribunaux ne «'assemblent pas —

K 176. tza äiseussion êtant termines les äibst?! sont elos et il est

passe au finement, be tribunal peut remettre le fugemenl su leu-
àemain sans autre âêlai.

Das Districtgericht zu Cossonay hatte nun einen Proceß am 29.

und 30. December 18SK hindurch vor sich verhandeln lassen und faßte
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seinen Beschluß am 3l. gl. M. Derselbe wurde aber als nichtig
angegriffen und wirklich durch Spruch des Cassationshofes von Waadt
(5. März 1857) aufgehoben,

attendu qu'après avoir indique à l'art. 18 les fours gui sont ko-
ries ot dêsiZnês ooinmo tels, notamment le four gui précède le pro-
mier four <le l'snnêo, savoir le 31 décembre, le code de procédure
civile status d'une manière kormeße et sans réserve, gue pendant oes

fours les tribunaux no s'assemblent pas,
attendu guo ees dispositions résultant des moeurs et usages re-

lixieux du canton sont absolues, gu'elles ne kont aucune distinction
entre les fours series et s'appliquent aussi bien aux fours gui prscv-
dent et suivent les fours de kête st du renouvellement do l'annêo,
qu'aux fours de kête eux-mêmes;

qu'en statuant qu'en ees jours les tribunaux ne s'assemblent pas,
le dit code entend bien établir une dêkense ou prolubiìion complète,
comme conséquence des motiks d'un ordre êlevê qui ont ksit déclarer
series los fours susmentionnês,

que dès lors les dispositions des articles 18 et 13 sont d'ordre
publie et ne peuvent être méconnues sans encourir l'snnulation des

actes kaits en contravention à la dêkense,
attendu que l'on no peut opposer à ees dispositions celle de

l'srt. 176, qui statue que le tribunal civil ne peut remettre son fu-
xement à un délai plus éloigné que le lendemain do la clôture des

débats;
que cette disposition ost purement de procedure, et bien que

dictée par des motiks essentiels, cependant elle ne saurait prévaloir
sur celles des art. 18 et 13,

qu'il est d'ailleurs de rszse kormello que lorsqu'un acte est à

accomplir à un four kêriê, il est ksit sauloment au premier four
utils;

que la disposition de l'srt. 176 n'êcbappo pas à cette rvZIo,
puisque si le renvoi du jugement tombe sur un dimancbo, il est re-
mis su lendemain, et qu'on général l'exprossion àdemà, en ma-
tière de procédure civile, ost toujours entendue du premier four
utile qui suit le londemaiu de ksit.

(dournsl des tribunaux et de jurisprudence
fdu canton de Vsudf V. 172ss.)

III. Strafrecht.
St. Strafgebiet überhaupt. Grenze. (Proceß Trubel.)

Auf den Antrag der Medicinaldirection legte das Statthalteramt
Meilen (Ct. Zürich) am 5. März 1860 der durch ihre Heilungen
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weitumher bekannten Dorothea Trudel von Männedorf wegen
Übertretung des Medicinalgesetzes') eine Buße von Fr. 150 auf und
befahl, daß alle bei ihr aufgenommenen Kranken binnen Monatsfrist
entlassen werden sollen und keine weitere Aufnahme von Patienten
mehr stattfinden dürfe. Da sich die Jgfr. Trudel weigerte, dieser
Verfügung Folge zu leisten und von der durch das Gesetz über die Pv-
liceistrafen ertheilten Berechtigung Gebrauch machend 2), Entscheidung
durch die Gerichte verlangte, ordnete das Bezirksgericht Meilen
Untersuchung an, deren Ergebnis im Wesentlichen Folgendes war:

Jgfr. Trudel selbst erklärte sich dahin, ihre Anstalt, die aber nur
eine große Haushaltung, eine Art Pension sei, bestehe seit dem Jahr
1857 — (nach amtlich erhobenem Verzeichnis befanden sich daselbst im
Febr. 1800 78 Personen) theils in 3 Wohnhäusern der Trudel selbst —
theils in andern Privathäusern logirend), sie sage Jedem, der in ihr
HauS komme, wenn er glaube, sie heile Jemanden, so sei er am
unrechten Ort, in ihrem HauS werden Alle gewiesen auf den einzigen
Arzt, Christum, und gewiß nichts gethan, als was im Worte Gottes
stehe; alle Kranken, die in ihr Haus kommen, werden von ihr
aufgenommen ohne Ausnahme und nur dann fortgewiesen, wenn Mangel
an Platz vorhanden sei; wer zu ihr komme und durch's Wort Gottes
geheilt werden wolle, müsse die Hausordnung beobachten, wie sie sei;
ihr Haus sei nicht für eine Krankenanstalt eingerichtet, in einem Zimmer

seien höchstens vier Betten; wenn einer der Kranken Erceß mache,
so thue man ihn in ein eigenes Zimmer auf dem obern Boden, schließe

ihn ein und thue ihm die Zwangsjacke an; sie habe zwei solche, die

sie aus der Irrenanstalt in Schaffhausen bezogen habe; starke Kranke
seien nur wenige in einem Zimmer, und wenn sie Nervenfieberkranke

gehabt habe, sei nie mehr als Eines in einem Zimmer gewesen nebst

dem Abwart; schon viele'hundert Personen, wie sie glaube: mehr als

300, die als Kranke in ihr Haus gekommen und dort verblieben, seien

als gesund entlassen worden; in der Regel kommen solche Kranke zu

>) §1 des Medicinalgesetzes bestimmt, daß Niemand den Beruf
eines Arztes — ausüben, überhaupt sich mit der Heilung von Krankheiten

— befassen dürfe, ohne dazu die gesetzliche Berechtigung (durch
ein besonderes Patent der Direction der Medicinalangelegenheiten
(§ 2 ibiä.) erlangt zu haben.

es §2S des Gesetzes, betreffend die Ordnungs- und Policeistrafen:
„Personen, welche sich dem Entscheide der Policeibehörde nicht unterziehen

wollen, sind innerhalb 4 Tagen vom Ablaufe der (für die

Erklärung festgesetzten) Frist an das zuständige Gericht zu weisen."
§31 I.b: „Die Weisung geht unmittelbar von der Policeibehörde,
welche in der Sache gehandelt hat, an das Gericht. Derselben wirb
der Entscheid der Policeibehörde nebst allfälligen Acten beigelegt."
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ihr, bei denen schon alle ärztliche Hülfe erschöpft worden oder noch
ohne Erfolg geblieben sei; es werde bei ihr den Kranken nur die Hand
auf die kranke Stelle gelegt, und wenn das nicht helfe, im äußersten
Fall, salbe sie dieselben nach der Anweisung des Wortes Gottes (im
Brief Jac.5, 14) mit (gewöhnlichem) Oel; von einer Heilung durch
magnetische Kraft wisse sie selbst gar nichts; sie schlafe allerdings fast
jede Nacht bei weiblichen Kranken, aber nur deßwegen, weil diese sie

sehr lieb haben und es so wünschen; der Zweck ihrer Anstalt sei durchaus

nicht Heilung des Leibes; sie erkläre Jedem, der Leib sei ihr eine
Nebensache; sie sei gar nicht so auf der Heilung des Leibes im Gebet,
vielmehr daß die Seele ganz zur Freiheit komme und dann, wann die
rechte Stimmung im Menschen sei, so sei er ganz willenlos und mit
Allem, wie's Gott mache, zufrieden; das Händeauslegen und Salben des

es Leibes mit Oel geschehe nur deßwegen, weil die Kranken dann, wenn
sie sehen, daß das Wort Gottes sich als Wahrheit beweise und durch die

in demselben angebotenen Mittel ihnen Linderung verschafft werde, zum
gründlichen Glauben an das Wort Gottes kommen und sie dann durch
eine solche Heilung überzeugt werden, daß Christus, die Propheten und
Apostel die Wahrheit bezeugen; wäre es ihr nicht darum zu thun, die
Seelen wieder zu dem größten Glück, zu dem lebendigen Glauben zu

führen, durch den sie selbst so unaussprechlich glücklich geworden sei,

so würde sie gewiß keine Kranken aufnehmen und keinen in ihrem
Hause haben; ein Theil der Pensionäre bezahle Fr 3 per Woche, ein
anderer Theil 4—5 Fr.; es gebe auch solche, die nur Fr. till) für das

Jahr bezahlen müssen, sowie eine große Zahl Armer, die ganz uncnt-
geldlich dort logiren; der höchste Preis sei Fr. lg per Woche.

Hr. S. Zeller deponierte, im Jahr 1837 habe er sich, da er an
Flechtenkrankheit und hauptsächlich an der Leber gelitten und dadurch

gemüthlich angegriffen gewesen, l8 Tage bei der Jgfr. Trudel
aufgehalten; sie habe oft mit ihm gebetet und ihre Hand auf die kranken
Stellen gelegt; er sei dann mehr geistig als körperlich geheilt nach

Hause zurückgekehrt und acht Monate lang in Elbcrfeld Hauslehrer
gewesen; nachher sei er auf das Anerbieten der Jgfr. Trudel, zu ihr
zu kommen, bis er über seine fernere Wirksamkeit einen Entschluß
gefaßt habe, nach Männedorf gereist, wo er nun theils die gottesdienstlichen

Versammlungen halte, theils die Korrespondenzen führe und
auch bei der Pflege von Kranken behülflich sei; alles thue er
unentgeltlich aus Dankbarkeit gegen den Herrn; die Hausordnung sei nicht
wie in Spitälern oder andern Anstalten; Alle zusammen bilden Eine

Familie, in der Gesunde und Kranke fast täglich neu herzukommen
oder wieder abgehen; bei Aufnahme der Kranken machen sie immer
darauf aufmerksam, daß es ihnen um die Rettung der Seele zu thun
sei; um der Art der Krankheit willen weisen sie Niemanden ab, also

auch gefährlich Kranke, Irre u. s. w. nicht; sie halten keinen Hausarzt,

Zeirschnsl f. schweiz. Recbr X. (3) 3
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nur haben sie bisher in gefährlichen Fällen um des Todtenscheins willen

einen Arzt beigezogen; wenn aber Kranke oder deren Verwandte
einen Arzt wünschen, so seien sie diesem niemals entgegen gewesen;
bei solchen Irren, die sich gewaltsam der Ordnung widersetzen, werde
die Zwangsjacke in Anwendung gebracht, öfters nur eine halbe Stunde
lang, öfter auch länger, je nach Bedürfnis: viele Personen, die
körperlich krank in ihr Haus gekommen, seien ganz gesund ans demselben
entlassen und dabei gar nichts anderes angewendet worden, als was
in Gottes Wort stehe, ohne ärztliche Hülfe.

Ueber einzelne in die Anstalt aufgenommene Kranke ergibt sich aus
der Untersuchung nur Folgendes: Die irrsinnig gewordene Anna
Hungerbühler wurde einstweilen, bis die von ihren Verwandten
nachgesuchte Aufnahme in die Irrenanstalt Münsterlingen geschehen konnte,
bei der Zgfr. Trudel untergebracht; es wurde mit ihr gebetet, ihr die

Hand auf den Kopf gelegt und der Kopf mit Oel gesalbt, woraus sie

ruhiger wurde; bald aber trat der tobsüchtige Zustand wieder ein; eè

mußte ihr die Zwangsjacke angelegt werden; auf Verwendung der
Verwandten wurde sie von Hrn. Dr. Treichler besucht und ihr Blutigel
angesetzt; der Zustand wurde aber eher schlimmer; am tl.Tage nach

der Aufnahme sollte sie auf Betreiben des Arztes endlich nach Münsterlingen

gebracht werden, starb aber auf dem Wege. Die Section
ergab Blutüberfüllung des Gehirns und als Todesursache Nervenerschö-
psung durch die zehn Tage unausgesetzt anhaltende Raserei. — Eine
Frau Wirz war vier Wochen als gemüthskrank bei der Jgfr. Trudel,
nahm an den regelmäßig drei Mal täglich gehaltenen Andachtsstunden
Theil, im klebrigen ohne weitere besondere Behandlung und sich

ruhig verhaltend; ungeachtet ihres Widerstrebens nahm sie der Ehemann,
da er sie nicht gebessert fand, zurück; etwa ein halbes^Jahr hernach
machte sie ihrem Leben in der Schwermuth selbst ein Ende. — Herr
Dändliker gibt an, er leide schon seit längerer Zeit am Pottschen Brande
der Fußzehen und sei von den Aerzten erfolglos behandelt worden;
Jgfr. Trudel habe bei ihm gebetet, die Hand auf den kranken Fuß
gelegt und denselben mit Oel gesalbt; seine Füße seien jetzt bald
geheilt, und er glaube, in wenigen Tagen das Bett verlassen zu können;
er sei nicht nur von seiner Krankheit geheilt worden, sondern habe

auch große Beruhigung für sein Seelenheil gefunden. — Ganz
ähnliches erklärt Hr. Widmer mit Bezug auf einen Finger, an dem er
eine bedeutende Geschwulst und große Schmerzen gehabt und an
dem der Arzt mehrmals ohne Erfolg geschnitten habe — Frau Z.,
die an einem Bruch leidet, sagt, sie sei bei der Jgfr. Trudel ohne

Erfolg gewesen, diese habe ihr aber beim Eintritt sofort erklärt, wenn
das Uebel ein Bruch sei, so könne sie nicht helfen; sie solle sich an
einen Arzt wenden; wenn es aber nur Drüsen seien, so glaube sie, helfen

zu können. — Eine Menge schriftlicher Zeugnisse wurden einge-
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legt von Personen, die alle bei der Jgfr. Trudel durch Gebet,
Handauflegen und liebevolle Pflege von ihren sehr verschiedenartigen
Leiben, als Geistes- und Gemüthskrankbeiten, Lungenentzündung,
Nervenfieber, Gliederkrankheit, Gicht, Auszehrung, Taubheit, Magen-
und Herzleiden u. s. f. geheilt worden sein sollen.

Auf Grundlage dieser Untersuchung nahm das Bezirksgericht an,
es sei erwiesen, daß die Jgfr. Trudel nicht bei der bloßen Seelsorge
stehen bleibe, sondern sich mit der Heilung von Krankheiten befasse;
auf die Art der Heilmittel komme es hiebei nicht an und sei daher,
da die gesetzliche Berechtigung mangle, eine Uebertretung des Gesetzes

vorhanden. Die Buße wurde deßhalb bestätigt und die Verfügung
betreffend die Entlassung der Kranken als lediglich in die Competenz
der Policeibehörden fallend erklärt.

Auf ergriffene Appellation hin fällte dagegen die Criminalabthei-
lung des Obergerichtes nach sehr energischer und eifriger Vertheidigung
des Hrn. Fürsprech Spöndli einmüthig ein freisprechendes Urtheil:

in Erwägung,
t) daß das Gesetz betreffend das Medicinalwesen in § t. bestimmt,

es dürfe Niemand den Beruf eines Arztes ausüben, überhaupt sich

mit Heilung von Krankheiten befassen, ohne dafür die gesetzliche
Berechtigung erlangt zu haben, und sodann in §40 die Einrichtung von
Privatkrankenanstalten, namentlich solcher zur Aufnahme von
Geisteskranken, an die Genehmigung der Medicinaldirection knüpft, — und
es sich somit nur frägt, ob der Angeschuldigten irgend etwas zur Last

falle, was bei einer nicht etwa nur den Buchstaben, sondern vielmehr
den Sinn und Geist des Gesetzes berücksichtigenden Auslegung als
eine strafwürdige Uebertretung der erwähnten Bestimmungen angesehen

werden könnte, —
2) daß trotz genauer Nachforschungen und der offenbar jahrelang

fortgesetzten Beobachtung aller Schritte der Jgfr. Trudel auch nicht
die geringste Spur sich davon zeigte, daß sie jemals bei den Kranken
wirkliche oder angebliche Arzneimittel, sei es äußerlich oder innerlich,
angewandt habe, sondern ans der Untersuchung mit Sicherheit sich

ergibt, daß die ganze Thätigkeit der Angeschuldigten sich darauf
beschränkte, Kranke bei sich aufzunehmen, sie zu verpflegen, Audachts-
übungcn mit denselben anzustellen, über sie und mit ihnen zu beten

und unter Handauflegung und Salben mit gewöhnlichem Oele, was

glaubwürdiger Weise nur eine symbolische Bedeutung haben sollte,

Genesung von Gott für sie zu erflehen: — alles Handlungen, die,

mag man auf diesen Standpunct der Beurtheilung sich stellen (oder nicht),
doch immerhin nur als Ausflüsse religiöser Bestrebungen und Anschauungen

als eine Art von Seelsorge sich characterisiren, und die Annahme
ausschließen, die Angeschuldigte habe es auf wirkliche Kingriffe in die

von dem Gesetze einzig nur den patentirten Aerzten gestatteten Func-
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tione» abgesehen; wie es denn itberdieß auch erwiesen ist, daß die

Angeschuldigte den Aerzten ihr Haus keineswegs etwa verschloß, sondern,
sosern der Kranke oder dessen Angehörige es wünschten, ungehinderten
Zutritt gestattete, was gerade bei Herrn Dr. Treichlcr in dem Falle
Statt fand, der zunächst zu der gegenwärtigen Procedur Veranlassung
gab, ja daß die Igfr. Trudel wie z. B. bei der Frau Susanna Zollin-
ger geb. Schnorf die Zuziehung eines Arztes unter Umständen selbst

anrieth; —
3) daß die Ansicht, es habe der Gesetzgeber bei der Bestimmung

des § 1 Fälle der vorliegenden ganz eigenthümlichen Art nicht im
Auge gehabt und mit Strafe bedrohen wollen, um so gerechtfertigter
sei» dürfte, als

s) die Empfehlung und Verabreichung von sogenannten Hausmitteln
selten strafrechtlich verfolgt wird, während doch hier noch eher von
Einmischungen in den ärztlichen Beruf und von Gefahr für
Gesundheit und Leben gesprochen werden könnte, als bei bloßem Beten

und Handauflegen, was die öffentliche Meinung bis anhin
wohl als geistliche, keineswegs aber auch als ärztliche Functions»
zu tariren pflegte,

b) die Medicinaldirection selbst in Art. 72 es für zulässig und
erlaubt hält, wenn Jemand zufällig dazu kömmt, einem Kranken

Hülfe (worunter dem Zusammenhange nach wohl nur eine Art von
ärztlicher Hülfe verstanden sein kann) zu leisten, oder Angehörige,
Freunde, Seelsorger des Kranken sich berufen fühlen, durch Gebet

auf Milderung resp. Beseitigung der Leiden hinzuwirken, —
und die Handlungsweise der Angeschuldigten nur darum strafbar
zu finden scheint, weil sie derartige Heilungen sich zum Berufe
gemacht, ihnen ihr Leben geweiht habe, — nun aber in der That
nicht einzusehen ist, warum Handlungen, die an und für sich und
in einzelnen Fällen vorgenommen nicht als eine Verletzung des

Medicinalgesetzes sich darstellen, dann dadurch zu einer solchen

werden sollen, daß sie in einem weitern Kreise von Personen zur
Anwendung gebracht werden;

e)wenn man auch der bei den Acten liegenden sehr großen Anzahl
von Privatzeugnissen über die wohlthätige Wirksamkeit der
Angeschuldigten wenig oder gar kein Gewicht beilegen wollte, doch

jedenfalls so viel fest steht, daß es wenigstens der Untersuchung
nicht gelang, irgend welche Fälle zu ermitteln, in welchen schädliche

Folgen des Verfahrens der Angeschuldigten nachgewiesen
wären, und daß es ebenso eine unbestreitbare Thatsache ist, daß

ungeachtet seit Jahren eine Menge von Personen in der Anstalt
der Igfr. Trudel verweilten, doch nicht von einer Einzigen derselben

und ebenso wenig von denen Angehörigen je eine Klage oder
Beschwerde gegen die Angeschuldigte erhoben wurde;
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ä)für die in Act. 72 von der Medicinaldirection erwähnte Thatsache,
es seien den Kranken Schläge applicirt worden, zur Zeit rein
Nichts vorliegt und hinsichtlich der Anwendung der Zwangsjacke
sich nicht ergeben hat, daß sie jemals in unpassender Weise Statt
gefunden habe, wie sie denn auch gerade bei der Anna Hunger-
bühlcr von dem zugezogenen Arzte selbst gebilligt wurde und
augenscheinlich durch die Nothwendigkeit geboten war;

s)die Medicinalbehörden, wenn sie das Verfahren der Angeschuldigten

für dem Gesetze entschieden zuwiderlaufend und strafbar
gehalten hätten, wohl nicht wieder jahrelang zugewartet haben würden,

bevor sie eingeschritten; —
4) daß, wenn es unter solchen Umständen nicht gerechtfertigt sein

kann, die Versuche der Jgfr. Trubel durch bloßes Gebet und
Handauflegen aus die Kranken einzuwirken, als strafwürdig zu betrachten,
es ebenso zu weit gegangen wäre, ihr auch nur eine Uebertretung
des §40 des Medicinalgesetzes. zur Last zu legen, während doch aus
Allem hervorgeht, daß eben die von ihr geleitete Anstalt nicht einer
Krankenheilanstalt, wie das Gesetz sie im Auge hat, gleichgestellt werden

kann, sondern zunächst und vorzugsweise darauf berechnet ist, den

religiösen Zwecken der Angeschuldigten und ihrer Glaubensgenossen zu

dienen, welche Bestrebungen durch policeiliche Strafen unterdrücken

zu wollen, weder dem Geiste der Zeit überhaupt noch dem Character
eines Freistaates insbesondere entsprechen dürfte; —

5) daß nun freilich die Medicinaldirection auf die Mangelhaftig-
keit der betreffenden Räumlichkeiten und Einrichtungen der Trudel'schen
Anstalt und die hieraus sich ergebenden Gefahren aufmerksam macht,
diesem gegenüber aber wohl die Bemerkung gestattet sein muß, daß

notorischer Weise auch die Localitäten und Einrichtungen des Kantonal-
Jrrenhauses dießfalls Vieles zu wünschen übrig lassen, und nicht
übersehen werden darf, wie außerordentlich schwierig es zur Zeit für
wenig bemittelte oder gar für ganz arme Leute ist, ihre Geisteskranken
in ordentlichen Irrenanstalten oder bei patentirtcn Aerzten
unterzubringen, und daß daher von diesem Gesichtspuncte aus betrachtet, die
Anstalt der Jgfr. Trubel, in welcher, was actenmäßig constatirt ist,
arme Kranke entweder geradezu unentgeldlich oder doch zu den
niedrigsten Preisen wohlwollende Aufnahme, Nahrung und Verpflegung
finden, jedenfalls ihre wohlthätige Seite hat, so daß schon deßhalb
wieder bedeutende Zweifel darüber entstehen müßten, ob der Gesetzgeber

auch einen Fall, wie er hier vorliegt, mit Strafe habe bedrohen

wollen.

(Directe Mittheilung.)
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22. Zeitliche Collision von Strafgesetzgebungen. Mil-
deres Gesetz. Diebstahl.

Jacob Bärtschi-Niehasler von Lützelflnh, C. Bern, Z2 Jahre alt
verheirathet, Vater zweier Kinder, vermögenslos, Küher und
Landarbeiter, in den Cantonen Bern und Sviolhurn bereits drei Male
wegen Diebstahls peinlich bestraft, wußte sich, um den Nachstellungen
der Policei zu entgehen, einen auf Johann Schürch von Reimiswyl
lautenden Heimatschein zu verschaffen, wurde aber später wieder des

Diebstahls schuldig und aus der Untersuchung ergab sich,
er sei eines Abends im Wintermonat 1856 in die Gegend von

Zofingen gekommen, wo er bei Daniel Nacht, Küher in der Altachen,
Arbeit gesucht und erhalten habe.

Durch Fleiß und gutes Betragen sei Bärtschi in der Folge so

weit im Vertrauen des Meisters gestiegen, daß dieser nicht nur mit
ihm von seinen Geldangelegenheiten gesprochen, sondern sogar Geld
in einem Schranke, der in dem mit Bärtschi gemeinschaftlich benützten
Schlafzimmer gestanden, aufbewahrt habe, ohne den Schlüssel
abzunehmen. Dieses Verhältnis benützend, habe Bärtschi seinem Dienst-
Herrn am 25. Zenner v. I., bei Nachtzeit, aus dem besagten
unverschlossenen Schranke Fr. 500 entwendet und sich mit dieser Summe,
nebst einem von Nacht geliehenen Hemde und einem Paar Strümpfe,
geflüchtet, ohne daß man seiner hätte habhaft werden können. Erst
letzten Herbst, nachdem Bärtschi in Burgdorf ebenfalls wegen
Diebstahls in Untersuchung gezogen und zu neunjähriger Kettenstrase
verurtheilt worden, sei derselbe von dorther in Folge Requisition dem

Bezirksamte Zofingen zugeführt worden. Von der dem Nacht entwendeten

Baarschaft habe nichts zurückerstattet werden können, da Bärtschi
dieselbe theils selbst verbraucht, theils seinen frühern Diebsgenossen
im Canton Bern gegeben haben wolle, was letztere, die sich im Zuchthause

zu Bern befanden, in Abrede stellten.
Das Obergericht von Aargau verurtheilte den Bärtschi am 13.

Körnung 1858 zn siebenjähriger Kettenstrafe zweiten Grades, zu Ersatz
des Schadens und der Kosten. Eine Schwierigkeit dabei bot die

Konkurrenz des frühern und des neuen Gesetzes von Aargau, in Bezug
auf welche das Urtheil sich folgendermaßen ausspricht:

Unterstellt man nun diesen Thatbestand der rechtlichen Würdigung,
so gestaltet sich die vor Einführung des neuen Strafgesetzes ftattge-
fundene Begehung des Angeschuldigten, sowohl nach § 146 des alten
als nach §140 des neuen Gesetzes, mit Rücksicht auf den Betrag, zum
Verbrechen des Diebstahls, welcher, als zur Nachtzeit und am Dienstherrn

verübt, noch doppelt beschwert ist. Fragt es sich, welches der

beiden Gesetze bezüglich der Strafe dem Angeschuldigten günstiger,
somit nach § 2 des Einführungsgesetzes zum neuen Strafgesetz anzu-
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wenden sei, so bedroht der § 154 des letztern den im Falle vorhandenen
dritten Rückfall mit Zuchthausstrnfe von tv bis 2t Jahren, während
nach dem alten Gesetze (§ 154) der wiederholte Rückfall nur dann den

Grad der Strafe erhöht, wenn der § 153 schon auf den Verbrecher
angewendet worden, welcher Umstand bei Bärtschi nicht zutrifft. Es
käme somit nach dem alten Gesetze blos der § 15l zur Anwendung,
welcher den beschwerten Diebstahl mit Kettenstrafe zeitlich im ersten
oder zweiten Grade bedroht. Das alte Gesetz ist also dem Angeschuldigten

günstiger und für die Bestimmung der Strafe, bei deren
Ausmessung freilich der Rückfall erschwerend in Betracht kommt,
maßgebend. (Amtsblatt des Cantons Aargau. 1858. S. 106 f.)

23 Zeitliche Collision von Strafgesetzgebungen.
Unterschlagung. Ergänzung der Gesetzgebung durch

die Praxis (Sachanalogie.)
Johannes Kirchhofer von Auenstein (C. Aargau), Notar und

Mitglied des großen Rathes, 57 Jahr alt, verheirathet, Vater von 7

Kindern, ohne Vermögen, verwaltete während ungefähr 30 Jahren die

Zinsrödel (Vermögen) mehrerer Glieder der Familie von Effinger und
von May und zuletzt noch die Ersparniscasse von Auenstein, letztere

ohne erhebliche Vergütung, erstere gegen Bezug von 2°/<, vom
Zinsertrag und etlichen weitern Abzügen. In einer Zeit größerer häuslicher

Bedrängnis begann er, mit Absicht des Ersatzes, die Verwendung

eingegangener Gelder in eigenen Zwecken, setzte dies aber in
wachsendem Maß fort, bis eine Summe von Fr. 45155.94 im Rückstand

war und es entdeckt wurde.
Er wurde auf Grund von §§157.158. des peinlichen Strafgesetzbuches

zu 7jährigem Zuchthaus vom Obergericht (am 19. Juli 1358)

verurtheilt,
in Erwägungi

daß hier sowohl nach dem alten als nach dem neuen Strafgesetze

ein Verbrechen vorliege, und zwar, wenn auch das alte
Gesetz vom Jahr 1804 der Unterschlagung von Privatgeldern nicht
besonders erwähne, aus dem Grunde, weil durch die fälschliche

Verrechnung der eingezogenen, aber noch als ausstehend verzeichneten

Capitalien und Zinsen ein förmlicher Betrug begangen worden

sei. In einem solchen Falle sei nach einer constante» Praris
auch unter der Herrschaft des alten Gesetzes die Unterschlagung
von Privatgeldern als das Verbrechen des Betrugs angesehen und
mit der auf das letztere angedrohten Strafe belegt worden. Ganz
unzweifelhaft aber erscheine das Verbrechen der Unterschlagung
nach Mitgabe des neuen Strafgesetzes. Der hier maßgebende
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§t57. desselben laute nämlich: ^ Wer eine fremde bewegliche Sache
im Werthe von wenigstens Einhundert Franken für einen Andern
in Besitz oder Gewahrsam hat und sich dieselbe mit rechtswidrigem
Vorsatze zueignet, begeht das Verbrechen der Unterschlagung."
Hinsichtlich des Betrages ward gefunden, daß die Casseneingriffc

aus einer Menge vereinzelter Posten beständen, daß aber eine Trennung

derselben nicht statthaft sei, sondern die betrügerischen
Handlungen des Angeklagten, vom ersten Cassaeingriff bis zum letzten, als
ein Ganzes betrachtet werden müssen, das in einer Reihe fortgesetzter
Eingriffe auf fremdes Eigenthum gegenüber den gleichen Personen
und in der fortwährend gleichen Stellung als verantwortlicher
Verwalter auf Seite des Angeklagten bestehe. Diese Annahme sei in
ähnlichen Fällen bei dem Verbrechen des Betrugs und des Diebftahls
ebenfalls in constanter Uebung stets festgehalten worden und
rechtfertige sich hier insbesondere um so mehr durch die eingestandene
Thatsache, daß der Angeklagte die Gelder der verschiedenen Verwaltungen
nicht gesondert gehalten, sondern Zahlungen in der einen Verwaltung
zu dringenden Geldablieferungen in der andern verwendet, und die

mit Bedacht und Ueberlegung beabsichtigte Täuschung der Betheiligten
durch eine fortgesetzte falsche Buch- und Rechnungsführung bis auf
den letzten Augenblick der Entdeckung des Verbrechens bezweckt und
auch erreicht habe.

Für die Anwendung des neuen Gesetzes wurde angeführt, das

alte Gesetz verordne in § l6S bei einem Betrage von mehr denn

Fr. 400 a. W. Kettenstrafe zeitlich im ersten und nach erschweren den

Umständen im zweiten Grade. Sowohl die erste als die zweite
Bedingung treffe hier ein, namentlich dürfe in letzterer Beziehung nicht
übergangen werden, daß sich der Angeklagte den Betrug durch
Unterschlagung in einem Zeitraume von mehr als 20 Jahren zur Gewohnheit

gemacht habe, so daß, wenn das alte Gesetz zur Anwendung
gebracht würde, Kettenstrafe zeitlich im zweiten Grade, also von 4 bis
8 Jahren, ausgesprochen werden müßte. Dagegen verordne der § >58

des neuen Strafgesetzes bei einem Werthe von wenigstens Fr. K00 a. W.
blos Zuchthausstrafe von 4 bis 8 Jahren. Der Unterschied liege
sonach in der Strafqualification; die Dauer der Strafe bewege sich in
beiden Fällen innerhalb des gleichen Zeitraumes, folglich entscheide

die mildere Strafe des Zuchthauses des neuen gegenüber der Kettenstrafe

des alten Gesetzes. (Ib. S. ttllf.)

2L. Zeitliche Collision von Strafgesetzgebungen.
Mord an einem Kinde.

Anna Maria Caspar, Hans Jakobs, Reiserhansjoggis, von Zezwil
(C. Aargau), 37 Jahr alt, unverehlicht, Baumwvllentuchweberin, re-
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formirt, ohne Vermögen, hatte am 22. März 1857 in Anwesenheit der

von ihr bestellten Wärterin Anna Sigrist und der herbeigerufenen
Hebamme ein Kind weiblichen Geschlechtes geboren. Als die Wärterin
am 30. März früh, etwa um K Uhr, vor das Bett der Wöchnerin trat,
fand sie das Kind mit der großen Bettdecke bis über den Kopf hinaus
zugedeckt, schief auf dem Spreuerkissen liegend, todt. Die rechte Seite
des Kopfes und des Halses waren bläulich roth und aus der Nase

Schleim geflossen. Die Mutter ertheilte auf wiederholte Frage über
die Ursache des Todes keine Auskunft. Die Wärterin, abgehört, theilte
mit: am 23. März Abends nach 3 Uhr habe sie das Kind in das

zweischläfrige Bett seiner Mutter, zur linken Seite neben diese, aber auf
eine besondere Unterlage (Spreuerkissen) gebracht, und zwar so, daß

das Kind mit dem Rücken in der etwas vertieften Mitte des Spreuer-
kissens gelegen, mit einem besondern Federndecklein bis auf die Brust
und mit einem NaStuche über dem Kopfe zugedeckt worden. So sei

die Unterlage des Kindes zum besondern Schutze desselben über
diejenige der Mutter um ungefähr einen halben Fuß erhöht gewesen,

ohne daß die große Bettdecke der letztern sich über das Kind erstreckt

hätte. Die herbeigerufene Todtenschau macht hierauf dem Gemeinderath

und dieser dem Bezirksamt die erforderliche Anzeige, worauf die

bezirkSärztiiche Obduction der Kindeslciche stattfand, welche unter der
Kopfschwartc und der harten Schädeldecke bedeutende Blutertravasate,
am Hinterhauptbeine eine 6"' lange Fissur und eine Blutüberfüllung
der Gehirnhäute und Gehirnmasse erstellte. Die Fragen ob die Ertra-
vasate und Fissur in Folge eines unabsichtlichen Druckes von Seite
der Mutter auf das Kind entstanden sein könnten oder absichtlich
bewirkt worden seien, beantworteten die Gerichtsärzte in letzterem Sinne,
und der Schluß ihres Befindens ging dahin: die Mutter habe das

Kind, um das Schreien zu verhindern, auf das Gesicht gelegt und
dann mit einem harten flachen Gegenstand auf das Hinterhaupt
gedrückt oder vielmehr geschlagen, infolge dessen das Ertravasat unter
der Kopfschwarte, die Fissur und das absolut tödtliche Ertravasat unter
der Schädeldecke entstanden. — Erst jetzt gestand die Mutter, sie habe

am 23. März während des Tages oft über ihr Verhältnis und ihr
Unvermögen, das Kind zu ernähren, nachgedacht, dann den Entschluß
gefaßt, demselben das Leben zu nehmen. Als die Wärterin ihr am
Abend dieses Tages das Kind in's Bett gebracht, sei sie zur Ausführung

der That fest entschlossen gewesen und deshalb habe sie dieselbe

nach Hause gehen heißen. Als das Kind gegen den Morgen des

Z0. März wieder zu schreien angefangen, sei sie beim Scheine ihrer
über dem Bette aufgehängten Oellampe zur That geschritten, indem
sie sich im Bett in eine dem Kinde näher gerückte sitzende Stellung
gebracht, dieses mit beiden Händen um den Leib gefaßt, umgewendet,
auf den Bauch und das Gesicht in das Spreuerkissen gelegt und dem-



42 Zeitliche Collision von Strasgesetzgebuugen. sStrafrecht.

selben mit der rechten Hand drei oder vier Faustschläge auf das Hinterhaupt

versetzt habe. Nur um sich von dem Tode des Kindes zu
überzeugen, habe sie dasselbe noch einmal aufgehoben und an ihre Brust
gehalten; dann aber, als sie wirklich kein Lebenszeichen mehr
wahrgenommen, es so in sein Bettchen zurückgelegt, wie die Wärterin
solches am ZV. März, Morgens früh, gefunden.

Das Gericht fand nun hinsichtlich der Frage, ob auf den
Thatbestand gemäs §2 des Einführungsgesetzes zum neuen peinlichen Strafgesetz

das zur Zeit der Ausübung noch gültige ältere, oder aber das

seit l. Mai 1857 in Kraft bestehende neue Criminalgesetz anzuwenden
sei, da das letztere auch dann bei der Beurtheilung zur Anwendung
käme, wenn seine Bestimmungen der Angeklagten günstiger wären,
als diejenigen des frühern Gesetzes. Die Beantwortung dieser Frage
hänge davon ab: ob im Falle ein Kindesmord, der vom neuen Gesetz

mit geringerer Strafe bedroht werde, oder aber ein gemeiner Mord
anzunehmen sei? Diese Frage müsse im letztern Sinne beantwortet
werden, da das Kind nicht in den ersten 24 Stunden nach der Geburt,
sondern erst acht Tage nach derselben getödtet worden, und bei der

Kaspar der außerordentliche körperliche und geistige Zustand einer
Gebärenden zur Zeit der That nicht mehr vorhqnden gewesen sei, zumal
sie selbst sage, sie sei zwar noch etwas schwach, jedoch gesund und
während der ganzen Zeit nie verwirrt, sondern immer bei gutem,
klarem Verstände gewesen. Werde aber gemeiner Mord angenommen,
so komme daS ältere Gesetz im Falle zur Anwendung, da beide für
dieses Verbrechen die gleiche Strafe, nämlich den Tod, festsetzen. Der
§113 desselben laute: „Wer in der feindseligen Absicht, einen Menschen

zu todten, solche Handlungen unternimmt, woraus nach dem

gewöhnlichen, allgemein oder ihm besonders bekannten Laufe der Dinge
der Tod desselben erfolgen muß und ihn dadurch wirklich tödtet, macht
sich des Verbrechens des vorsätzlichen Mordes schuldig." Als Gattungen

des Mordes bezeichne der §114 den Meuchelmord, den Raubmord,
die Bestellung zum Mord und den gemeinen Mord. Zu dieser letztern

Gattung gehöre die von der Angeschuldigten verübte Tödtung ihres
Kindes, indem sie acht Tage nach ihrer Niederkunft in völlig freiem,
geistig und körperlich gesundem Zustande wohl überdacht, die böse

That beschlossen und ausgeführt habe, aus welcher nach dem Befinden
der Gerichtsärzte der Tod des Kindes habe erfolgen müssen und, wie
es die Angeschuldigte gewollt, auch wirklich erfolgt sei. Auch nach

der Begriffsbestimmung im Schlußsatz des §114 des ältern Gesetzes

erscheine die That der Angeschuldigten nicht als Kindesmord, weil sie

nicht an einem neugeborenen Kinde verübt worden sei, was jedoch

hinsichtlich der Strafe von keiner Bedeutung wäre, da dasselbe auch

den Kindesmord mit dem Tod bestrafe.

Bezüglich der Strafe schreibe der §115 des Gesetzes, unter dessen
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Herrschaft das Verbrechen verübt worden, vor: Zeder vollbrachte
vorsätzliche Mord soll sowohl an dem unmittelbaren Mörder, als an
demjenigen, der ihn dazu bestellt, oder ihm die That ausüben geholfen
hat, mit dem Tode bestraft werden.

Bei der Natur der durch das Gesetz für dieses Verbrechen bestimmten

Strafe könne es nicht Aufgabe des Richters sein, sich nach

Milderungsgründen umzusehen, welche in den Verhältnissen der Angeschuldigten

und ihrem bis zu der unglücklichen That genossenen guten
Leumund etwa gefunden werden könnten.

Das Urtheil (vom tl. Juli 1857) ging darum auf Todesstrafe,
welche dann der große Rath (durch Schlußnahme vom 1. März t8S8)
in 20jährige Zuchthausstrafe umwandelte.

(Ib. S.ll8f.)

2S. Todschlag an der Ehefrau. Freisprechung.
Am 22. Sept. 1853 stand vor den Geschwornen zu Genf ein

Arbeiter"), Namens Agny. Er war im Jahr 1857 nach Genf gekommen

und hatte da die Elisabeth G. kennen gelernt und gechlicht. In
der Vertheidigungsrede des Agny wird dieses Mädchen als leichtfertige

Dirne geschildert, die unter den Augen ihrer Mutler und nicht
ohne deren Willen sich einem ungebundenen Lebenswandel überlassen

hatte, so daß unter den Angehörigen des Agny, braven Kaufleuten,
die Ehe mit ihr sehr ungern gesehen worden sei und heftigen aber

vergeblichen Widerstand gefunden habe. Als Thatsache wird wiederholte

Untreue und selbst bösliche Verlassung ihr nachgesagt. Endlich
sei sie von Lyon nach Genf zurückgekommen und habe zweimal ihren
Mann wieder gesehen und gesprochen, der Alles gethan habe, um sie

zum Guten zn bewegen. In der That habe sie am 27. Juni, bei der

zweiten Begegnung, ihm heilig versprochen, wieder zu ihm zurückzukehren

und bei ihm zu wohnen, aber wieder nicht Wort gehalten.
Da, am l.Juli, nach dreitägigem Warten, sei ihm zu Ohren gekommen,

man habe sie au petit bane^ am Arme eines Liebhabers
angetroffen. Er, erbittert, habe sich aufgemacht, sie da gesucht, sei dann,
als sie da nicht zu treffen war und, nachdem er noch in Plainpalais
vor Gens, Absynthe zu sich genommen, seinem Principal begegnet,
der, verwundert über sein Aussehen, ihn zu beschwichtigen suchte,
indem er ihm seine blinde Leidenschaft für die Unwürdige vorgehalten

Die Quelle für Mittheilung dieses wichtigen Falles ist die

höchst oberflächliche Es?,ette à tribunaux Suisse, die, auf picante
Eindrücke berechnet, auf jedem Schritt, wo man festere Thatsachen,

genauere Namens-, Zeit-, Orts - oder Eigenschaftsbestimmungen sucht,
verläßt, um dafür Romanhaftes breit zu schlagen.
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und von weiterer Verbindung mit derselben abmahnte. Agny, davon
innerlich noch mehr umgetrieben, irrte in den Straßen Coutance
und Cornavin umher, bis er, im Hinuntergehen durch Coutance auf
die Frau, deren Mutter und eine jüngere Schwester der Frau stieß.

„Was hast du mich aber wieder angeführt; umherlaufen habe man
dich gesehn mit einem Andern," war der Anruf des Agny. „Und
dann?" sei ihre Antwort gewesen, „ auf .?" und eine schamlose

Geberdc dazu. Die Mutter, als ste das Ergrimmen des Ehegatten

gewahrte, sei dazwischen getreten; eine Zänkerei habe begonnen,
die Mutter den Mann an der Gurgel ergriffen und nun Agny mit
gezogenem Messer auf die Frau einen Streich geführt, der fie todt
darnieder streckte.. Es war etwa 8 Uhr Abends.

Von der Anklage des Staatsanwalts sagt der Bericht: II s ex-
prime la penses gne c'était moins I'sdultsre de Is femme .-Vgu^ que
Is rekus par elle de réintégrer le ilomieils conjugal, et Is passion de

es mari pour sa kemms. II n'a pu surprendre suoun kait positif que
le 8r. .^xu^ put reprocker à sa femme, tout en concédant avec la

notoriété publique que I inconduite de l'spouss etsit de nature à ex-
aspêrer le mari, et en conséquence, il s conclu à ce que le jur^
n'accordât que le premier degré des circonstances atténuantes en
faveur d'un meurtrier dont le bras s'êtsit arme sans motik suffisant.

Ans der Vertheidigung wird die Stelle herausgehoben:
(juant s I'errsur, nous la prouverons gisement; quant à sapas-

sion, nous remercions âl. le firocureur-Kenêral, il nous kournit un

argument en faveur de notre client: IZuelIs passion plus sainte, plus
legitime, que cet amour pur et konnête d'un bomme qui a voulu,
lui plein d'bonneur, arracbsr sa kemme au dêskonneur, en lui don-
nant son nom. nom, modeste si vous le voulez, nom d'ouvrier,
de travailleur, mais qui pouvait être bonorsblement ports, qui as-
sursit s cette kemme perdue avant le mariage, une rêbsbilitstion cer-
taine, un bonbvur certain.

^Vb! AN. les jures, je le sais: dans le monde que l'on appelle
fe yrand monde, on kait asse?. volontiers le sacrifies de cet bonneur

conjugal; depuis le verrou de âl. de kiebelieu on trouve asse?. plai-
sant de s'évertuer et de rire aux dépens des maris trompes. IZb

bien, moi je dis que Is prand monde requit aujourd'bui uns leqon
d'bonneur de ce qu'on appelle les basses classes. (jue l'on sacbe

bien que les plaisanteries kaites aux dépens de l'bonneur d'un simple
ouvrier csekent ce couteau, qui est Is sous vos ^eux, et que l's-
dultèrs dans ces basses classes peut et doit légitimement recevoir
une sanction, àssi, messieurs, je n'besite pas à le dire, quand

vous connaître?: les kaits, non-seulement vous accorderez les cir-
constances ttès-atte'nnan/es que A. Is proeureur-genersl rekuse à mon

client, mais vous l'sequittere?.
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Diese Freisprechung fand auch wirklich nach einer Verhandlung
von 20 Minuten statt.

(Lafette stss Iriiiunsux suisse». 1853, p. 360 s».)

2V. Mord an der Meisterin. Beweggrund. Anstiftung?
Unterm 2K. Sept. 1859, Mittags etwas vor l2 Uhr, wurde die Frau

des Anton Sinner, Schmied in der „Lupfen" zu Langnau, während
sie in der Küche beschäftigt war, von fremder Hand durch einen
Flintenschuß getödtet.

Der Schuß erfolgte aus einer scharf mit Schrot und Bleiklümp-
chen geladenen Jagdflinte und war ermitteltermaßen die wirkende
Todesursache; überdieß ergibt sich, daß Frau Sinner zur Zeit ihres Todes

in der siebenten bis achten Woche schwanger ging.
Physischer Urheber der Tödtung ist geständigermaßen Joseph Huber

von Langnau (C. Lucern), außerehelicher Sohn des Joseph Huber,
Haßlitönisepp, und der Maria Gilli, ungefähr 2K Jahre alt, ledig,
Landarbeiter, mittellos, zur Zeit des Vorfalls bei Sinner um Essen

und die Kleider verdungen. In seinem Verhör vor Statthalteramt
wollte er noch Fahrlässigkeit vorschützen, indem er behauptete, er habe
mit der neben dem „Zithüsli" in der Stube stehenden Flinte eine Elster
im Baumgarten schießen wollen; wie er nun mit aufgezogenem Hahn
in die, Küche gekommen, habe er die Flinte von der einen Hand in
die andere „platschen" lassen, bei diesem Anlaß sei ihm unversehens
der Schuß losgegangen und habe die beim Küchengenterli mit Mehlsassen

beschäftigte Frau getroffen.
Schon in der Voruntersuchung ergaben sich aber bereits Anhaltspuncte

dafür, daß die Tödtung der Frau Sinner eine vorsätzliche
gewesen; in der Specialuntersuchung dagegen ergab sich unzweifelhaft,
daß es sich um einen Mord handle, indem Huber schon im ersten

Specialverhör und dann durchweg zugibt, er habe die That mit
Vorbedacht und Ueberlegung begangen, theils in Folge Anstiftung Seitens

Sinner, theils weil er selbst mit der Getödteten nicht auf bestem

Fuß gestonden.
Sinner habe ihn einige Tage vor Begehung der That eines Abends

beim Stall resp. Schöpf aufgewiesen, er, Huber, soll einmal in seiner,
Sinners, Abwesenheit mit der beim „Zithüsli" stehenden geladenen

Flinte die Frau erschießen, und habe d'rauf blicken lassen, daß er ihm
dann als Belohnung für die That neue Kleider verschaffen wolle; wenn
er dann zur Rechenschaft gezogen werden sollte, so soll er sich dann
so verantworten, wie er es in der Voruntersuchung wirklich gethan.
Er habe dann gedacht, er wolle diesen Auftrag wirklich einmal
vollziehen, habe aber dann nachher „näumen" nicht mehr so daran ge-
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dacht bis am Vormittag des 26. Septembers. Als dann an jenem
Vormittag das „Z'nüni" zu spät gekommen und auch das Mittagessen
zu lange habe auf sich warten lassen, habe er gedacht, jetzt wolle er
die Frau erschießen; er habe so recht „Gid" darüber hin bekommen;
allein wenn Sinner ihn nicht aufgewiesen, hätte er die That doch nicht
verübt. Es habe ihn unmittelbar nachher nicht sehr gereut, erst als
er dann geschlagen worden, habe ihn Reue erfaßt.

Daß Huber mit Frau Sinner nicht gut auskam, ist aus den Acten

sattsam ersichtlich. Mehrere Deponenten erklären, er habe die

Frau Sinner nicht wohl leiden mögen, namentlich wegen dem Essen.

Hubcr ist nämlich ein ungeheurer Esser und sehr jähzorniger Natur,
und Sinner sagt nuu selbst, seine Frau habe es die Leute, die sie

nicht wohl leiden mochte, am Essen entgelten lassen, waS auch bei

Huber der Fall gewesen sei, dem er deßhalb öfters bei der Frau z'best

geredet habe. Auch ist erstellt, daß Huber schon einige Tage vor der
That lebensgefährliche Drohungen gegen Frau Sinner auSgestoßen.
So dcpvnirt Rosa Keist; Huber habe längstens 8 Tage vor der That
sich geäußert, es wäre nicht schade, wenn man die Frau Sinner
erschießen würde, er erschieße sie doch noch; — und eine Katharina
Häfliger hörte von ihm die Aeußerung; er mache noch einmal sie,

die Frau Sinner, und daà Kind „dürre". Er schimpfte namentlich
auch am Vormittag des 26. September über Frau Sinner wegen dem

„Z'nüni": „man sollte die Sacraments-Her ausschinden". Joseph
Brugger, der unter andern solche Aeußerungen gehört haben will,
fügt bei; „Huber war hiebe! so bös, daß ich glaubte, er würde sie

damals kaput gemacht haben, wenn er sie in der Nähe gehabt hätte."
Für sein jähzorniges Wesen spricht unter anderm auch die

Thatsache, daß er ermitteltermaßen unterm 4. August 1856 wegen einer
geringfügigen Neckeret einer Nebenarbeiterin, Namens Lucia Noos, mit
einer Sichel dermaßen über den Kopf schlug, daß Vulneratin in Lebensgefahr

gerieth. Für obbenannte Körperverletzung wurde Huber mit
Zuchthaus bestrast. Er hatte sich der Strafe dadurch zu entziehen
gesucht, daß er sich in römischen Kriegsdienst anwerben ließ, von wo er

nach zwei Jahren wieder zurückkehrte und dann seine Strafe antrat.
— Seit circa seinem l4. Lebensjahr sei er mit einem Weh (Epilepsie)
behaftet.

Im ersten Specialverhör, aber auch nur dort, schien er an Geistes-

zerrüttnng zu leiden, und die llntersuchungsbehörde fand sich daher
veranlaßt, über seinen psychischen Zustand gerichtsärztliche Gutachten
einzuholen. Das Obergutachten der Sanitätscommission geht,
entgegen den zwei gerichtsärztlichen Gutachten von Dr. Reber und 0r. Geißeler,

welche auf Anwendung des §6t Ziffer 4 des Criminalstrafgesetzes

antrugen, dahin; Huber leide an beschränkter Vernunftthätigkeit im

Sinne des § öS des Criminalstrafgesetzes.
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Anbelangend nun die Hubcrs Anschuldigung gegen Sinner betreff
Anstiftung zum Mord, so wird diese Beschuldigung von Sinner durchweg

des bestimmtesten bcstrittcn. Zwar spricht zu Gunsten des Sinner,
daß er laut gemeinderäthlichem Zeugniß gut beleumdet ist. Allein es

habe zwischen den Eheleutcn Sinner die meiste Zeit ein heftiges
Zerwürfnis bestanden, das aber mitunter durch llnbeholfenheit, störrisches
Wesen und Unbesonnenheit der Krau veranlaßt worden sein möge.

Daß sie nicht ganz einig lebten, ergibt sich auch aus anderweitigen

Deposittonen, und auch Sinner selbst gibt eS zu.
Ferner spricht gegen Sinner, daß er, nachdem seine Frau früher

bereits zwei Mal durch zufälliges Anstoßen an geladene in der Wohnung

befindliche Feuergewehre in Lebensgefahr gekommen, durch
nochmalige Sorglosigkeit bei Verwahrung einer geladenen und mit Zündkapsel

versehenen Flinte wieder Anlaß zu Unglück geben konnte,
namentlich da ihm das gespannte Verhältnis zwischen Huber und seiner

Frau und des Erstern jähzorniges Wesen bekannt war. Auffallend
ist ferner, daß Sinner den Huber ungeachtet der von Letzterm gegen
seine Frau ausgestoßenen Drohungen, Schmähungen :c. längere Zeit
bei sich behielt :c. und ohne irgend Anstalten zu Verhaftung des Huber
zu treffen.

Der Vertheidiger des Jnquisiten Huber war der Ansicht, mit Rücksicht

auf die Oberflächlichkeit, mit welcher die Sanitätscommission
beim Untersuch des Hub er verfahren sei, könne das Obergutachten
nicht als maßgebend angesehen werden, sondern man müsse beim
Gutachten der Gerichtsärzte — §61 Ziffer 4 des Criminalstrafgesetzes —
verbleiben.

Der Vertheidiger des Jnquisiten Sinner trug aus völlige
Freisprechung desselben an, da weder ein Beweis noch ein Verdacht der

ihm zugemutheten Anstiftung durch die Acten erstellt sei und stellte
schriftlich folgendes Entschädiguugsbegehren:

s. am Fiscus für Gänge, Auslagen und Vorstände Fr. 460. >0

b. - Jnquisiten Huber für Entschädigung für die

getödtete Frau - 3000. -
Joseph Huber wurde nun zu einer Kettenstrase von 18 Jahren

und vorheriger halbstündiger öffentlicher Auestellung verfällt und
seiner bürgerlichen Ehre verlustig erklärt.

Anton Sinner wurde von Schuld und Strafe freigesprochen.
Josef Huber hatte den dem Anton Sinner verursachten Schaden

zu ersetzen; die Ausmittlung und Bestimmung der Größe des Schadens

resp, der Entschädigungssumme ward aber auf den Civilweg
erklärt.

Alles dies in Erwägung U.A.,
daß Huber die That mit Vorbedacht und Ueberleguug begangen

habe, theils in Folge Anstiftung Seitens des mitbeklagten Sinner
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und theils in Folge seines feindseligen Verhältnisses zu der Getödeten;
weßhalb sich die eingeklagte Handlung zum Verbrechen des Mordes
im Sinne des § 163 des Criminalstrafgesetzes qualificirt;

daß laut Obergutachten der Tit. Sanitätscommisston über den

psychischen Zustand des Huber derselbe bei Begehung dieses Verbrechens
mit geminderter Vernunftthätigkeit, im Sinne des §62 des

Criminalstrafgesetzes, gehandelt habe;
daß Jnquisit Anton Sinner das ihm von Huber zur Last gelegte

Verbrechen der Anstiftung zur Tödlung seiner Frau beharrlich in
Abrede stellt, und daß diese Anschuldigung Hubers in den Acten keine

dermaßen erhebliche Unterstützung findet, daß ein Schuldig oder ein

Verdacht nach § 257 des Strafrechtsverfahrens ausgesprochen werden

könnte, daß Sinner jedoch immerhin durch sein auffallendes und
verdächtiges Benehmen vor, bei und unmittelbar nach dem fraglichen
Vorfall gegründeten Anlaß zu der mit ihm verführten Untersuchung
gegeben;

(Cautonsblatt von Lucern, tS60. S. 445 f.)

27. Mordversuch am Bruder. Grund. Widerruf des

Geständnisses. Fürbitte.
Am 20. Nov. 1853, an einem Sonntag, als die Brüder Caspar

und Franz Mathys, Söhne des Melchior und der Barbara, geboren,
Zimmermann von Wolfenschießen, wohnhaft im Buochli, am Ennet
bürgen (C. Unterwalden, nid dem Wald), die Sonntagskleider
wechselten und in den Gaben gehen wollten, um zu Hirten (futtern), lud
Franz, gegen seine Gewohnheit ganz freundlich, den Caspar, mit ihm
„herumzufahren". „Ich weigerte mich nicht," erzählt in seinem Verhör

Caspar, „dachte aber, ich gehe einige Zeit in des alten St. Jost
Sigrist. Nach dem Nachtessen und nachdem der Abendrosenkranz, wie
es Bruder Franz befohlen hatte, gebetet war, verließen wir beide-
circa halb acht Uhr, das Haus und giengen den ordentlichen Weg
gegen den Stalden. Unten am Staldcn, wo ein Weg gegen die Weid
hin und ein Weg aufwärts führt, standen wir. Ich sagte, ich wolle
unten durch, worauf Franz bemerkte, du kommst also nicht auf den

Bürgen hinauf. Ich entgegnete, ich habe im Sinne, in den Boden zu
gehen und werde an den Bürgen später kommen, begab mich sodann in
die Weid, kehrte dort ein und verweilte da bis halb 11 Uhr. Auf
dem Heimwege begab ich mich wieder durch die Güter und Weiden
gegen Nuobacher, wo eine große Linde steht. Hinter der Linde Buchli-
halben stund Jemand, den ich anfänglich, obwohl nahe bei ihm,
wegen finsterer Nacht, nicht kannte. Er hatte ein Nastuch unter dem

Kinn und um den Kopf gebunden, das Gesicht war nicht bedeckt; er
bückte sich ein wenig, hatte beide Hände unter dem Hirthemd verbor-
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gen und fieng an, leise gegen mich zu zwitschern, woran und ander
Postur ich den Bruder Franz erkannte. Ich sagte zu ihm: komm', wir
wollen gehen, ich kenne dich schon. Er kam, sagend: ich habe nicht
erwartet, daß du mich sobald erkennest. Wir gingen den Weg
vorwärts und er hielt mir vor, ich sei doch jetzt nicht an den Bürgen
gekommen. Ich erwiederte: es war mir nichts daran gelegen, habe lieber

gespielt. Sodann antwortete er mir auf unsere Reden und Fragen

längere Zeit nichts, was mir auffiel. Als wir circa eine Matte
weit gegangen und vor dem Buochli-Käpeli beim Stein ankamen,
schoß er auf einmal auf meinen Hemdkragen und sagte, ich komme
doch wie ein Metzger, habe den Halsbändel ganz drübert use. Ich
antwortete: „ist es nicht gleich, wie ich im Halsbändel komme, da es

Nacht ist und wir bald zu Hause sind," und gieng immer fort. Auf
einmal, da er hinter mir war, ob gerade oder seitwärts, weiß ich nicht,
hörte ich etwas knacken, ähnlich dem des Leerschlagen eines Zündhütchens.

Mir fürchtend, begann ich schneller zu gehen, dachte an die

Mutter Gottes und an's Gebet. Als wir hinter das Käpeli Buochli-
halben kamen, war Franz hinter mir, etwas oberhalb. Auf einmal
ging ein Schuß loS, von der Seite her, wo der Bruder war,
und streifte mich an der linken Seite des Kopfes. Das Haar brannte
und ich war am Halse sowohl, als am Ohr geschwärzt. Ich fiel an
den Hag zu Boden, sprang sogleich auf und rief: „Du hast mich noch

nicht erschossen, du wolltest mich erschießen," lief dann vorwärts,
hinter dem RegrüthihauS bei meinem Bruder, der vorausgeeilt und
über den Hag gesprungen war, vorbei nach Hause, wo ich sogleich
dem Vater und den Uebrigen vom Vorfalle Anzeige machte. Der Vater

ging sofort zu schauen, ob Franz zu Hause sei. Wie er aus den

Gang hinauf kam, kam Franz über den Gang von der Holzhüttenthüre

her. Er brachte ihn in die Stube und ich hielt ihm vor, er
habe auf mich geschossen. Er läugnete dies aber, gestand jedoch, mich
beim Hemdkragen ergriffen zu haben und mit mir gegangen zu sein.

Man machte mir kühlende Ueberschläge und blieb die ganze Nacht auf.
Bruder Franz wollte selbe Nacht noch fort, vorgebend, er wolle Morgens

um Schriften aus, er wolle fort. Auch wollte er in sein

Schlafzimmer, nm zu schlafen, was ihm aber der Vater nicht gestaltete. Ich
änderte folgenden TagS mein Schlafzimmer und schloß es, auch der

Bruder schloß das seinige.
Soweit der äußere Thatbestand nach der Erzählung des Vorletzten.
Ueber diese Verletzung sagt der Bericht des Gerichtsarztes vom

2. December: DaS Haupthaar des Verletzten war hinter und über dem

linken Ohr im Umfang von ungefähr 3 Zoll theilweise weggebrannt
«versengt). DaS linke äußere Ohr war gcröthet und trug die Zeichen
einer leichten Hantentzündung; die von Haaren freie Stelle hinter
tem linken Ohr, in der ungefähren Gegend des Zitzenfortsatzes

Zcitschnsl f. schwciz. Lleàn X. (3) -s
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zeigte keine auffallende Abweichung von der normalen Beschaffenheit

und nur bei näherer Beobachtung ließen sich einzelne gerathete
und andere etwas mißfarbige Punkte wahrnehmen, im klebrigen keine

Verletzungen, weder im Innern des Ohres, noch anderswo im Gesicht,
noch am Schädel, noch an einem andern Theile des Körpers. Die
Untersuchung der (bei der Verletzung getragenen) Chemisette des

Betreffenden erzeigte Folgendes: Am Halskragen desselben, an der linken

Seite, (genau den betreffenden Partien des Kopses entsprechend)
befand sich im Umfang von 2—3 Zoll eine geschwärzte Stelle, in
derselben waren zwei rostfarbene Puncte, wie von Blut herrührend. Der
Hemdkragen roch an der geschwärztest Stelle ganz unverkennbar nach

Pulverdampf.
Der Getroffene beklagte sich über empfindliche Schmerzen am linken

Ohr und über Schwerhörigkeit an gleichem Ohr, die ihm seit
dem Ereignisse vom 20. Nov. zurückgeblieben seien. Ueberdies beklagte
sich Mathys über (seitheriges) allgemeines Uebelbefinden.

Aus diesen Erscheinungen zog der Gerichtsarzt den Schluß:
t) daß die Verletzung des Kaspar Mathys nur vermittelst einer Feuerwaffe

hervorgebracht sein konnte;
2) die Verletzung nicht von der Schußladung (Kugel, Schübel;c.),

sondern vom Feuerstrom des Schusses herrührte;
Z) daraus erhelle, daß der Schuß auf sehr nahe Distanz abgefeuert

worden:
4) daß der Schuß ein Streifschuß war.

Das gerichtsärztliche Gutachten wurde laut §4 Ziff. 6 des Medi-
cinalgesetzes am tZ. Jänner dem Tirl. Sanitätsrath zur Prüfung
vorgelegt. Derselbe erklärte am t8. Februar abhin nach mehrern Experimenten

mit scharfen und blinden Schüssen auf verschiedene Distanzen
und mit einer Pistole angestellt, die derjenigen des Franz Mathys
laut dessen Bekenntnis ähnlich war.

1. Der von Franz Mathys gegen seinen Bruder abgefeuerte
Pistolenschuß ist ein Kugelschuß gewesen.

2. Derselbe ist nicht, wie Jnquiflt angiebt, auf eine Distanz von
einem Schuh, sondern in nächster Nähe, wahrscheinlich kaum 2—Z Zoll
von demselben und zuverläßig nur wenige Linien neben demselben
abgefeuert worden.

3. Der erwähnte Schuß war nicht in directer, sondern in schräger

Richtung abgefeuert und ist daher als ein Streifschuß zu erklären, wie
auch der gerichtsärztliche Bericht es thut.

Nach längerem Leugnen hatte am lö. December Franz ein Verhör

verlangt und den Schuß bekannt, aber nicht eine Kugel, sondern nur
Papier geladen zu haben. Später anerkannte er aber auch dies.
Ergänzungsweise fügte am 17. December der Schuldige hinzu: er habe erst
in seinem Schlafzimmer — und nicht vorher — gedacht, jetzt könne
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er laden und gehen, ihm aufzupassen und ihn zu erschießen, dann

meinten seine Leute, ich wäre zu Hause gewesen. Nachdem er eines

von seinen vier oder fünf Kügelchen, die er im Geldsack gehabt,
geladen und das Käpschen auf die Pistole gethan, sei er in's Bett
gelegen, um noch eine Zeit lang zu warten, weil er dachte, der Bruder
komme noch nicht sobald. So sei er circa eine Stunde gelegen: als

er aber Hundegebell gehört, sei er aufgestanden und fortgegangen.
Daß er mit dem Schusse den Bruder fehlen könnte, habe er nicht
gedacht. Als das erstemal das Käpschen fehlschlug, sei er hinter ocm

Bruder durch auf dessen linke Seite und habe die Pistole in die Tasche

geschoben. „Wir gingen," fügte er bei, „miteinander redend bis hin-
ter's Käpeli, da zog ich den Hahn der Pistole und schoß auf ihn. Ich
befand mich drei bis vier Fuß von ihm entfernt und circa einen

Schritt hinter ihm, so daß ich mit der Mündung der Pistole ungefähr
einen Schuh von seinem Kopfe entfernt war. Ich beabstchtigte, die

Richtung auf den Kopf zu nehmen, um ihn zu erschießen. Als der

Schuß losgegangen, reute es mich, gegen ihn geschossen zu haben und
war froh, als ich sah, daß der Schuß nicht getroffen.

Ueber die Abstcht erklärte Franz: „Den Entschluß, meinen Bruder
zu tödten, faßte ich am Sonntag. Als wir die Sommermilchrechnung
machten, machte mich mein Bruder böse. Dies war auch die Ursache
des Entschlusses." Am 17. Dec. fügte Franz bei, der Bruder habe
ihm untertags Vorwürfe gemacht, daß er nicht das Gehörige aus der
Milch gezogen habe d.h. der Milch nach nicht schwer Käs erhalten
und viel Geld verbraucht habe. Als auch des Morgens der Vater
sagte, es gehe nicht mit uns zwei Brüdern, erklärte ich: „ich gehe
nicht fort." Die Frage: ob er nicht etwa daran gedacht, seinen Bruder

zu erben und alleiniger Besitzer des Heimwesens zu werden,
verneinte er. Hierüber sagt die Relation des Wettern: „Schon vor
sieben oder acht Jahren habe Franz Mathis seinen Bruder Kaspar mit
einer geladenen Pistole bedroht, wobei Letzterer ausweichen konnte.
Um gleiche Zeit bedrohte er öfters den Bruder Kaspar mit dem offenen

Messer, gleichfalls in Abwesenheit des Vaters seine Schwestern.
Vor circa sieben oder acht Jahren, als Caspar ihm seine rohe
Behandlung des Viehes verwiesen, habe Franz ihm mit der Mistgabel
einen Streich auf den Kopf versetzt, daß er besinnungslos in den Gang
hinausgefallen sei. Franz sagte öfters, einen Menschen oder eine

Katze tödten sei ihm gleich, wenn sie ihn zornig machen. Ein Zeuge
schilderte Franz als einen Hochmuthsnarr, als sehr aufbrausend,
rechthaberisch, auch roh gegen das Vieh. Als vor einigen Jahren ein
Zeuge in Melchior Mathysen Haus kam, erblickte er den Franz in
aufgeregtem Zustand mit offenem Sackmesser in der Hand vor seiner
Mutter. Wie er später vernommen, jagte er die Mutter aus der
Stube. Oft sagte er, wenn er ein Sackmesser in der Hand hatte,
dieses stecke er einmal Einem in den Leib. Gegen einen Zeugen äu-
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ßerte er, indem er ein Messer in die Hand nahm: wenn er Einem
das Messer in den Leib stecken könnte, den er denke, so thäte er es.

Trotz diesen Rohheiten sei, seine Erziehung namentlich in religiöser
Beziehung nicht mangelhaft gewesen.

Eine andere Deposition ging dahin: Einmal stieg Franz des

Nachts, um ein oder zwei Uhr in dort hinauf und sagte redeverkehrend:
„in des Teufels Namen bin ich hinaufgestiegen, in des Teufels Namen
steige ich hinab und in des drei Teufels Namen sitze ich auf den Schlitten

und fahre zu der Hölle." Ob er die rechte Hölle meinte oder ein
Stück ihres Landes, das Hölle heißt, wisse er nicht. Nach allem diesem

war nicht verwunderlich, daß Mathys seine Geständnisse später
<24. Dec.) zu widerrufen versuchte. Als Grund gab er an, er habe

geglaubt, er sei beklagt, er habe den Bruder erschießen wollen und
deßhalb erwartet, auf dem Rathhause bleiben zu müssen, Stockprügel
zu erhalten und seine Gesundheit einzubüßen, deßwegen habe er diese

Unrichtigkeiten angegeben.
Das Criminalgericht (durch Spruch vom 27, März I8S0) verur-

theilte aber den Franz Mathys nichts destoweniger, nachdem der

Vertheidiger auch noch im Austrag der Mutter, Geschwister und nächsten

Verwandten des Jnculpaten das bitlliche Gesuch um Verwandlung der

Zuchthausstrafe in Verbannung aus der Heimat gestellt hatte, zu I2jäh-
riger Zuchthausstrafe, in Erwägung, daß er seine gerichtlichen Geständnisse

vom 16. und t7. Dec. laut eigener Erklärung freiwillig,
ungezwungen und bei ganz gesundem Verstände abgelegt hat; daher dieselben

mit Rücksicht auf deren Bestimmtheit, Umständlichkeit, gleichförmiger
Wiederholung und durch übereinstimmendeZeugnisse nnd Erpertenbefund
unterstützt, alle Erfordernisse der Rechtsgültigkeit und vollsten
Glaubwürdigkeit an sich tragen; daß somit der im Verhör vom 24. December

erfolgte theilweise Widerruf der frühern Geständnisse, zumal
derselbe nicht durch den mindesten zureichenden Grund der Wahrscheinlichkeit

glaubwürdig unterstützt ist, die Beweiskraft der abgelegten
Bekenntnisse weder aufhebt, noch schwächt.

(Amtsblatt des C. Unterwalden nid dem Wald. 1860,
S. 12S f. und erweitert durch directe Mittheilung)

28. Brandstiftung an eigener Sache. Dreimalige
Geschwornenverhandlung mit dreimal verschiedenemAus-
gang. Beziehung des Strafurtheils anf eine Civil-

entscheidung (Schuldbewußtsein?).
In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai 1852 früh um ein Uhr

brannte die Mühle und deren Nachbarhaus zu Uettweil im C. Thur-
gau ab. Der Mühlebesitzer war Heinrich Eggmann, ZI Jahr alt,
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verheirathet, Vater eines Kindes, Sohn eines wohlhabenden Mannes,
des Altammanns I. H. Eggmann, der sie ihm schon am 2. Febr. 1849

gegen die jährliche Bezahlung der Capitalzinsen, um fl. 9070. — und
dann später (23. Apr. 1851), weil die Zinsen nicht herauszuschlagen

waren, um fl. 4500. — überlassen hatte. Die Mühle war aber alt,
und obwohl sie nach der Aussage des Besitzers immer gut eintrug,
bedürfte sie doch viele Herstellungen, zu denen er nicht vermöglich
genug war. Wenn etwa der Müller durch Gewcrbsleute daran erinnert
wurde, nahm er es unwillig auf und konnte sich zu Aeußerungen
verleiten lassen: Es ist halt ein alter Kog, ich wollte lieber, sie würde
verbrennen.

Es war darum sehr natürlich, daß, als nun die Mühle in ihrem
Schutt da lag, die allgemeine Stimme den Besitzer selbst der
Brandstiftung anklagte. Die Assecuranzsumme für die Liegenschaft betrug
Fr. 9900. — und diejenige für das Mobiliar (in der schweizerischen

Mobiliarassecuranz) weitere Fr. 4700 wovon nach der amtlichen
Schätzung des wenigen Geretteten Fr. 3g9t. — ausgezahlt wurden.
Diese Stimme machte sich theils durch anonyme Briefe an den Müller
Eggmann selbst kund, theils durch Pasquille, in welchen auch die
Behörden mitgenommen wurden.

Das Bezirksamt Arbon hatte zwar einige Schritte, schon im Mai,
um der Assecuranz willen, gethan, dann aber die Sache nach Anordnung

der Criminalcommission fallen gelassen, weil die Haltpuncte
fehlten und um nicht etwa später bei Verdachtsgründen sich die
Untersuchung zu erschweren. Als aber der Verdacht immer lauter ward,
begann nun (Jan. 1853) die Untersuchung von Neuem und am 28. Febr.
1853 war eine Anzahl von Dcpositivnen erhoben, welche einem Special-
untersuch zur Anknüpfung dienen konnten. Müller Eggmann wurde
eingezogen und es lagen gegen ihn folgende Thatsachen vor:

1. Aus der Zeit vor dem Brande,
s. Jene Aeußerungen.
d. Daß er Mobilien in Sicherheit gebracht habe. Man habe

ihn mit seinem Bruder, dem Gemeindeammann, gesehen,

noch ziemlich spät am Abend zuvor ein Faß die Schmidlishalde
hinauf rollen. Und bei'm Flüchten im Keller seien nur drei Fässer
und diese leer gefunden worden. Der Nachbar Annasohn habe

ihn mit Kleidern auf dem Arm noch Abends 9>/z Uhr gesehen zu
dem Vater gehen. Eine schöne Stockuhr habe er dem

Uhrmacher in Güttingen geschickt und wohl »erdeckt, und es habe

ihr nichts gefehlt,
o. Der Müller habe noch in aller Eile und bis spät in die Nacht

hinein seinen Kunden das Mehl geschickt und dem Bäcker für
seinen Hausgebrauch zum Verbacken viel mehr, als sonst,

à. Das Geräth für das heilige Abendmahl, das bei ihm als
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dem Kirchenpfleger lag, habe er nur wenige Tage vorher noch

aus dem Hause geschickt,

o. Sein Heu habe er am 24. Morgens verkauft und sofort am
Rachmittag zuführen lassen.

2. Aus dem Hergang des Brandes selbst:
».Es habe auf zwei Seiten miteinander zu brennen angefangen,
b. Und das mit solcher Plötzlichkeit und Gewalt, daß eine Person,

die fünf Minuten vorher vorübergegangen, noch nichts
gesehen,

e. Der Müller sei ganz gleichgültig in den Wasserreihen gestanden,

statt zu flüchten,
â. Die Frau sei gerade zwei Tage vorher zu ihren Verwandten

gegangen.
e. Noch spät in der Nacht habe er in der Schlafkammer seiner

Schwester, welche während dieser Abwesenheit bei ihm wohnte,
einem goldenen Fingerring nachgefragt.

Z.Aus der Zeit nach dem Brande:
a. Man habe an ihm keinerlei Betrübnis bemerkt,
b.Sein Knecht Wilhelm Keller aus Andelfingen (Zürich) habe

plötzlich neapolitanische Dienste genommen und vor der Abreise
verlauten lassen: Es sei Zeit, daß er gehe, sonst könnte der
Teufel noch Eilfi werfen.

o. Man habe auf ihm den Militärrock gesehn und erkannt für
den, als verbrannt, er Vergütung verlangt und bekommen

habe, und als er sich erkannt bemerkte, sei der Rock plötzlich
verkauft worden,

st. Auch sonst kommen jetzt wieder verschwundene Effecten
hervor.

Das Verhöramt entfaltete seine Thätigkeit. Mehrere von den

Anklagen zerfielen in Nichts.
Heu hatte der Müller nicht verkauft, Mehl hatte er noch spät

geschickt, weil die Kunde ihn drängte und ihm mit Entziehung der
Kundschaft drohte, das Nachtmahlgeräth gab Eggmann ab, weil eine
neue Kirchenpflege gewählt worden war, an den neuen Pfleger, der

vorher es nicht hatte annehmen wollen; mit der Stockuhr war es auch

nicht so weit her, sie war alt und voll Staub und die neue, bessere

verbrannt; bei dem Brande hatte er auch geflüchtet, auch Kleider hatte
man ihn flüchten sehen.

Es blieb aber noch genug hängen, um daran fortzuarbeiten.
Ein Verwandter, über einen Rock befragt, wollte ihm denselben

nach dem Brande verkauft haben, kam aber später, vom Gewissen
getrieben, zu der Erklärung, der Müller habe ihn schriftlich ersucht, es

so zu sagen; über die Fässer im Keller verwickelte sich der Jnquisit in
unlösliche Widersprüche; über den Wein noch viel mehr, namentlich
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mit ganz verläßigen und gutbelegten Zeugenaussagen; die Entstehung
des Brandes erklärte Eggmann aus Anzünden von Holz in der offenen

Rumpelkammer, da doch ihre Fensterläden, wie immer, geschlossen

gesehen worden waren; das erste Feuer hatten die meisten Zeugen in
der Nähe der Küche gesehen, wozu das gar nicht paffte; für die
Entfernung des Knechtes Keller wollte kein zureichender Grund sich zeigen,
vielmehr war klar, daß Eggmann ihm dazu geholfen.

Aber auch Neues kam hinzu.
Es ward bezeugt, daß der Müller Eggmann sein Misfallen an

der Mühle wiederholt und sehr ärgerlich geäußert und den Wunsch zu
erkennen gegeben, entweder ein anderes Haus zu besitzen, oder dieses

von Grund aus neu zu bauen, daß er auch im Februar des Jahres
wirklich die Mühle von Heimeswil angekauft, unmittelbar vor dem

Brande die Assecuranzsumme erhöht, daß er das Wasser am Mühleteich

vor der Nacht wider die Uebung gestellt, daß er in der Woche

vor dem Brande und am Montag den 24. Mai, obwohl er fast alles

Mehl, das er zurückzugeben hatte und versandte, doch nicht bei den
Kunden habe umfahren lassen, daß er im Betrag von mehr als Fr. 200

Silberzeug bei dem Vater verborgen gehalten und nicht als gerettet
angegeben, daß er die Versicherungssummen, statt zu Neubauten sie

zu verwenden, an Zins gelegt und alle seine Werthschriften gerettet
habe, obwohl sie an einem Orte sollten gelegen haben, den das Feuer
unzugänglich machte.

Das waren starke Anzeichen, in Folge welcher die Ueberweisung
an die Geschwornen durch die Anklagekammer s3. Mai 1853) erfolgte.
Die Vertheidigung hob außer den allgemeinen Gründen gegen die

Schlüsstgkeit der richtigen Thatsachen namentlich auch hervor, daß die

Erhöhung der Assecuranz bedingt gewesen sei durch das Erscheinen
des neuen Assecuranzgesetzes vom 2t. Nov. 1858, daß die Räumlichkeit
(Schmidlishaus), in welche die Fässer vor dem Brande gebracht worden

seien, stets zu Aufbewahrung solcher Gegenstände, die augenblicklich

überflüssig waren, von den Söhnen Eggmanns benützt worden
seien, sodann daß aber auch die Berichte über das erste Hervortreten
des Brandes und dessen Entstehung von Zeugen, die vor der Anklage
nicht abgehört worden waren, ganz anders berichtet werden und daß

einzelne der verwendeten Hauptzeugen, namentlich diejenigen, welche

das Flüchten noch in den letzten Tagesstunden des 24. Mai und die

Drohworte wegen des Brandes bezeugten, übelbeleumdet und
Eggmann von jeher widriggesinnt gewesen seien.

Die Verhandlung fand am 13. Jun. 1853 statt. Die Fragen an
die Geschwornen, vom Staatsanwalt (Häberlin) gestellt, waren:

1. Hat der Angeklagte in der Nacht vom 24/25. Mai 1852 sein

Wohngebäude nebst Mühlegewerbe in Uettweil, brandversichert unter
u. 71.s. für Fr. S300, von welchem aus seiner Lage nach das Feuer
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benachbarten menschlichen Wohnungen sich leicht mittheilen konnte, in
den Brand gehest, wodurch dasselbe, sowie das Haus des Conrad Uhler,
Holzhirt in Uttweil, brandverstchert unter n. 62 für Fr. ISio,
eingeäschert worden ist?

2. Hat der Angeklagte arglistigerweise einen Theil der bei dem in
Frage l. besagten Brande geretteten Fahrhabe namentlich eine Anzahl
silberner Löffel, Gabeln, Messer und Dessertbesteck und einen schwarzen

Rock der Agentur der schweizerischen Mobiliarassecuranzqesellschaft
in der Absicht vorenthalten, um dadurch von derselben die Vergütung
die für die Gegenstände ausgesetzte Versicherungssumme zu erreichen
und durch diese Handlung das Vermögen der Gesellschaft beschädiget?

3. Eventuell. Uebersteigt die Größe des Schadens den Betrag
von Fr. 100 a. W. (Fr.214.12 n.M.).

Dieselben blieben unentschieden.
Das Gesetz (vom 24. März 1852, H 161) forderte eine neue Verhandlung

und eine neue Geschwornenberathung. Die Fragen waren
dieselben. Die Verhandlung erfolgte am 25. Aug. gl. I.

Die Antworten gingen bei t auf Nein, bei 2 und 3 auf Ja.
Es wäre also Heinrich Kggmann von der Anklage auf

Brandstiftung freizusprechen gewesen. Es verlautete aber bald, in der

Geschwornenberathung seien gesetzeswidrige Unordnungen vorgekommen,
so daß der Regierungsrath Cassation einlegte (10. Sept. 18Z3).

Der (öffentlich verlesene) Bericht des Geschworncnvorstandcs an
das Cassationsgericht lautete dahin:

Nachdem sich schon im Anfang zwei schroffe Parteien gebildet
hatten, bin ich im zweiten Wahlgang zum Obmann erwählt worden und
habe nach § 158 des Gesetzes die Verhandlungen begonnen, nachdem
ich zuvor den Z156 verlesen. Ich habe, wie in meinen Kräften
gestanden, gethan, um jeden Punct, der angefochten oder unklar war,
zu erläutern. Nachher habe ich in offener Verhandlung auf dreifache
Abstimmung hin kein Resultat erzwecken können. Es hat darauf
einer meiner Kollegen erklärt, er hätte schon dreimal als Geschworner
gesessen und jedesmal hätte die geheime Abstimmung zuletzt zum Ziele
geführt; er trage darauf an, es möchte auch in diesem Falle geheim
abgestimmt werden. Ich habe gegen die geheime Abstimmung gesprochen,

habe aber aus § 158 des Gesetzes keine volle Ueberzeugung
gewinnen können, daß die geheime Abstimmung unerlaubt sei. Ich habe
darauf hin abstimmen lassen, ob geheim ober offen solle verfahren
werden. Es ist mit zehn gegen zwei Stimmen die geheime Abstimmung

verlangt worden. Nach diesem Abstimmungsmvdus haben sich

nach beständiger Berathung acht für Nichtschuld erklärt. —
Wirklich erfolgte Cassation und eine neue Verhandlung (8. Nov.

gî. I.) mit erneuerter, gleicher Fragestellung.
Diesmal lautete die Antwort bei 1, 2 und 3 auf Ja und die Ver-

urtheilung darauf hin ging auf 9 Jahr Zuchthaus.
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An dem Morgen nach diesem Urtheil ward Eggmann im Gefängniß

erhängt gefunden.
Ueber sein Vermögen brach nun (Dec. 1853) der Concurs aus.
Derselbe führte zwei civilrechtliche Erörterungen herbei, die als

mit diesem Straffall eng verflochten, hier Erwähnung verdienen

Während des Laufes nemlich der Criminaluntersuchung fand
zwischen Vater und Sohn Eggmann eine Abrechnung statt, auf Grund
welcher der Sohn dem Vater durch Act vom lt. Juni 1853 neun
Kaufschuldbriefe und durch Act vom 29. gl. M. eine Schuldurkunde für
Fr. 10,23k. 77 ausstellte. An diesen ersten Act schloß sich aber noch

überdies der neue RückÜbertrag der Immobilien resp, der Mühle-
gcbäude von Uttweil vom Sohn auf den Vater, am t8. Juli nachher.
Gegen die uotarialische Fertigung verlangte und erhielt aber der Fis-
cus Sperrung des Notariatsprotocolls, gegen welche keine Einwendung

erfolgte.
Auf diese Actenstücke gestützt trat nun (13. Dec. 1853) der Vater

in Concurs des Sohnes, theils als Creditor, theils als Vindicant auf,
als Creditor mit einer Abrechnung, deren Saldo von Fr. 930. 73 zu

seines, des Vaters Gunsten abschloß, als Vindicant hinsichtlich der

Liegenschaften, welche den Gegenstand der Rückabtretung vom 18. Juli
gebildet hatten.

Die Curatel der Coneursmasse bestritt aber diese Ansprüche
1. weil der Sohn Eggmann im Zeitpunct jener Acte handlungsunfähig,

d. h. einer Curatel bedürftig gewesen sei.

2. weil überdies weder die Rückabtretung noch die Titelcession,
wie erforderlich gewesen wäre, notarialisch gefertigt wurde,

3. weil die Gesamtheit dieser Acte Deckung eines einzelnen
Gläubigers zum Schaden der übrigen beabsichtigt habe.

Die Curatel stützte sich für ihren ersten Satz auf das
Vormundschaftsgesetz vom 13. März 1851, §29: „2. Kuratoren werden erstellt für
Personen, welche — sich im Untersuchungs-oder Strafverhaft befinden,
insofern sie selbst dafür einkommen oder soweit sie nicht selbst für
ihre Vermögensverwaltung gesorgt haben." — Für ihren zweiten Satz,
hinsichtlich der RückÜbertragung wies der Beklagte auf das

Notariatsgesetz vom 20. Sept. 1850, H 40. „Als Handänderungen von
Liegenschaften, sofern der Eigenthumsübergang nicht durch Erbfolge,
Expropriation oder in Folge eines zwischen mehreren Erben über eine
unvertheilte Erbschaft abgeschlossenen lleberlassungsvertrages stattfindet";

— hinsichtlich der Cession auf dasselbe Gesetz §85; Wenn ein
Schuld- oder Ueberlassungsbrief abgetreten wird, so ist der neue
Eigenthümer verpflichtet, die Cession und den Brief innert 6 Monaten
in der Notariatscanzlei einzulegen. Die Uebertretung dieser Vorschrift
zieht eine Buße von 5 bis 25 fl. nach sich. — Für die Wichtigkeit des

dritten Satzes führte die Massacuratel das Cvncursgesetz vom 14. Sept.
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1853, in Kraft getreten mit 1. Dec. gl. I., an, und zwar §43, Ent-
außerungsverträge von Vermögensgegenständen, welche vom Schuldner
in der Voraussicht des eintretenden Concurses mit Gläubigern, denen

nach der Sachlage die Insolvenz des Schuldners bekannt sein mußte,

zum Zweck der Deckung ihrer Forderungen abgeschlossen wurden, sind

ungültig. —
Die Replik warf sich vorzüglich auf den zweiten Satz der Antwort

und trachtete ihm mit dem Dilemma zu begegnen, daß wenn die

Fertigung erforderlich und wegen ihres Mangels der Rückübertragungs-
vertrag ungültig wäre, dann auch die ursprünglichen Ueberlassungs-
verträge des VaterS, in Folge deren vom 2. Febr. 1843 resp. 23. Apr. 1851

der nun fallite Sohn in den Besitz der vindicirten Liegenschaften trat,
nicht weniger ungültig seien, weil auch sie nicht gefertigt wurden, und
der letzte derselben, der hier entscheidende, derjenige vom 23. April 1851,
unter dasselbe Gesetz falle, demnach der Vater, wenn er nicht durch die

RückÜbertragung wiederEigenthümer wurde, es von Anfang geblieben

sei, endlich was hinsichtlich der Cessionen aus dem Gesetz über
Notariatswesen (§85) angeführt werde, nur eine Ordnungsbuße begründe,
nimmermehr aber Nichtigkeit des Geschäftes, wie der Wortlaut deutlich

zeige. Ueber den ersten Satz wegen fehlender Handlungsfähigkeit
hüpfte die Replik mit demselben Dilemma weg. Und dem dritten
Satz aus dem Concursgesetz hielt sie dessen Geltungsanfang vom
1. Dee. 1853 entgegen, wonach es in dieser Sache keine Rückwirkung
gegenüber Handlungen vom 11. Juni bis 18. Juli zuvor haben könne,

während die vorherige Praxis die Dispositionsfreiheit hinsichtlich
Immobilien vor dem Concurs einzig bei angehobenem Rechtstrieb
beschränkte, und auch da nur gegenüber dem betreibenden Creditor;
selbst aber auch bei Voraussetzung der Geltung deS neuen Concurs-
gesetzes eine Voraussicht des Concurses bei dem Contrahenten nicht
nachgewiesen sei, da vielmehr seine Freisprechung und damit sein
Wiederaufkommen nach dem Wahrspruch vom 13. Juni ebenso

wahrscheinlich als unwahrscheinlich war, ja sogar alle diese Verträge dem

Verhöramt bekannt gegeben und von diesem an die Regierung
gelangt seien, welche erst ihrerseits Sperrung verhängte.

Die Duplik stellte den ersten Vertrag vom 23. April 1851 als eine

Verhandlung unter Erben über eine unvertheilte Erbschaft, als Erb-
anticipation dar, wie sie denn auch von den Miterben des Falliten
Eggmann gleich dem ersten vom 2. Febr. 1843 unterzeichnet sei, so daß
diese ursprüngliche Uebertragung also der Fertigung nach erwähntem
Gesetz nicht unterliege, und der Uebertrag der Liegenschaften in das

definitive Eigenthum des Falliten Eggmann also unanfechtbar sei. Auf
die einseitige Deckungsabsicht der Verträge resp, ihrer Ungültigkeit be-

harrte die beklagte Massa unter Hinweisung auf den Zeitpunct
derselben und den Mangel jeder andern Veranlassung.
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Das Bezirksgericht Arbon anerkannte jenen ursprünglichen Vertrag

vom 23. April 1851 in seinem Spruch vom 9. Mai 1854 nun auch

als bindend,
in Betracht,
daß er — mit allen gesetzlichen Requisiten versehen ist, welche ein

zwischen mehreren Erben über eine unvertheilte Erbschaft abgeschlos-

ener Ueberlassungsvertrag, waS er seiner Form und Willensrichtung
nach ist, nach Vorschrift des §40 Ziff. 1 der Notariats-Ordnung
bedarf;

daß der Ueberlasser aus das bedungene Unterpfandsrecht factisch

dadurch verzichtete, daß der Uebernehmer einen Theil jener
Liegenschaften verkaufte, Kaufschuldbriefe zu seinen Gunsten ausfertigen ließ,
über Alles unbedingt verfügte, und in den öffentlichen Protocollen als

Eigenthümer eingetragen worden ist, ohne daß vom Ueberlasser,
obwohl er von allem Wissen hatte und haben mußte, irgendwelche
Einsprache erhoben wurde, im Gegentheil später von fraglichen
Kaufschuldbriefen zur Deckung seiner Schuld annehmen wollte; daß auch

durch die Bereitwilligkeit zum Kaufabschluß und vorherige Uebernahme

von Kaufsschuldbriefen (11. Juni bis 18. Juli 1853) die Gültigkeit des

Vertrags vom 23. April 1851 anerkannt wird, die einseitige Zurücktretung

von jenem Vertrag resp. Wiederabtretung einzelner Vcrmögcns-
theile und Aufhebung des Vertrags nicht zuläßig ist, sondern die

Beistimmung der übrigen Mitcvntrahenten bedürfte, als dieser Vertrag
einen Theil der Vermögensabtrctung vom Vater an sämmtliche Kinder
bildeie, und somit auch die andern Erbsverhältnisse hätten reguliert
werden müssen.

Hinsichtlich der mangelnden Eintragung der Cession ließ sich das

Bezirksgericht dahin vernehmen, daß zur Perfection des Cesflons-

vertrages bei Hypothecarforderungen die Vormerkung des neuen
Eigenthümers nothwendig ist, und da dieselbe bis zum Concurse nicht erfolgte,
und nicht erfolgen konnte, weil die Protocollsperrung angeordnet worden,

wogegen Kläger keinerlei Einsprache erhob, sie ungültig sei.

Und über die Handlungsfähigkeit argumentirte das Gericht auf
Verneinung, indem er (Fallit) im Untersuchungsverhaft sich befand,
zu mehr als einjähriger Arbeitshausstrafe verurtheilt war, und somit
nach §29 Ziff. 6 der Vormundschafts-Ordnung unter Curatel gehörte.

Die zweite Instanz (das Obergericht des C. Thurgau) ließ sich

nicht sowohl auf diese Argumente ein, sondern bestätigte durch Spruch
vom 3. Aug. 1854 die Abweisung der Vindication von Liegenschaften
und Titeln,

in Erwägung,
daß gleichviel, ob der Vertrag vom 23. April 1851 als Kaufvertrag

oder als crbrechtlicher Ueberlassungsvertrag im Sinne des § 4» I. s
des Notariatsgesetzes qualificirt werden will, dessen Perfection keinem
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Zweifel unterliegt, und von den Contrahenten selbst auch stets und
namentlich durch die spätern Verträge vom Juni und Juli 1853
anerkannt wurde.

daß überdieß nach der für die Beurtheilung wesentlich entscheidenden

Intention der Contrahenten dieselben den Vertrag als einen
erbrechtlichen Iteberlassungsvertrag auffaßten, welcher der beim Kaufe
erforderlichen, auch nachträglich noch einzuholenden Form der Fertigung

nicht bedarf, wofür schon der Vertrag selbst folgende erhebliche
Anhaltspuncte liefert:

s) die Bezeichnung „ Ueberlassnngsvertrag, Ueberlasser und Ueber-
nehmer", welche nach bestehender Rechtsübung bei den Käufen
nicht vorkommt,

b) die Mitunterzeichnung der Geschwister,
e)der billige Ansatz der Liegenschaften, in Verbindung mit ver

gleichzeitigen Ausmittlung eines Aeguivalents für die

Dienstleistungen des Sohnes im elterlichen Hause, und
<j) die unterbliebene Fertigung.
daß der im Vertrage enthaltene Vorbehalt des Unterpfandrechts

von Seite des Appellanten als unerheblich dahinfällt und sonach die

Ueberlassungssumme als eine unversicherte Forderung erscheint, weil
der Appellant wissen mußte, daß zur Bestellung einer Hypothek die

Fertigung des Pfandvcrtrages nöthig ist, er aber auf die Berichtigung
der pfandrechtlichen Verschreibung der Kaufobjecte dadurch, daß er
den Sohn über die Liegenschaften unbedingt frei disponiren und selbst

verschiedene Wiederveräußerungen vornehmen ließ und im Hinblick auf
die Verträge vom Juni und Juli 1853 in der Folge Verzicht geleistet

hat.
daß, wenn nun auch mit Bezug auf den Rückkaufsvertrag vom

18. Juli 1853, auf welchen der Appellant die Wiedererwerbung der an
den Sohn Heinrich Eggmanu abgetretenen, noch in dessen Besitz
befindlichen Liegenschaften fußt, der formelle Gestchtspunct der
unterbliebenen Fertigung nicht als entscheidend erscheint, und die
Voraussetzungen der §§ 64 und 65 des Nvtariatsgesetzes zur Zeit der

Vertragsabschlusses auf den Sohn H. Eggmann noch nicht zutreffen, das

Rechtsgeschäft immerhin als ein in frausism cresiitorum errichtetes,
im Sinne des H 49 des Concursgesetzes und vom allgemeinen
Rechtsstandpuncte aus nicht auf Rechtsgültigkeit Anspruch machen kann.

daß auf eine dolose Rechtsbeeinträchtigung der künftigen Concurs-
masse des Sohnes Eggmann aus folgenden civilrechtlich erstellten
Thatsachen mit voller Gewißheit zu schließen ist:

s) daß Heinrich Eggmann, Sohn, welcher wegen Brandstiftung
an seinen Gebäulichkeiten in den Anklagezustand versetzt war,
der Schuld des Verbrechens bewußt war und eine Verurthei-
lung als wahrscheinlich, zum Mindesten leicht möglich voraussehen

mußte, '
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l>) daß gerade unter dem Eindrucke und der Voraussetzung dieses

künftigen Ereignisses und im vollen Bewußtsein der mit dem

Letztern eintretenden Insolvenz der Vertrag zwischen Vater und
Sohn zu Stande kam,

c)aus den verwandtschaftlichen Verhältnissen der Contrahenten,
nach denen möglicher Weise nicht bloß eine eigene vortheilhaftere

Rechtsstellung des Appellanten im Concurse, sondern, da

bei erreichtem Zwecke das ganze Vermögen in Handen des

Vaters geblieben wäre, eine Vermögensentziehung gegenüber der
Masse zu Gunsten des Cridars, resp, seiner Kinder erzielt werden

wollte, und
<!) daß jener Vertrag zumal in Verbindung mit der gleichzeitig

stattgefundenen Abtretung der ausstehenden, größtentheils
pfandrechtlich versicherten Kaufschuldforderung laut Urkunde vom

lt. Juni 1853 eine sehr erhebliche Schädigung für die Masse

zur Folge gehabt hätte,
daß von dem gleichen Gesichtspuncte aus sowohl die unter

denselben Verhältnissen und zu demselben Zwecke erfolgte Cession der

Guthaben im Betrage von Fr. 2368. 80 ss. Urkunde vom tl. Zuni 1853)

ungültig und die darauf basirte Vindicationsklage unbegründet ist,
als auch die unterm 2S. Zuni von dem Cridoren zu Gunsten seines

Vaters ausgestellte Schuldurkunde für den Betrag von Fr. 16,236.77
ihre Beweiskraft verliert.

(Directe Mittheilung.)

ss. Hausdievstahl oder Unterschlagung. Begriffsgrenze.
Der Loste penal von 1810 sagt art. 408: guieonquo surs stêtournê

on stissipe su prêsuàice stu propriétaire, possesseur ou steteuteur stes

elkets, stentors, marcbanàises, billets, quittances on tous sutres
écrits oontensnl on opérant obligation ou stsckarge gui ne lui su-
raient ète remis qu'à titre sts stêpot ou pour un travail salarie à la
cdsrge stv les remettre ou représenter ou en taire un usage on un
emploi àêterminô, sera puni Das Gesetz nennt diesen Act abus
stv constance.

Das große Ergänzungsgesetz vom 28. April 1832 erweiterte diese

Redaction in Betreff des Vertrauensactes: gui ne lui auraient ête remis
qu'à titre ste louage, sts stôpot, àe msnstst ou pour un travail salarie

ou non salarie à la cbarge.
Die Strafe war für beide Redactionen ein bis fünf Zahr

Gefängnis.

Dagegen beschreibt den Hausdiebstahl der art. 386 desselben Gesetzes

folgendermaßen: 8i le voleur est un stomeslique ou un bomme ste

service à gage même lorsqu'il avait commis le vol envers àes per-
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sonnes qu'il ne servait pus. Die Strafe ist Zuchthaus (reslssion)
von wenigstens 5 bis t0 Jahren.

Nun hatte Lestmple, Cassadiener (gsrqon «te caisse) des bureau

d'Lscompte von Genf den Auftrag erhalten. Fr. 40000 einzucassiren. Er
that es, empfing die Summe in Billets und ging ungefähr um 3 Uhr
Nachmittags am tv. November 18Z8 zur Bank, um Fr. 12000 in Gold
wechseln zu lassen. Mit einem andern Bureaudiener Bruneteau, der

ihn dabei begleitete, begab er sich hierauf über den Salève auf
Bergwegen nach áix les bàs, von da an mit der Eisenbahn nach Turin
und Genua, wo sie arretirt wurden.

Zweifelhaft war im Wesentlichen Nichts am Thatsächlichen; die

Geschwornen von Genf erklärten (24. Mai 1859) das Schuldig über Beide,
mit dem Trost von Milderungsgründen, so daß sie Beide vom
Gerichtshof zum Minimum der Hausdiebstahlsstrafe fSjähriges Zuchthaus)
verurtheilt wurden. Nur rechtlich wurde die Frage aufgeworfen, ob

nicht Unterschlagung fsbus de confiance) vorliege, namentlich mit
Rücksicht auf die Erläuterung, die der in Genf geltende colls penal
von 1810 authentisch durch das französische Nachtragsgesetz von 1832

erhalten habe, das aber freilich in Genf nie angenommen worden war.
Der Cassationshof, an den die Sache gelangte, wies (Aug. gl. I.)

diese Anschauung zurück:
Lonsidersnt que les sommes remises à besimple et qu'il a sous-

traites ne lui ont point êtè remises à titre àe dépôt ou pour un tra-
vsil salarie, mais qu'il s'acquittait alors d'un service à Kage;

Lonsidsrant que les mandataires, dont parle l'art. 408 du Lode
penal ne peuvent être assimiles à des domestiques à gage;

Hue Is eonllsnee limitée pour une opération déterminée est
different« de la confiance generals que le maître accorde à son ser-
viteur;

i)uv des lors les conditions de l'art. 408 du Lods penal ne se

trouvent pas dans l'espèee, en sorts que l'art. 386 reste seul ap-
pliesbls;

Loosidêrsnt d'ailleurs que la soustraction frauduleuse, soit con-
treâlio /ranààla, ne paraît pas aux ^eux du législateur uns con-
dition absolue du vol domestique, puisqu'il assigne ce caractère aux
ksits spèeillês dans le psrsgrspbe 4 de ce même article 386, qui qua-
lille de vol des kaits qui, dans le systems du pourvoi, ne seraient

que des abus de confiance;
Lonsidsrant que Lruneteau a êts condamne comme complice de

besimple, et que, d'après la loi, les complices sont punis des meines
peines que l'auteur principal.

(Lavette des tribunaux suisses etq. 1859. pp.
229 ss. 319. Zs.)
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30. Kirchendiebstahl. Widerruf des Geständnisses.

Strafart.
Im Herbst 1857 fanden sich aus der gewaltsam eröffneten Kirchen-

lade von Sisikon (Uri) Capitalbriefe im Betrag von Gld. 2392. 6. 3.

entwendet, sowie schon früher zwei andere im Betrage von Gld. 20V

mangelten. Bei Anlaß der Capitalienbereinigstng dieser Gemeinde
wurden dieselben in einem versiegelten Paket durch die Post der

Kirchenverwaltung zugeschickt. Es fehlten blos Gülten im Betrag von
Gld. 50. — Zuerst dieser Sendung, dann natürlich des Diebstals
verdächtig wurde Jacob Joseph Arnold, Hvlzschuhmacher, von Sisikon,
47 Jahr alt.

Der Regierungsrath von Uri überwies ihn am 2l. März 1859 dem

Kriminalgerichte,, welches ihn am t. April gl. I. schuldig erfand und
verurtheilte, sowie das Cantonsgericht (13. April gl. I.)

in Erwägung, daß derselbe auch nach längerm unstatthaftem Läug-
nen endlich den Besitz und die Rücksendung der entwendeten Capitalien

in gehöriger Weise eingestanden hat, ohne sich auszuweisen, daß

er auf einem andern Wege, als durch Diebstahl, zu diesem Besitze
gelangte, indem er sich weigerte, die Art und Weise des Erwerbes
anzugeben,

in Erwägung, daß durch den nachherigen ganz ungegründeten
Widerruf nach den im Strafrecht allgemein geltenden Grundsätzen
dieses einmal in gehöriger Weise abgelegte Geständniß nicht geschwächt
werden kann,

in Erwägung, daß aber bei Bestimmung des Strafmaaßes die

Rückerstattung der Capitalien Seitens des Arnold vor einem Einschreiten

durch die Behörden, obwohl dieselbe wesentlich durch eingetretene
Verhältnisse veranlaßt worden sei» mochte, als Milderungsgrund zu

berücksichtigen ist.
In Abänderung des erstinstanzlichen Urtheils wurde als Strafe

ausgesprochen:
1. Jak. Jos. Arnold sei am morgigen Tage eine Viertelstunde durch

den Scharfrichter auf der Lasterbank auszustellen.
2. Sei er auf zwei Jahre ins Zuchthaus verurtheilt.
3. Sei er seiner bürgerlichen Rechte und Ehren entsetzt, ihm

jedoch gestattet, nach 15 Jahren um die Rehabilitation nachzusuchen.
4. Sei er unter solidarischer Haftbarkeit mit seiner Frau (soweit

derselben die Tragung theilweiser Kosten vom Bezirksgerichte auferlegt

wurde) iu die Bezahlung der sämtlichen Proceß- und
Strafkosten, sowie der heutigen Gerichtskosten und zum Ersatze des allfälligen

Schadens verfällt.
> (Urner'sches Amtsblatt von 1839. S. 137 f.)



64 Unterschlagung. Civilpunct. jStrafrecht.

Zt. Unterschlagung. Mitschuld oder Nachsicht des

Verletzten, Befreiungsgrund für den Bürgen?
Mitschuld des Bürgen?

Joseph Lenz im Anker, Ortsvorsteher und Altbezirksrichter in
Ueßlingen (C. Thurgau) schuldete der Verwaltung der aufgehobenen
Carthause Jttingen (C.Thurgau) Fr. 2500 für gekauften Wein. Der
Verwalter, Joseph Giezendanner, von Thundorf (C. Thurgau), erschien
einmal bei ihm, mit dem Bemerken, länger könne er die Schuld nicht
stehen lassen, da er selbst dafür verantwortlich würde. Betreiben wolle
er ihn zwar nicht; er möge aber nun doch beförderlich heimzahlen. Als
nun Lenz am tS. Nov. 1854 sich in der Verwaltung mit Fr. 1W»
einstellte, war Giezendanner nicht anwesend. Lenz beklagte sich bei dem
Schreiber über die Verlegenheiten, in die ihn diese Abschlagzahlung
versetzt habe. Der Schreiber, Jb. Villiger, anerbot ihm, die Schuld
auf steh zu nehmen und überließ dem Lenz seine gebrachten Fr. 1000

wieder. Bald darauf fand sich der Verwalter Giezendanner wieder
ein und stellte dem Lenz vor, er müsse Geld haben, er könne nicht
mehr länger warten; Lenz ebenso ihm: er könne jetzt nicht zahlen.
Endlich sagte Giezendanner: man könne es so machen, haftbar sei er

nun einmal doch für die Summe, weil er ste nicht zur rechten Zeit
eingetrieben habe, wenn Lenz ihm nur für die Fr. 1500 Bürge sei,
so gebe er ihm eine Quittung, als habe Lenz ihm an den Weinconto
Fr. 1500 abbezahlt. Er fügte bei, Lenz könne ihn mit einem Bürgschein

bezahlen. Nach einigem Widerstand unterschrieb Lenz diesen

Bürgschein, den Giezendanner schon mitgebracht hatte und erhielt
dagegen eine Quittung für diese Fr. 1500, die Giezendanner ebenfalls
bei sich trug: „ Von Herrn Bezirksrichter Lenz von Ueßlingen Fr. lS00
als Weinzahlung à Conto erhalten zu haben bescheint in Jttingen den

25. April t855 Joseph Giezendanner."
Es war aber nicht, wie Giezendanner berichtet hatte. Bei einer

Amtsvisitation war derselbe im Rückstand erfunden für den Betrag von
Fr. 2608.02 und war ihm eine Frist von zwei Tagen bewilligt worden,

diese Summe in baar zu erlegen oder sicher zu verbürgen. Dieses

war die wirkliche Veranlassung zum zweiten Erscheinen des

Giezendanner und zu Erhebung des Bürgschaftscheines bei Lenz. In Bezug

auf diese Handlung erging bei Beurtheilung des Gesamtstraffalls

an die Geschworenen unter n. 25. die Frage: Hat der Angeklagte
in der Eigenschaft eines Verwalters des Vermögens des nunmehr
aufgehobenen Klosters Jttingen einen für Lieferungen aus verwaltetem
Vermögen von ABR.Lcnz von Ueßlingen am 18. Nov. 1854 durch

Vermittlung des H. Villiger von Jttingen bezogenen Rechnungsbetrag von

Fr. 1000 in der Absicht, denselben dem zur Rückforderung berechtigten

Eigenthümer des Klostergutes ohne Ersatz zu entziehen oder doch unter
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Umständen sich zugeeignet und in eigenem Nutzen verbraucht, unter
denen er die Möglichkeit des Ersatzes zu rechter Zeit nicht mit Sicherheit

voraussah und ohne daß er Ersatz zu leisten vermögend ist. (Autwort

Ja.)
Die andern Fr. l»l>o verbürgte Giezendanner durch Schein von

Ulrich Gubler, Zimmermeister, gleichen Datums folgendermaßen
lautend: Der Unterzeichnete verpflichtet sich hiedurch der Tit.
Finanzverwaltung des C. Thurgau zu einer Caution für den Verwalter
Giezendanner in Jttingen bis auf den Betrag von Fr. UZVü und haftet
derselbe für diesen Betrag, sofern Giezendanner denselben nicht selbst
bezahlen sollte.

Es blieb aber nicht bei diesem ersten Rückstand und bei diesen
zwei Unredlichkeiten. In Kurzem wurden eine Reihe Unterschlagungen
bekannt, die akmälig auf Fr. 18741. 83 Einzüge, Fr. 3423. 38
anerkannter Rückstände und Fr. öktv. 10. bestrittener Rückstände
anstiegen. Der Verwalter wurde verhaftet und im Lauf der Strafuntersuchung

kam die Sache mit Lenz zu Tage.
Die Aussagen des Giezendanner und des Lenz stimmten nicht völlig

überein. Auf Lenz fiel ein Verdacht der Mitwirkung und am
Schluß der Untersuchung wurde, auf Grund dieses Verdachts, selbst

an die Geschwornen die Frage gerichtet:
Hat der Angeklagte in gewinnsüchtiger Absicht, um sich dadurch

für eine zu Gunsten des Verwalters Giezendanner, gegen den Fiscus,
für Fr. 1S00 eingegangene Bürgschaftsleistung schadlos zu machen, mit
Verletzung seiner NechtSpflicht als Debitor gegenüber dem Creditor,
oder als Bürge gegenüber dem Bürgschaftsgläubiger, durch arglistige
Entstellung oder Vorenthaltung der Wahrheit; indem er die von
Giezendanner ohne Zahlung empfangene Quittung vom 15. April 18Z5 als
Beweismittel der Zahlung gegenüber der Finanzverwaltung geltend
machte, den FiScuS resp, die Finanzverwaltung zur Anerkennung der

Quittung zu verleiten versucht, wodurch das'Vermögen des Staats
oder der Amtsbürgen des Verwalters Giezendanner geschädigt worden
wäre?

Die Vertheidigung führte aber zu einem Rein.
Jetzt begann jedoch erst die Civilfrage.
Ueber Giezendanner war mit seiner Verhaftung nemlich der Concurs

ausgebrochen. Die Amtsbürgen mußten für seine Unterschlagungen

einstehen; für den zuerst entdeckten Rückstand der Fr. 2S00 die

betr. Specialbürgen Lenz und Gubler Lenz überdies auch für die

ausstehenden Fr. 1S0S, die er nie bezahlt, sondern in die Bürgschaft
convertirt hatte.

Derselbe anerbot nun vor dem Bezirksgericht Frauenfeld, wo der

Concurs verpflegen wurde, die Bezahlung der Fr. lSM auf Grund
der Bürgschaft, erachtete aber, diese consumire die Weinschuld.

Zeitschrift f. schweiz. Reibt X. (3) 5
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Der andere Bürge, Ulrich Gnbler, stellte auch der Bürgschaftspflicht

die exceptio lloli entgegen, da die Finanzverwaltung bei

Entdeckung des Rückstandes die Aufgabe gehabt hätte, gegen den Verwalter

eine Untersuchung aufzuheben, statt in „angebvrner Milde" Gnade

für Recht ergehen zu lassen uud dem Verwalter Giezendanner dieZu-
sicherung zu ertheilen, sie werde ihn in Amt und Ehren lassen,

sosern er durch Evcntualbürgschaft das Deficit zu decken vermöge, was

gegenüber dem betr. Bürgen nichts anderes als arglistige Täuschung,

mindestens Mithülfe oder Urheberschaft dabei begründe.
Das Concursgericht Frauenfeld trat in der ersten Sache den Schlüssen

des Beklagten bei (ll. Jan. 1856),
weil der Beklagte jene Bürgschaftsverpflichtung nur unter der

Bedingung eingieng, daß ihm dagegen für die Zahlung der Weinschuld
eine Quittung ausgestellt und vorbehalten werde, dieselbe gegen
den Bürgschein s. Zt. wieder einzulösen;

weil durch dieses Rechtsgeschäft die Umwandlung einer Kaufschuld
in eine Bürgschaftsschuld stattfand, mithin eine Novation eintrat,
welche für die Klägerin darum rcchtsverbindlich ist, weil sie dem

Joseph Giezendanner die Verwaltung des Vermögens von Jttingen, die

Besorgung des dortigen Weinhandels und das damit zusammenhängende

Rechnungswesen unbedingt überließ, demnach auch die von
demselben als ihren Repräsentanten ausgestellte Quittung anerkannt werden

muß, so lange ein strafwürdiges Complott zwischen dem Verwalter

und dem Beklagten nicht dargethan ist;
weil Beklagter von der gegen ihn gerichteten Anklage in Bezug

auf die ihm bei Eingehnng des fraglichen Rechtsgeschäftes zur Last
gelegten verbrecherischen Handlungsweise freigesprochen wurde.

In der zweiten Sache aber trat das Gericht dem Klagschlusse der

Klägerin (Spruch fl. 6.10. Nov. >855) bei:
in Erwägung,
daß, abgesehen von der Frage, in wie weit die Finanzverwaltung

z. Zt. als sie die Wahrnehmung des vorhandenen Cassadeficits bei
Verwalter Giezendanner machte, in ihrer Eigenschaft als Staatsbehörde,
die geeigneten Schritte gethan oder nicht gethan habe, hier ihre Stellung

als Creditorin des Verwalters vom rein civilrechtlichen Standpuncte

aus aufzufassen ist;
daß in dieser Stellung das Bestreben, sich als gefährdete Creditorin

gegen einen drohenden Verlust sicher zu stellen, kein unerlaubtes
war, auch die Anwendung arglistiger Mittel zur Erreichung dieses

Zweckes durch die Klägerin wenigstens nicht nachgewiesen wurde,
daß nun, wenn bei Eingehung der Bürgschaft auch eine

Täuschung des Beklagten durch den Schuldner stattfand, die ihn nach
Umständen zu einer Betrugsklage gegen den letztern berechtigen könnte,
hierdurch eine Befreiung von der gegen die Klägerin eingegangenen
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Bürgschaftsverpflichtung nicht eintreten kann, dieselbe somit in so

weit besteht, als die Zahlung aus der Giezendanner'schen Concurs-
masse nicht erhältlich wird.

In beiden Fällen wurde die zweite Instanz angegangen. In beiden

Fällen entschied sie zu Gunsten der Finanzverwaltung.
Im ersten (durch Spruch vom 2S. Hornung >856) für

Doppelzahlung,

in Erwägung,
daß der Einrede des Beklagten eine materielle Unterlage schon

deßhalb abgeht, weil zugestandenermaßen die eine Baarzahlung
beurkundende Quittung in ihrem Inhalte völlig unwahr ist und eine

Umwandlung der Weinschuld in die Bürgschaftsschuld nicht besteht
angesichts des unbedingt lautenden Bürgscheins und in Abgang einer
anderweitigen Nachweisung des Appellaten, daß je in der Absicht der

Finanzvcrwaltnng, als der bei der Bürgschaft contrahirenden Person
gelegen sei, das bisherige Schnldverbältniß dadurch zu ändern,
vielmehr mit Rücksicht auf die Entstehung und die Qualität der
Bürgschaftsschuld, indem durch dieselbe ein Cassadeficit des Verwalters
gedeckt werden sollte, der klare Wille der Finanzverwaltung sich kund

gibt, durch die acceptirte Bürgschaft ein selbständiges, von dem

bereits bestehenden Schuldverhältnisse unabhängiges Rechtsgeschäft
einzugehen ;

daß sodann aber auch abgesehen von diesem rein.privatrechtlichen
Gcsichtsvuncte der zwischen dem Appellaten und Alt-Verwalter I. Gie-
zendanner zu Stande gekommene, in die Quittung vom 2S. April I8ö5
niedergelegte Zahlungsbctrag für die Appellantin nicht als bindend
erscheint, da demselben eine dolose (arglistige), auf Gefährde der Ap-
pellantin abzielende Handlungsweise der contrahirenden Theile zu
Grunde liegt.

Daß die dolose Handlungsweise zur vollen Gewißheit des Richters

sich aus folgenden Momenten ergibt:
a) daß die Quittung, welche nach dem Raisonnement des Appellate«

nur bedingt und mit Bezugnahme auf den gleichzeitig
eingegangenen Bürgschaftsact lauten sollte, unbedingt ausgestellt

ist, Appellat conform der Quittung, gegen die Wahrheit,
eine Baarzahlung von Fr. lscw cingebucht und azgch anfänglich
in der gegen ihn gepflogenen Strafuntersuchung an der

Behauptung, jene Summe wirklich bezahlt zu haben, festgehalten

hat;
b)daß es sich bei der Eingehung der Bürgschaft um die

Sicherstellung einer Schuld handelte, in Hinsicht welcher der Appellat
außer Zweifel sein mußte, daß die Bürgschaft in keiner
Beziehung zu der Weinschuld stund, und die Apxellantin durch
dieselbe eine reelle Sicherstcllung für eine Schuld Giczendan-
ners erhalten wollte; und
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v) daß dem Appellaten auch der Glaube au die Eingehung eines

lautern reinen Rechtsgeschäftes abgieng, da er wissen mußte,
daß Verwalter Giezendanner als Schuldner von der Appellantin
zur Sicherstellung angehalten wurde, und derselbe daher nicht
berechtigt war, zu diesem Zwecke das Vermögen der Appellantin

anzugreifen.
Im zweiten, bestätigend, durch Spruch vom Z. Jan. l85S,

in Erwägung ebenfalls,
daß es dem Appellanten nicht gelungen ist, irgendwie ein

arglistiges Verfahren des Organs der Finanzverwaltung nachzuweisen,

wodurch selbiges den Appellanten zur Eingehung der
fraglichen Burgschaft verlockte, vielmehr alle für eine arglistige Täuschung
der Appellantin vorhandenen Jnzichten nur auf den Schuldner
Giezendanner hinweisen, mithin die Unterlage der «xcsptio iloli der
Appellantin gegenüber wegfällt, Leren Handlungsweise wenigstens vom
civilrechtlichen Standpuncte aus betrachtet nur als das erlaubte
Bestreben eines Gläubigers erscheint, sich vor drohendem Schaden zu
decken.

(Directe Mittheilung.)

32. Wucher.
Benedict Renner von Ursern, 4» Jahr alt, verheirathet, -Handelsmann,

wohnhaft in Einsiedeln (C. Schwyz), ließ sich unterm Z.Sep¬
tember l855 von Mcinrad Kälins Kindern eine Obligation ausstellen
über baar empfangene Fr. tl00, mit Hinterlegung einer Obligation
von Fr. 2000, und dies unter der Bedingung des Verfalls dieser
Obligation, falls die Schuldsumme von Fr. 110» nicht zur Zeit heimgezahlt
sei. Ueber die Güte der Hinterlage ist nichts öffentlich geworden.

Nun erklärte das Wuchergesetz von Schwyz vom 28. Mai 1854 (§Z,
die Vertragsbestimmung, daß Pfänder, welche für eine Schuld als
Sicherheit bestellt sind, dem Gläubiger zu Eigenthum verfallen, wenn
die fällige Schuld nicht bezahlt werde, als ungültig und (§5> Wucher.

Das Cantonsgericht verfällte den Angeklagten in eine Geldstrafe
von Fr. 15» zu Handen des Bezirks Einsiedeln und alle Kosten, mit
Rücksicht auf

a) die erwiesen unwahre Angabe im fraglichen Schuldscheine, als
habe er den Kreditoren Fr. llv» baar Geld angeliehen, während
er denselben statt Baarschaft zum größten Theil zweifelhafte
Schuldanweisungen und Waaren übergeben;

b) der Abgang jeglicher Buchhaltung über das Schuldenverhältniß

;

v) seine frühere correctionelle Verurtheilung wegen Fälschung ei¬

ner Unterschrift;
betrachtete dagegen als Milderungsgrund, daß Renner von dem
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Verfallvertrag keinen Gebrauch machte, vielmehr vor AnHebung ber

Klage über bie ihm eingesetzte Versicherung die Versilberung vornehmen

ließ.

(Amtsblatt des C. Schwyz. t8S8. S. lös f.)

SS. Ehreuschmälerutlg. Oeffentliche Ehre Gebiet
der Oeffentlichkeit.

Adrian Convert war vom Staatsrath von Neuenbnrg ain iS. Juni
18SS aufgefordert morde >, einer Wahlversammlung vonustehen. Gegen

die Wahlergebnisse hatten sich beschwerend mehrere Bürger an den

Staatsrath und an die Vorsteher der Wahlgenossenschaft (bourAsoisie
sie -ìuehâtel) mit Schreiben vom 2l. Jnui gl. I. gewendet, unter der
Angabc

()u'i! résultait <ies munozuvres Modules employées par le citoyen
.^drieu tlonveit que Ics républicains bourZvois <ìv hìeucliàtel, dami-
ciliés à la t)liaux-ds-hnuds, n'avaient êtè prévenus ou cites que I«

veille ou le iour même de ì'êleetion; guv ces kaits constituaient une
surprise, uu véritable Kuet-à-pens, que l'êleetion êtait clone irrsKu-
lière et entavbvs de l'ruuile électorals.

Beide Beschwerden erschienen schon am 23. Inn. gl. I. in dem

Journal: l/im partial (lledseteur h, b'reyt.
Der Geschmähte klagte aus Verläumdung (que I'lmpartial u mal-

mêeksmmcnt et cslnmnieuseinent parie) Ehrenerklärung, Widerruf und
Veröffentlichung derselben. Die Redaction widersprach, da die Be-
schwerd'epunetc das öffentliche, nicht das Privatleben des Klägers
berühren und die gegen ihn gerichteten Beschwerden als im Schreibe»
an Behörden ausgenommen in das Gebiet der Oeffentlichkeit gefallen
seien.

Beide Znstanzen, das Districtgericht von Lachaurdesonds (l3. Spl.
1853) und das Appetlakionsgericht st. Oct. gl. I.) fanden aber die

Klage begründet
Ersteres
Lousidêrant que celte publication u êtê laits avant même que les

sutoritês compétentes eussent prononcé sur Is mérite sis ces petitions
qui renkermànt sis» sllegmtivns calomnieuses;

Lousiderant que la circonstance que ces pétitions seraicut toni-
bêvs daus le domaine de îa publicité ne peut être pour le demandeur

un obstacle à ce que réparation lui soit laits, aussi bien en sa qua-
lite d'bomms public et lonotiouiiaire de la kaurKvoisie que comme
homme prive nu simple particulier.

Letzteres

que sans avoir à apprécier la portée qu'aurait une li» de non-
recevoir t'ondês sur ce que des iazures reproduites par I» presse se-

Zctischrtst f. schwkiz. Recht. X. H3) 5 ^
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raient tombées 6sns le ckomsine 6e Is publicité, Iv luHv n'sämet

point que les pièces publisss par l'/mpaà/ appartinssent à ce 60-
msine;

que le kait que les pièces publiées se rapportaient à lu Vie pu-
blique 6» 6eman6eur n'autorise point les injures qu'elles pouvaient
contenir

(Uecueil 6ss arrêts 6s lu cour 6'appel 6e

kisucbatet. III. 70 ss. l

Sä. Verläumdungen. Wahrheitsbeweis.
Herr Z. B. U. gerieth als Vogt unmündiger Kinder mit den

Geschwistern deè verstorbenen VaterS seiner Mündel in einen Streit
betreffend den Vermögensbestaud deS nachverstorbenen Großvaters
gedachter Mündel. Er behauptete nämlich, der großväterliche Nachlaß
stelle sich günstiger heraus, als wie er ungefähr einen Monat nach

dessen Tod, nämlich am 27. Febr. 1856, im Inventar aufgenommen
worden sei. Im October 1859 stellte er beim Bezirksammannamt
Schwyz gegen die Brüder des VaterS seiner Mündel eine Klage auf
Betrug und Unterschlagung und gab davon dem Waisenamt nach -

gehendS schriftlich Kenntniß. Dieses misbilligte durch Schlußnahme
vom 19. Oct. daS Verfahren deS Vogtes und machte denselben für die

Folgen verantwortlich. Die Klage erhielt dann durch gesprächsweis
Mittheilungen deè Klägers größere Publicität.

Indessen wollte das Bezirksammannamt die Klage nicht annehmen,

theils weil sie ihm zu wenig Anhaltspuncte zu haben schien,

theils weil sie daS Waisenamt misbilligt hatte. Der Kläger zog die

Klage weder zurück noch recurrirte er von dem Abschlag deS Bezirksam
mans an die Jnstizcommission. Die Eingeklagten, Gebrüder vvnEuw,
erhoben nun eine Klage auf Genugthuung, welche daS Bezirksgericht
Schwyz den 14. Dec 1860 begründet erklärte. !l. ergriff dagegen die

Appellation, und zwar gestützt auf folgende Gründen
1. Er habe die Klage für daS Interesse seiner Mündel nöthig

gefunden ;

2. Sobald er von der Misbilligung des Waisenamtes Kenntnis
erhalten, habe er für die Durchführung der Klage keine Schritte
mehr gethan;

Z. Der § 6 der R. P. O. verpflichte zwar den Kläger, der seine

Klage nicht zu erweisen vermöge, zu Genugthuung und Schadenersatz;

allein diese gesetzliche Bestimmung setze voraus, daß über
eine Klage wirklich die Untersuchung geführt werde;

4. Das Inventar vom 27. Febr. 1856 sei wirklich unrichtig gewe-
wesen und habe auf waisenamtiichc Anordnung im August 1860
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neu erstellt werden müssen. Da die Gebrüder vonEuw im Besitze

des Nachlasses gewesen, so sei die Vermuthung nahe gelegen,

daß sie bei der Aufnahme des ersten Inventars sich

Verschweigungen haben zu Schulden kommen lassen.

Das Cantonsgericht fand am 24. April lSKt die Genugthuungs-
klagc der Gebrüder von Euw theiiweise begründet und erklärte die

gestellte Strafklagc der Ehre der Gebrüder von Euw unnachtheiltg,
und zwar in Erwägung :

1. daß gemäß §ii der N. P. O. ein Kläger, der seine Klage nicht
zu beweisen vermag, zu Genugthuung und Schadenersatz
verpflichtet ist, diese GesetzeSbestimmurg aber unbestreitbar den

Fall im Auge hat, wo über eine Klage die Untersuchung wirk
lich geführt wurde;

2. daß der Appellant gegen die Appellatcn eine Klage auf Betrug
und Unterschlagung gestellt, jedoch derselben auf die Verweigerung

der Annahme von Seite des BezirkSammannamtes keine
weitere Folge gegeben hat;

3. daß zwar die Stellung einer Klage, die abgewiesen und auf
deren Untersuchung nicht beharrlich bestanden wird, nicht schon

an und für sich zur Genugthuung verpflichtet, der heutige
Appellant aber im vorliegenden Fall deßwegen haftbar erscheint:
». weil er die Klage ohne vormundschaftlichc Vollmacht gestellt

hatte, und er daher für seine diesfällige Handlung persönlich
verantwortlich ist,

b. weil er nach erfolgten, Abschlag des BezirkSammannamtes
seine Klage nicht zurückgezogen, beziehungsweise dösavouirt,
vielmehr von beiden richterlichen Znstanzen den Beweis der

Wahrheit derselben versucht, aber nicht zu leisten vermocht
hat;

4. daß die Jmputati on des Betrugs und der Unterschlagung offen¬

bar injurioser Natur ist und die Genugthuungsforderung der
Appellaten daher begründet erscheint.

(Directe Mittheilung.)

IV Strsfproceß.
«s. Formverletzung. Abwesenheit des Staatsanwalrs

bei der Zeugenabhörung. ?wei Geschworenen.
Verhandlungen mit entgegengesetztem Ausgang.

Nicolas Evmbc von Romont war wegen Vatermordes nach
sechsmonatlicher Untersuchung vor die Assisen des GlanekreiseS am 2». April
>857 gestellt und da zu 30 Jahren Kettenstrafe verurthcilt worden.
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Gegen dieses Urtheil legte sein Vertheidiger Eassation ein-, diese

erfolgte auch wirklich am tö. Mai gl. I.
considérant

i)u'à teneur de i'srt. 5lö n. 2 du code lie pr. pénale, Is condamne
peut ss pourvoir en cassation, si à partir 6e !s clôture des débats
quelque formalité substantielle prescrite par es code n'a point stê
observes;

<)ue fart. 454 status: be président lit publiquement les ques-
tions. be ministère publie et l'aecuss peuvent compléter ou faire
rectifier les questions posées par le président."

<)ue lors de la position des questions concernant les faits im-
putês s fierre Lomte en seance de lu cour d'assises du lit avril 1857,
le ministers public ètait absent de Is sails d'audience, et qu'il n'in-
comksit point du reste s l'accusê de requérir sa présence;

l)us «i msms d'après l'art. 454 précité, il v a faculté de la part
du ministère public et de l'aecuss, de demander des rectiliealions à

la position des questions, (exercice de ce droit suppose nécessaire-
ment îa présence de ceux-ci à la lecture publique qui est faite
depuis I« clôture des débats, puisque ee n'est qu'alors, après que
toutes les circonstances de kait ont êtv suklisamment élucidées, qu'on
peut couvcnsblemeut poser ces questions;

Hue dans le cas actuel, l'observstion de cette formalité dévouait
d'autant plus nécessaire q e le ministère publie n'axant pas pris des

conclusions pour kaire prononcer la culpabilité de l'aeeusè, on pou-
vsit naturellement en tirer la conséquence qu'il zf avait des doutes
dans son esprit à eet égard, et qu'il n'eût pas ètê impossible qu'une
question moins absolue que celle qui s ètè posêe le t9 .^vril sous le

n.t, eût pu trouver sa place et apporter quelque modillcstian au

verdict du jur^;
Ou'sinsi la formalité omise depuis la clôture des débats de la

présente procedure, doit sire considérée comme tombant sous le

eoup de. l'artiele 51 g n. 2 du code de procédure pénale, et ceci d'an-
tant plus que «i toutes les formalités en général, protectrices de la

dêkense, peuvent être envisagées comme substantielles et de ligueur,
cette règle devait surtou! trouver son application dans le eas actuel,
»!, il s'agissait d'un crime d'une gravite extraordinaire.

Damit war nun die Sache aufs Neue vor dasselbe Gericht zurück-

gewiesen das nun. nach neuer zweitägiger Verhandlung am 5. Zuli
den Combe nicht schuldig erklärte.

flbroniqueur de (rikourg du 10. duillet 1857.

(.loulnal des 'tribunaux et de jurisprudence
(du canton de Vaud) V. 34l ss.)
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«s Fraqenstettunq an die Geschwornen.

In der Strafsache der Marie Josette Guignard geb. Cusena;,
betreffend Anklage auf Gattcnmord, war sûr die Verurtheilte Cassation

gegen das Urtheil des Criminalgerichts von LaVallee (Waadt) vom
14. und l5. Nov. 1857 eingelegt worden.

Das Begehren ging auf Nichtigerklärung des Urtheils auf Grund
gesetzwidriger Zurückweisung von Fragen, die der Bertheidiger an die

Geschwornen gerichtet wissen wollte, durch Präsident und Gerichtshof.
Eine solche war die: ob die Angeklagte unter dem unmittelbaren
Eindruck von Mishandlungen sich vergangen habe, die sie in gerechten

Schrecken versetzten.

Die Zurückweisung beruhte darauf, daß aus den Verhandlungen
keine der Verumständungen hervorgegangen sei, welche in dieser Frage
vorausgesetzt werden (qu'il ne résulte pas des débats que l'accuss se

soit trouvée dans <Ies circonstances gui sont l'obM (le ces questions).
Die Cassation erfolgte auch wirklich durch Spruch vom 5. December

1857:
Attendu qu'il results des termes st du sens de I art. 38l du nouveau

code de procédure pénale, que toute circonstance mentionnée
dans la loi eomme exolusut, ekfaqsnt ou atténuant I» culpabilité doit
être posêe dans le programme, s'il rssulte des débats que l'sceusè

se serait trouve dans une ou plusieurs circonstances de ce genre;
iZu'il ^ a là obligation pour le president de formuler d'oklics une

ou plusieurs questions;
Nais, attendu que cette disposition u s pas pour conséquence

d autoriser le président ou la evur d'exclure et de refuser toute autre
question par le motif qu'il paraîtrait que le fait sur lequel elle porte,
n'est pas constant d'après les débats;

i)ue restreindre la position de questions aux cas seulement ou
l'vxistenee de telle circonstance est constants aux ^eux de la cour,
ce serait empseker de soumettre su sur^ les questions portant sur
des circonstances sur lesquelles il peut ^ avoir doute;

stu'ainsi la cour résoudrait de cette manière elle-même, par son
refus de le» poser, telles questions qui seraient proposées, ce qui
serait évidemment contraire au système du code de procedure st a

l'institution du jnr^ ;

Attendu que, dans le cas actuel, la conr, en refusant la ques-
tion vi-dessus rappelée, par le motik tire de se >?u'Ä as re'siâe pas

à dsàats que l'accusée Kuignard se soit trouves dans des vircon-
stances qui z- sont mentionnées, a mal interprète les dispositions du
code de procédure pénale, notamment l'srt. 381 ;

Hue I» nature de la cause permettait à Is défense de ksire po-
ser cette question et qu'il appartenait su )urx de la résoudre dans
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un sevs nu clans l'autre, selon Is conviction qu'il svsit acquise aux
stellst« ;

lZus le rekus ste Is cour est sts usture à avoir stû exercer ste l'in-
stuence sur le juxenient.

c.Iournsl ste jurisprustence et stes tribunaux
ist» canton sts VsustI V. 88ss.)
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